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1 Einleitung 
 

„Politik zu betreiben, ist das Bohren dicker Bretter. Wer den Lobbyismus kontrollie-

ren will, hat es aber nicht mit Holz, sondern mit Stahlbeton zu tun.“ 

                Thomas Leif1 

Mit diesen Worten führt Thomas Leif, einer der führenden deutschen Lobbyismus-

forscher, bildlich vor Augen, wie schwer die Kontrolle und Regulierung von Lobby-

ismus auch heute noch ist. Grundsätzlich sind Lobbyisten Teil der pluralistischen 

Meinungsbildung, in der unterschiedliche Gruppen ihre Interessen vertreten und für 

sie werben. Dieses Werben findet jedoch nicht immer in der Öffentlichkeit statt. So 

agieren Lobbyisten in vielen Bereichen nach wie vor im Verborgenen, setzen Tech-

niken ein, die einer transparenten Interessenvertretung gegenüber der Politik und 

dem Staate entgegenstehen, versuchen ihr Handeln zu verschleiern und kaufen 

sich politisches Know-how ein, um ihre Interessen noch besser platzieren zu kön-

nen. 

Der Begriff „Lobbyismus“ hat sich schon lange von seinem eigentlichen Ursprung 

entfernt. Leitet er sich doch vom Wort „lobia“ (der Vorhalles des römischen Senats) 

bzw. „lobby“ (dem Vorraum des britischen Unterhauses und des amerikanischen 

Kongresses) ab. An diesen Orten traten die Bürger mit den Parlamentariern in Kon-

takt, um sie von der Berücksichtigung ihrer individuellen Interessen zu überzeugen. 

Dieses Prinzip des gegenseitigen Kontakts ist nach wie vor Kernelement des heuti-

gen Lobbyismus. Was früher jedoch der Vorraum des Parlaments war, sind heute 

Empfänge oder private Treffen, bei denen Politiker und Lobbyisten in Kontakt treten. 

Darüber hinaus sind viele weitere Aspekte hinzugekommen, die die Interessenver-

tretung vielschichtiger machen. Interessengruppen bilden einen elementaren Teil 

des politischen Lebens. Sie versorgen die Fraktionen im Parlament mit Informatio-

nen, erstellen Studien und liefern Hilfe bei Argumentationsstrategien, um die Chan-

cen auf die Durchsetzung ihrer Interessen zu verbessern.  

Lobbyismus wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. In der deutschen Öffentlich-

keit ist er eher negativ behaftet, der Begriff „Lobbyist“ wird mitunter sogar als  

Schimpfwort verwendet.2 Diese Wahrnehmung liegt darin begründet, dass den Lob-

byisten nicht nur die bloße Bereitstellung von Informationen zugeschrieben wird, 

sondern man gleichzeitig ihrer Arbeit eine wesentliche Beeinflussung der Politik auf 

                                                
1
 Leif (2010), Von der Symbiose bis zur Systemkrise, in: APuZ 19/2010, S. 9. 

2
 Fischer (2009). 
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Kosten der demokratisch legitimierten Gremien zuschreibt. Zu dieser Ansicht trägt 

nicht zuletzt das Verborgene und Heimliche bei, das dem Lobbyismus nach wie vor 

anhaftet. Diese Intransparenz ist eine natürliche Quelle für öffentliches Misstrauen. 

Meldungen vom Wechsel ehemaliger Spitzenpolitiker in die Wirtschaft, das Out-

sourcing von Gesetzesentwürfen an wirtschaftsnahe Kanzleien oder die nicht immer 

transparente Parteienfinanzierung verstärken diesen Eindruck noch. Zusätzlich ha-

ben Skandale wie z.B. die Kölner Müllaffäre3 gezeigt, dass bei der Beeinflussung 

von Politikern auch nicht vor Korruption zurückgeschreckt wird. Korruption ist strikt 

vom Lobbyismus abzugrenzen und per se kein Bestandteil von Lobbyingaktivitäten. 

Die Realität zeigt jedoch, dass die Übergänge von der reinen Interessenvertretung 

zur unlauteren Beeinflussung mitunter fließend ausfallen können.  

Die Forschung zur Einflussnahme durch Interessengruppen auf die Politik in 

Deutschland konzentrierte sich über Jahrzehnte auf die Arbeit von Verbänden und 

Gewerkschaften. Ihnen wurde die Aufgabe zugeschrieben, die Interessen bestimm-

ter Gruppen gegenüber der Politik und dem Staat zu artikulieren und zu vertreten. 

Nicht zuletzt die Bezeichnung der Liste zur Erfassung von Interessengruppen beim 

Deutschen Bundestag als „Verbändeliste“ zeugt von der bedeutenden Stellung, die 

Verbände bei der Interessenvertretung in der Vergangenheit eingenommen haben. 

Bis heute spielen Verbände eine wesentliche Rolle und stellen wichtige Interessen-

gruppen dar. Allerdings ist die Interessenvertretung seit der Jahrtausendwende 

deutlichen Veränderungen unterworfen und neue Akteure sind auf dem Feld des 

Lobbyismus hinzugekommen. Neben den Verbänden nehmen Unternehmen die 

Vertretung ihrer Interessen zuweilen selbst in die Hand. Dadurch sind sie nicht auf 

eine vorherige Konsensfindung im Verband angewiesen und können ihre eigenen 

Interessen vertreten. Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen über eine 

gewisse Größe bzw. Marktmacht verfügt, durch die es sich in der Politik und Öffent-

lichkeit Gehör verschaffen kann. 

Zusätzlich bieten verstärkt private Agenturen und Kanzleien Dienstleistungen an, die 

die Interessenvertretung unterstützen. Weitere Aspekte sind die Europäisierung und 

die Globalisierung, die die Interessenvertretung in den vergangenen Jahren ent-

schieden beeinflusst haben. Bei der Erfassung dieser neuen Situation hat die For-

schung in den letzten Jahren bereits Fortschritte erzielt.4 Die gewonnen Erkenntnis-

                                                
3
 U.a. hatten die Kölner Kommunalpolitiker Klaus Heugel, Karl Wienand und Norbert Rüther Spenden 

entgegengenommen, ohne sie im Rechenschaftsbericht zu verzeichnen. Als Gegenleistung stimmten 
sie dem Bau einer Müllverbrennungsanlage in Köln-Niel zu bzw. unterstützten die Teilprivatisierung der 
Kölner Abfallwirtschaft. Sie wurden 2004 und 2008 wegen Bestechlichkeit zu Haftstrafen verurteilt.   
4
 Beispielsweise Leif /Speth (2006), Die fünfte Gewalt - Lobbyismus in Deutschland oder Klein-

feld/Zimmer/ Willems (2007), Lobbying – Strukturen, Akteure, Strategien. 



3 
 

se beziehen sich sowohl auf die Funktionsweise der Interessenvertretung bzw. von 

Lobbyismus als Ganzes, als auch die Gefahren, die sich daraus für die demokrati-

schen Strukturen und die Unabhängigkeit der gewählten Entscheidungsträger erge-

ben können.    

Forschungsziel 

Diese Dissertation hat das Ziel, den Einfluss von Interessengruppen durch Lobby-

ismus auf den Staat und die Politik zu untersuchen und Lösungsansätze für die Be-

reiche aufzuzeigen, in denen noch immer Raum für eine intransparente Einfluss-

nahme besteht. Als Beispiel für die Einflussnahme auf politische Entscheidungen 

und die Meinung der Öffentlichkeit dient die Interessenvertretung der Automobilin-

dustrie. 

Die Automobilbranche gehört weltweit zu den größten Wirtschafts- und Industrie-

zweigen und spielt insbesondere in der deutschen Wirtschaft eine wesentliche Rol-

le. Oftmals wird sogar jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland der Automobilindust-

rie direkt oder indirekt zugerechnet. Auch wenn diese Angaben etwas zu optimis-

tisch erscheinen,5 gibt es keinen Zweifel daran, dass die Automobilindustrie zu den 

wichtigsten Industriezweigen in Deutschland gehört. Laut Erhebungen des Statisti-

schen Bundesamtes zählte die deutsche Automobilindustrie 808.000 Beschäftige im 

Jahr 2016.6 Gleichzeitig gilt die Automobilbranche als Aushängeschild der deut-

schen Wirtschaft, deren Produkte weltweit für ihre Qualität anerkannt sind und dafür 

stark nachgefragt werden. In vielen Regionen stellen die Automobilindustrie bzw. die 

mit ihr verbundenen Zulieferer einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor dar. Im Fall 

von Niedersachsen sogar für ein ganzes Bundesland.  

Dieser Bedeutung ist sich die Politik, aber auch die Automobilindustrie bewusst. Die 

Politik befindet sich dabei in einem Spannungsfeld verschiedener Interessen. Sie ist 

daran interessiert entsprechende Standortvoraussetzungen und gesetzliche Rah-

menbedingungen zu schaffen, in denen sich die Automobilunternehmen, die be-

trächtliche Steuererträge generieren und eine Vielzahl von Arbeitsplätzen sichern, 

positiv entwickeln können. Auf der anderen Seite stellen gerade immer neue Anfor-

derungen wie Schadstoff- oder Verbrauchsbegrenzungen im Zuge des Klimaschut-

zes die Automobilunternehmen vor neue Herausforderungen. Entsprechend nutzen 

die Unternehmen ihre bedeutende Stellung, um ihre Interessen im politischen Ent-

scheidungsprozess zu platzieren und durchzusetzen. 

                                                
5
 Schultz (2009). 

6
 Statistisches Bundesamt. Auflistung der Beschäftigtenzahlen von 2005 - 2016 . 
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Mit diesem Hintergrund soll die Dissertation dazu beitragen, die Beziehung zwi-

schen der Politik und der Automobilindustrie deutlich zu machen, indem Mittel der 

politischen Einflussnahme analysiert und aktuelle politische Maßnahmen mit diesem 

Hintergrund untersucht werden. Anhand der Untersuchungen soll veranschaulicht 

werden, wie stark der Einfluss auf politische Entscheidungsträger ist, ob die Ein-

flussnahme auf transparentem Wege erfolgt und - falls die Notwendigkeit bestehen 

sollte - welche Maßnahmen eine transparentere und gerechtere Interessenvertre-

tung unterstützen können.  

Methodik und Aufbau 

Vor der Untersuchung konkreter Maßnahmen der Interessenvertretung durch die 

Automobilindustrie werden eingangs die allgemeinen Merkmale von Lobbyismus 

und der Interessenvertretung in der Politik vorgestellt und die theoretische Einord-

nung in den Politikwissenschaften näher beleuchtet. Dazu gehört die Erläuterung 

der verschiedenen Möglichkeiten zur Artikulierung seiner Interessen im politischen 

Entscheidungsprozess und der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die eine trans-

parente und gleichberechtigte Interessenvertretung ermöglichen sollen. Zu diesen 

Vorschriften zählen beispielsweise die Verhaltensregeln für Abgeordnete oder die 

Verbändeliste des Bundestages. Nach der theoretischen Erschließung des Lobby-

ismus werden diese Erkenntnisse im Hinblick auf die Situation in Deutschland über-

tragen und eingeordnet. Dabei stehen insbesondere der Wandel der Interessenver-

tretung in den 90er Jahren, die öffentliche Wahrnehmung von Lobbyismus in 

Deutschland und die wachsende Bedeutung der europäischen Ebene für Interes-

senvertreter  im Vordergrund der Betrachtung.  

Im Anschluss wird die Situation des Lobbyismus in Deutschland mit der Interessen-

vertretung im Ausland verglichen. Als Beispiel für die Interessenvertretung in multi-

nationalen Organisationen dient die Europäische Union. Aufgrund der deutlichen 

Kompetenzerweiterungen in den letzten Jahren, hat sich die EU zu einem der wich-

tigsten Anlaufpunkte für die verschiedensten Interessenvertreter entwickelt. Damit 

einher gingen mehrere Initiativen, die zu einem transparenteren Umgang mit Lobby-

isten führen sollen, welche ebenfalls näher untersucht werden. Als zweites Beispiel 

dienen die USA, in denen mitunter ein anderes Verständnis von Lobbying vor-

herrscht und wo der Lobbyismus von der Öffentlichkeit eher als Bestandteil des poli-

tischen Lebens akzeptiert wird.  

Nach der Einordnung von Lobbyismus auf nationaler und internationaler Ebene 

werden die Automobilindustrie und die mit ihr in Verbindung stehenden Interessen-

gruppen vorgestellt. Anhand von zwei Beispielen wird die Interessenvertretung ge-
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genüber der Politik und der Öffentlichkeit näher untersucht. Als Beispiele dienen der 

Umgang mit dem VW-Abgasskandal und die Festlegung von CO2 - und Schadstoff-

grenzwerten. Außerdem wird anhand zweier kurzer Fallbeispiele der Wechsel von 

ehemaligen Spitzenbeamten zu Automobilunternehmen sowie die Einflussnahme 

über Spenden und Sponsoring untersucht.  

Der Abgasskandal bei VW hat seit September 2015 für Schlagzeilen gesorgt. Nach 

Ermittlungen amerikanischer Umweltschutzbehörden kam die flächendeckende Ma-

nipulation von Angaben zum Schadstoffausstoß bei bestimmten Modellen bzw. Mo-

toren des VW-Konzerns ans Licht. Der Umgang mit dem VW-Abgasskandal dient 

als Beispiel, um die Beziehung des größten deutschen Automobilherstellers zur Po-

litik und den Umgang der Bundesregierung mit dem Skandal zu analysieren. Durch 

die Sonderstellung, die VW aufgrund der Beteiligung des Landes Niedersachsen 

einnimmt, lassen sich hier besonders vielfältige Beziehungen untersuchen, die bis 

ins Bundeskanzleramt reichen. 

Die Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen gehört zu den zentralen Punk-

ten der europäischen Umweltpolitik.7 Die Festlegung immer strengerer Umweltstan-

dards ist für die Industrie eine große Herausforderung. Sie erhöhen die Kosten und 

setzen die Industrie unter einen immer höheren Forschungs- und Innovationsdruck. 

Die Automobilindustrie ist davon in zweierlei Hinsicht betroffen. Zum einen werden 

bei der Produktion Schadstoffe ausgestoßen und der Preis für Energie hat Auswir-

kungen auf die Produktionskosten. Zum anderen - und das ist für die Automobilin-

dustrie der zentralere Punkt - stellen die produzierten Kraftfahrzeuge eine der größ-

ten Quellen von Treibhausgasen in der EU dar. Nach Studien der EU sind Kraftfahr-

zeuge für ein Fünftel des CO2 Ausstoßes in der EU verantwortlich, PKWs alleine für 

etwa 12%.8 Die Automobilindustrie ist daher daran interessiert eine Regulierung des 

Schadstoffausstoßes zu verhindern oder zumindest großzügige Grenzwerte zu ver-

einbaren. Da die deutschen Hersteller besonders das sog. Premiumsegment der 

Kraftfahrzeuge bedienen, das sich durch größere Fahrzeuge mit stärkeren Motoren 

auszeichnet, sind sie besonders von diesen Regulierungen betroffen. Daher bietet 

sich die Untersuchung des „Kernthemas“ der Interessenvertretung deutscher Auto-

mobilhersteller besonders an. Zusätzlich kann anhand des Beispiels gut die Zwick-

mühle aufgezeigt werden, in der sich die deutsche Politik bei diesem Thema befin-

det. Diese besteht darin, dem Klimawandel durch eine Begrenzung des Schadstoff-

ausstoßes Einhalt zu gebieten und gleichzeitig zumutbare Rahmenbedingungen für 

einen der wichtigsten Wirtschaftszweige zu schaffen.  

                                                
7
 Pressemitteilung Europäisches Parlament 25.02.2014. 

8
 Laut Erhebungen der Europäischen Kommission zum CO2 Ausstoß in der EU für das Jahr 2015.  
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Auf Grundlage der Untersuchungen werden Lösungsansätze präsentiert, die zu ei-

ner transparenteren Interessenvertretung beitragen können. Sie konzentrieren sich 

dabei nicht nur exklusiv auf den Umgang mit der Interessenvertretung der Automo-

bilindustrie, sondern sind übertragbar auf den generellen Umgang mit Lobbyismus. 

Die Lösungsansätze beinhalten zwei zentrale Maßnahmen: die Einrichtung eines 

Lobbyregisters und strengere Transparenzrichtlinien zur Parteienfinanzierung. Es 

wird dargestellt wie diese Maßnahmen dazu beitragen können, Lobbyismus aus den 

Hinterzimmern zu holen - die sich nach wie vor auch bei öffentlichen Zusammentref-

fen von politischen Entscheidungsträgern und Lobbyisten finden - und mehr unter 

das Auge der Öffentlichkeit zu verlagern. Dadurch soll die Chancengleichheit unter 

den verschiedenen Interessengruppen gestärkt und die Übervorteilung einzelner 

Gruppen vermieden werden. Sie sollen außerdem einer zu engen Verflechtung der 

Beziehung zu Lobbyisten entgegenwirken. Speziell diese Verflechtungen werden in 

der Öffentlichkeit negativ wahrgenommen. Die Vorschläge haben deshalb auch das 

Ziel die Integrität der politischen Arbeit zu erhöhen und damit das Vertrauen in die 

Politik zu stärken. 

Zur Untersuchung der genannten Sachverhalte werden Sekundärliteratur und aktu-

elle Beiträgen in Fachzeitschriften und der Tagespresse zu Lobbyingaktivitäten ge-

nutzt. Zusätzlich werden auf die Datenbanken und Register zur Beteiligung von Inte-

ressengruppen auf nationaler und internationaler Ebene zurückgegriffen. Auf Grund-

lage dieser Daten werden die Verflechtungen von Politik und Automobilindustrie 

herausgearbeitet und die genannten Lösungsansätze für einen transparenteren 

Lobbyismus vorgestellt.     

2 Theoretische Einordnung von Lobbyismus 
In diesem Kapitel werden eingangs die theoretischen Grundlagen von Lobbyismus 

und der Interessenvertretung herausgearbeitet. Dazu zählt die Begriffsbestimmung 

von Lobbyismus und seiner Abgrenzung von der allgemeinen Interessenvertretung. 

Anschließend werden die einzelnen Akteure näher beleuchtet, von denen Lobbying-

aktivitäten ausgehen. Besonders wird an dieser Stelle auf die Verbände eingegan-

gen, da sie eine wichtige Rolle bei der theoretischen Einordnung von Lobbyismus 

spielen. 

In Deutschland ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Lobbyismus bzw. 

der Interessenvertretung eng mit der Verbändeforschung verknüpft. In der Verbän-

deforschung ist dazu in der Vergangenheit eine Vielzahl von Beiträgen zur theoreti-
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schen Erschließung dieses Themenbereichs erschienen.9 Bis heute nehmen dem-

nach Verbände eine wichtige Rolle bei der Interessenvertretung und des Lobbyis-

mus ein. Gemeinsam mit anderen großen gesellschaftlichen Gruppen, sind sie da-

bei aber nicht die mehr die einzigen Akteure.  

Beide vorherrschenden Theorien, die zur Erklärung des Phänomens Lobbyismus in 

der Empirie Anwendung finden, sind eng mit dem Verbandsbegriff verknüpft. Dabei 

handelt es sich um die Korporatismus- und Pluralismustheorie. Beide Theorien wer-

den in diesem Kapitel vorgestellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf 

die aktuell praktizierte Form von Lobbyismus untersucht. Dabei soll herausgearbei-

tet werden, wie weit sich der Lobbyismus durch neue Akteure von der klassischen 

Artikulation von Interessen durch Verbände oder andere große gesellschaftliche 

Gruppen entfernt hat. Zusätzlich soll anhand des Modells des Politikzyklus gezeigt 

werden, an welchen Stellen Lobbyingaktivitäten bei politischen Entscheidungspro-

zessen ansetzen und sie die größten Erfolgsaussichten haben. Zum Abschluss wird 

in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über Einflussformen und verschiedene Arten 

des Lobbying gegeben. Die theoretische Einordnung von Lobbying soll die Grundla-

gen für die weitergehenden Untersuchungen zur Wirkung von Lobbyismus auf nati-

onaler und internationaler Ebene geben.  

Merkmale von Lobbyismus 

Die Lobbyismusforscher Leif und Speth definieren das Lobbying als „die Beeinflus-

sung der Regierung durch bestimmte Methoden, mit dem Ziel, die Anliegen von In-

teressengruppen möglichst umfassend bei politischen Entscheidungen durchzuset-

zen“. Die Beeinflussung geht dabei von Personen bzw. Organisationen aus, die 

selbst nicht unmittelbar in den eigentlichen Entscheidungsprozess eingebunden 

sind.10 Der Begriff „Regierung“ in der Definition ist dahingehend zu verstehen, dass 

sämtliche Typen von politischen Entscheidungsträgern erfasst werden. Das bedeu-

tet, dass neben der konkreten Regierung auch die Opposition bzw. die Parlamenta-

rier und weitere Institutionen, die über Entscheidungsmacht verfügen, zur Zielgrup-

pe von Lobbyisten gehören.11  

Lobbyismus setzt das Vorliegen von Interessen voraus, die gegenüber der Politik 

artikuliert werden sollen. Im klassischen Sinne werden politische Interessen durch 

die Parteien vertreten. Sie stellen ein Sammelbecken dar, in dem sich Einzelinteres-

sen bündeln lassen und somit eine direkte politische Einflussnahme ermöglichen. 

                                                
9
 Vgl. Sammelwerke: Leif/Speth (2003, 2006); Kleinfeld/Zimmer/Willems (2007); Reutter (2012); Mono-

grafien: Sebaldt/Straßner (2004), Lösche (2007); Aufsätze Alemann (2000); Greenwood (2011); Klüver 
(2012, 2013); u.a. 
10

 Leif/Speth, (2006), S. 12. 
11

 Leif/Speth (2006), S.13. 
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Jede Partei macht durch ihr Programm bzw. ihre Aussagen zu aktuellen politischen 

Themen nach außen deutlich, welche Interessen in ihr gebündelt werden. Oftmals 

lässt sich bereits aus dem Namen der Partei ableiten, welche politischen Inhalte ihr 

am Herzen liegen und welche gesellschaftlichen Interessen sie vertritt. So steht z.B. 

für die Grünen bereits ihrem Namen nach besonders der Umweltschutz im Vorder-

grund, während die FDP eine liberale Wirtschaftsordnung als Kerninteresse vertritt. 

Die Arbeit von Lobbyisten konzentriert sich zu einem Teil auf die Parteien, die von 

ihrer Grundhaltung dem jeweiligen Lobbyinteresse eher ablehnend gegenübersteht. 

Die Bemühungen von Lobbygruppen werden jedoch keine großen Erfolgsaussichten 

haben, wenn bei Parteien grundsätzlich Ablehnung gegen die Ziele der Lobbygrup-

pen besteht. So sind beispielsweise die Spielräume bei der Einflussnahme der 

Atomlobby auf die Grünen sehr eingeschränkt, da die Ablehnung der Atomenergie 

zu den Kernthemen der Grünen gehört. Einen ähnlichen schweren Stand haben 

Interessengruppen, die sich für eine umfassende staatliche Regulierung einsetzen, 

bei der FDP. In diesen Fällen ist es für Lobbyisten zielführender Parteien zu unter-

stützen, die bereits die Interessen der jeweiligen Lobbygruppe vertreten oder ihnen 

zumindest nicht prinzipiell ablehnend gegenüberstehen. Die Unterstützung kann 

z.B. aus Informationen, Studien oder Ratschläge bestehen, um deren politische Po-

sition zu stärken.12 Auch Parteispenden sind möglich, um Parteien in ihrer politi-

schen Arbeit oder im Wahlkampf zu unterstützen. Da Parteispenden jedoch Offen-

legungspflichten unterliegen, bergen sie immer die Gefahr für den Empfänger nega-

tiv ausgelegt zu werden, in Form des Vorwurfs der Klientelpolitik oder gar Käuflich-

keit. 

Lobbying lebt von der Vertretung bestimmter Interessen. Mitunter wird in der For-

schung der Lobbyismus von der reinen Interessenvertretung abgegrenzt. Nach die-

ser Auffassung ist der Begriff der Interessenvertretung allgemeiner formuliert und 

schließt zusätzlich die Vertretung von Gesinnungen oder Weltanschauungen ein, 

die eher einheitliche politische Denkweise repräsentieren, ohne sich auf eine kon-

krete Gesetzesinitiative zu versteifen. Lobbying dagegen ist auf ein konkretes Ziel 

ausgerichtet, z.B. die Verhinderung eines bestimmten Gesetzesvorhabens.13 So-

wohl die allgemeine Interessenvertretung, als auch das Lobbying können den glei-

chen Ursprung, beispielsweise denselben Verband, haben. Die Art und Weise sind 

jedoch unterschiedlich. Durch die allgemeine Interessenvertretung wird ein Interes-

se fortdauernd gegenüber der Gesellschaft und der Politik öffentlich artikuliert. Lob-

                                                
12

 Kolbe /Hönigsberger /Osterberg  (2011), S. 16. 
13

 Leif/Speth (2006), S.14. 
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bying wird dagegen eher im verborgen gegenüber den konkreten Entscheidungsträ-

gern betrieben.14  

Es sind grundsätzlich zwei Arten von Lobbying zu unterscheiden: der Beschaffungs-

Lobbyismus und der Gesetzes-Lobbyismus.15 Unter dem Beschaffungs-Lobbyismus 

versteht man das Akquirieren von öffentlichen Aufträgen. Diese Form des Lobbyis-

mus ist besonders im Bereich der Rüstung verbreitet. Als Gesetzes-Lobbyismus 

bezeichnet man die Beeinflussung bei der Schaffung oder Änderung von gesetzli-

chen Rahmenbedingungen.   

Akteure des Lobbying 

Der Begriff „Lobbyist“ kann pauschal für unterschiedliche Formen von Interessen-

vertretern benutzt werden. Bei der genaueren Untersuchung stellt man fest, dass 

sich Lobbyisten mitunter erheblich in ihrer Organisationsstruktur und ihrer jeweiligen 

Aufgabe unterscheiden. So kann ein Lobbyist eine einzelne Person sein, der sein 

Netzwerk zur Verfügung stellt, um Kontakt zu Amtsträgern herzustellen. Ein Lobby-

ist kann aber auch ein Mitarbeiter eines Verbandes, Unternehmens oder einer Kanz-

lei sein, der die jeweiligen Interessen vertritt. Mitunter können auch Regierungsmit-

glieder als Lobbyisten auftreten, wenn sie beispielsweise Interessen der deutschen 

Unternehmen auf EU-Ebene vertreten. 

Die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft sowie die Globalisierung der 

Wirtschaft machen es zunehmend schwieriger, unterschiedliche Interessen in einem 

Verband zu bündeln.16 Ebenso wie die Kirchen oder Parteien haben auch Verbände 

und Gewerkschaften mit abnehmenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Da die Stel-

lung der Verbände und ihre Stärke in der politischen Auseinandersetzung nicht zu-

letzt von ihrer Mitgliederzahl abhängen, ist ein schleichender Verlust ihres Gewichts 

in der politischen Auseinandersetzung erkennbar. Im Gegenzug sind neue Akteure 

Teil der Interessenvertretung geworden: Unternehmen und Public Affairs Agenturen. 

Verbände und Gewerkschaften 

Die wohl bekannteste Organisationsform zur Artikulierung von Interessen ist der 

Verband. In einem Verband schließen sich natürliche oder juristische Personen zu-

sammen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Der Verband bietet seinen Mitglie-

dern die Möglichkeit sich intern auszutauschen und gemeinsam ihre Interessen 

nach außen zu vertreten.17 Die Arbeit von Verbänden stellt eine dauerhafte Vertre-

                                                
14

 Köppl (2003), S. 89, a.A. Wehrmann, (2007), S. 39 f. 
15

 Lianos/Hetzel, S. 16. 
16

 Speth (2006), S. 42. 
17

 Speth (2006), S. 40. 
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tung von Brancheninteressen dar. Themen werden dabei beispielsweise im Rahmen 

von PR-Kampagnen in der Öffentlichkeit platziert und vom Verband kommuniziert. 

Die Organisationsstruktur von Verbänden kann sehr tiefgliedrig angelegt sein. Hinzu 

kommen bei großen Verbänden oftmals Repräsentanzen in Berlin und Brüssel.  

Bei der Beschreibung von Interessenvereinigungen bzw. Verbänden wurden ver-

schiedene Definitionen entwickelt, die den Verbandsbegriff enger oder weiter inter-

pretieren. Unabhängig davon sind Gemeinsamkeiten erkennbar, die den einzelnen 

Definitionen zu Grunde liegen. Laut Szyszka zeichnen sich Verbände durch den 

Zusammenschluss von juristischen oder natürlichen Personen aufgrund gemeinsa-

mer (Teil-)Interessen aus.18 Sebaldt und Straßner sehen daneben die Freiwilligkeit 

des Eintritts als eine weitere Gemeinsamkeit. Darüber hinaus beschreiben sie Ver-

bände anhand von 3 Aspekten. Verbände 

I. stellen einen Zusammenschluss von sozialen Einheiten mit einem bestimm-

ten Ziel dar, 

II. sind arbeitsteilig organisiert und bilden Führungsstrukturen heraus 

III. und haben die Zielsetzung individuelle, materielle oder immaterielle Bedürf-

nisse ihrer Mitglieder zu befriedigen.19 

Die Stärke eines Verbandes als Lobbyist hängt grundsätzlich von der Anzahl der 

Mitglieder ab, auf die er sich stützen kann. Damit haben Verbände mit einer hohen 

Mitgliederzahl bzw. mit Mitgliedern, die viele Menschen repräsentieren, ein größeres 

Gewicht. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass auch kleinere Verbände durch-

aus in der Lage sind, ihre Interessen zu artikulieren und Einfluss auszuüben. Dies 

gilt für Verbände, die nur wenige, aber dafür bedeutende und/oder wirtschaftlich 

starke Mitglieder umfassen. Viele Mitglieder bergen auf der anderen Seite die Ge-

fahr, dass sich die Entscheidungsfindung in solchen Verbänden immer schwerer 

realisieren lässt. Mehr Mitglieder bedeuten mehr Interessen, die für ein einheitliches 

Auftreten nach außen gebündelt werden müssen. Die Mitglieder des Verbandes 

einen zwar bestimmte wirtschaftliche und politische Interessen, gleichzeitig stehen 

sie allerdings im Wettbewerb zueinander. Die Folge sind Kompromisse, die sich 

oftmals am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren.20 Große Verbände agieren 

daher meist schwerfälliger bei der Vertretung einer gemeinsamen Position als kleine 

spezielle Verbände oder Einzelunternehmen. 

                                                
18

 Szyszka (2013), S. 352. 
19

 Sebaldt/Straßner (2004), S. 16 ff. 
20

 Straßner (2006), S. 10. 
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Für eine wirkungsvolle Interessenvertretung ist es notwendig, dass der Verband 

bzw. die Verbandsspitze in der Lage ist, die Interessen seiner Mitglieder gegenüber 

der Politik zu vertreten. Hier können die Verbände und Interessenvereinigungen ihre 

Stärken ausspielen, die sich auf eine große Mitgliederzahl bzw. wirtschaftlich starke 

Mitglieder stützen. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den 

Spitzenverbänden zu. Sie repräsentieren mehrere Verbände und haben dadurch ein 

noch größeres Gewicht. Daher stellen sie für Politiker meist die ersten Ansprech-

partner dar, wenn die Haltung einer gesamten Branche zu politischen Vorhaben 

eingeholt werden soll. Damit genießen gerade die Spitzenverbände einen beson-

ders exklusiven Zugang zu den Entscheidungsträgern.21 

Eine weitere Form von Verbänden sind die Gewerkschaften. Ihre Aufgabe liegt im 

Wesentlichen in der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen, wodurch auch sie eine 

Lobbyfunktion wahrnehmen. Auf kleinerer Ebene zählen Vereine und Bürgerinitiati-

ven zur Gruppe von Verbänden. Ihr Einfluss ist natürlich nicht mit denen von Spit-

zenorganisationen zu vergleichen, dennoch werden auch auf dieser Ebene Meinun-

gen vertreten und es ist eine fortschreitende Professionalisierung in diesem Bereich 

zu beobachten.22  

Unternehmen 

Einige Unternehmen verlassen sich nicht nur auf die Vertretung ihrer Interessen 

durch Verbände, sondern unterhalten mitunter eigene Unternehmensrepräsentan-

zen an den Orten der politischen Entscheidungsfindung.23 Ein Verband ist meist 

gezwungen, eine Konsensentscheidung seiner Mitglieder zu vertreten, die nicht im-

mer von jedem Mitglied begrüßt und unterstützt wird. Die Pluralisierung der Interes-

senvertretung weicht die Alleinvertretungsstellung von Verbänden, die sie insbeson-

dere zur Zeit der Bonner-Republik faktisch innehatten, zunehmend auf. So nehmen 

Unternehmen vermehrt die Vertretung ihrer Interessen selbst in die Hand. In diesem 

Fall sind sie nicht an Kompromisse gebunden und können gezielt ihre eigene Auf-

fassung vertreten. Neben der Einflussnahme oder Beobachtung politischer Ent-

scheidungsprozesse können Unternehmenslobbyisten weitere Eigeninteressen ver-

treten, die in der Akquirierung von Aufträgen der öffentlichen Hand bestehen kön-

nen.24  

Für Unternehmen stehen bei ihrer Lobbyarbeit die eigenen Unternehmensinteres-

sen im Vordergrund. Die Lobbyarbeit ist dauerhaft angelegt, kann sich aber je nach 

                                                
21

 Alemann (1989), S. 71. 
22

 Speth (2006), S. 41. 
23

 Speth (2006), S. 45. 
24

 Zumpfort (2005), S. 223 f. 
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Branche erheblich unterscheiden. So spielt das Lobbying gerade in regulierten 

Märkten für Unternehmen eine wichtige Rolle.25 Hier sind z.B. Rüstungsunterneh-

men zu nennen, die sowohl bei öffentlichen Aufträgen als auch beim Export ihrer 

Güter auf die Zustimmung der Bundesregierung im Rahmen der Rüstungsexport-

kontrolle angewiesen sind.  

Bei der Vertretung ihrer Interessen setzen selbst große Unternehmen aber nicht nur 

auf eine eigenständige Interessenvertretung. So arbeiten mitunter mehrere Unter-

nehmen zusammen und das eigene Unternehmenslobbying wird vom Verbandslob-

bying flankiert.  

Zum Kontakt mit Entscheidungsträgern sowie dem politischen Monitoring unterhal-

ten Unternehmen die erwähnten eigenen Repräsentanzen oder versuchen sich poli-

tisches Know-how sowie politische Netzwerke durch die Beschäftigung ehemaliger 

Spitzenpolitiker und -beamter einzukaufen. Zuweilen greifen sie auch auf Dienstleis-

ter zurück. Dabei  handelt es sich um sog. Public Affairs Agenturen oder Kanzleien.  

Public Affairs Agenturen/Kanzleien 

Bei Public Affairs Agenturen hat der Kunde die Möglichkeit, spezielle Dienstleistun-

gen einzukaufen. Hat der Auftraggeber ein bestimmtes Interesse, dass er auf politi-

schem Wege verwirklichen oder in der öffentliche Diskussion lancieren möchte, 

kann er auf die verschiedenen Angebote von Public Affairs Agenturen zurückgrei-

fen.26  

Neben Agenturen sind auch immer mehr Kanzleien auf diesem Gebiet tätig. Wäh-

rend in den USA Kanzleien schon Jahrzehnte Teil des Lobbyismus sind, hat sich in 

Deutschland dieser Zweig erst mit der Jahrtausendwende entwickelt. Zum einen 

besitzen amerikanische Kanzleien mittlerweile auch in Deutschland Niederlassun-

gen und können ihr vorhandenes Know-how vor Ort anbieten, zum anderen haben 

sich auch deutsche Kanzleien auf die Unterstützung bei der Interessenvertretung 

spezialisiert. 

Das Angebotsspektrum reicht von Sachverständigen, die die juristischen und wirt-

schaftlichen Auswirkungen von neuen Gesetzen einschätzen, über PR Berater, die 

bestimmte Meinungen gezielt in der Öffentlichkeit platzieren bis hin zu komplexen 

Gesamtstrategien, die die volle Bandbreite des Lobbying umfassen. Dies kann in 

der Begleitung eines Gesetzgebungsverfahrens bestehen, indem die Agentur ver-

sucht, Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern und zur Ministerialbürokratie 

                                                
25

 Zerfaß/Bentele/Oehsen (2009), S. 30. 
26

 Klein (2010), S. 28. 
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zu nutzen, um geplante Gesetze nach den Bedürfnissen des Auftraggebers zu be-

einflussen. Die Arbeit dieser Agenturen hat sich so professionalisiert, dass inzwi-

schen auch Verbände diese Dienste in Anspruch nehmen.27  

Public Affairs Agenturen und Kanzleien vertreten die Meinung oder die Ziele des 

Auftraggebers. Ein Eigeninteresse besteht in einem konkreten Fall höchstens inso-

fern, als das die Agentur oder Kanzlei ggf. an Folgeaufträgen interessiert sein könn-

te. Dementsprechend ist die Lobbytätigkeit meist auf ein bestimmtes Projekt bezo-

gen und demnach zeitlich befristet. Ja nach Projekt hängt es davon ab, ob die Agen-

tur für den Auftraggeber nur als Dienstleister in Erscheinung tritt und der Auftragge-

ber selbstständig das Thema platziert oder ob die Identität des Auftraggebers im 

Verborgenen bleibt und Themen von der Agentur eigenständig platziert werden.28 

Zunehmend bieten eigene Public Affairs Agenturen ein spezielles auf die Interes-

senvertretung zugeschnittenes Portfolio an. Daneben spielen am Markt etablierte 

Kommunikations- und PR-Agenturen eine wichtige Rolle, die eigene Public Affairs 

Abteilungen unterhalten. Entsprechende Agenturen und Kanzleien haben ihre Büros 

meist am Regierungssitz und verfügen zuweilen auch über eine Zweigniederlassung 

in Brüssel. Zu einer der bekanntesten Wirtschafts-(Lobby)Kanzleien gehört Wilmer-

Hale. Die Kanzlei stammt aus den USA, unterhält aber ein weltweites Netzwerk von 

Niederlassungen u.a. in Berlin und Frankfurt. Die Sozietät wirbt auf ihrer Homepage 

mit Mitarbeitern, die über nachhaltige Erfahrung in der deutschen und europäischen 

Politik verfügen und mit der Beteiligung der Sozietät an vergangenen Gesetzge-

bungsverfahren.29 Einer dieser Mitarbeiter ist Matthias Wissmann, ehemaliger Ver-

kehrsminister und aktueller Präsident des Spitzenverbandes der Automobilindustrie 

VDA.  

Non-Governmental-Organisations 

Als weitere Akteure, die sich auf der Bühne der Interessenvertretung und des Lob-

byismus bewegen, sind die Gruppen zu nennen, die keine wirtschaftlichen, sondern 

allgemeinnützige Ziele verfolgen. Hierzu zählt insbesondere die Interessenvertre-

tung von denjenigen, die sie selbst nicht wahrnehmen können, wie z.B. Kinder, Tie-

re oder die Umwelt. Diese Gruppen weisen mitunter einen Professionalisierungs-

grad auf, der dem von klassischen Unternehmensverbänden entspricht. Man spricht 

hierbei von Nichtregierungsorganisationen (aus dem engl. abgekürzt NGO). Für 

NGOs ist es nicht unbedingt erforderlich, sich auf eine hohe Mitgliederzahl zu stüt-
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 Speth (2006), S. 47. 
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 Zerfaß/Bentele/Oehsen (2009), S. 20 f. 
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zen. Vielmehr stehen im Hintergrund oftmals Förderer, die die Organisation unter-

stützen, dabei der Führung jedoch freie Hand in der Leitung und der Vertretung 

nach außen lassen. Es entfällt somit die Meinungsfindung unter den Mitgliedern, die 

in klassischen Verbänden erfolgt, und ermöglicht eine schnellere Auseinanderset-

zung mit den politischen Zielen.30 Diese Flexibilität ermöglicht es NGOs auf politi-

sche Entwicklungen schneller zu reagieren und Themen schneller zu besetzen, 

während sich klassische Verbände noch in der Findungsphase befinden. 

Da NGOs vorzugsweise Allgemeinwohlinteressen vertreten, ist die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit ihr wichtigstes Mittel, um ihren Forderungen Nachdruck zu verlei-

hen. Was an direkten Mitgliedern fehlt, kann durch die Mobilisierung breiter Bevölke-

rungsschichten mehr als wettgemacht werden. Durch das Einstehen für Interessen 

der Allgemeinheit und die enge Kooperation mit Bürgerinitiativen wird NGOs meist 

ein höheres Vertrauen entgegengebracht als reinen Wirtschaftsverbänden. NGOs 

können darauf verweisen, sich für Interessen der Allgemeinheit einzusetzen und 

nicht nur Partikularinteressen zu verfolgen. Nur seine eigenen Interessen zu verfol-

gen kann schnell als egoistisches und profitorientiertes Handeln ausgelegt werden, 

das in der Öffentlichkeit negativ behaftet ist.  

Bei der Betrachtung von Lobbyorganisationen werden NGOs oftmals gar nicht als 

solche wahrgenommen. Dies setzt sich sogar im Sprachgebrauch fort, wo Vertreter 

von Wirtschaftsverbänden bei Konferenzen eben als solche oder direkt als Lobbyis-

ten bezeichnet werden, während Vertreter von NGOs oftmals als Experten oder 

Fachleute betitelt werden, obwohl sie als Interessenvertreter der jeweiligen Organi-

sation fungieren. 

Ungeachtet dessen betreiben NGOs klassisches Lobbying. Sie beobachten aktuelle 

politische Entwicklungen, besitzen Netzwerke bis zu den höchsten politischen Ent-

scheidungsträgern, führen Kampagnen durch und versuchen ihre Auffassungen in 

Gesetzgebungsprozesse einfließen zu lassen. Große NGOs unterhalten ebenfalls 

Repräsentanzen in Berlin und Brüssel, um ihre Interessen vor Ort wirkungsvoll zu 

vertreten. Man sollte NGOs dabei nicht mit reinen Bürgerinitiativen gleichsetzen. 

NGOs weisen einen deutlich höheren Organisationsgrad auf und sind auf Dauer 

angelegt. 

Lobbyismus in der politischen Theorie 

Während Lobbyismus und die Einflussnahme von Interessengruppen auf das politi-

sche Geschehen zunimmt, fand bis vor einigen Jahren die sozial- und politikwissen-
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schaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen in einem relativ überschau-

baren Rahmen statt. Die theoretische Auseinandersetzung erfolgte lange an vielen 

Stellen höchstens im Zusammenhang mit der Staat/Verbände-Beziehung.31 Ver-

bände bilden zwar nach wie vor einen wesentlichen Bestandteil der Interessenver-

tretung und damit des Lobbyismus, dennoch ist die Weiterentwicklung der Interes-

senvertretung nicht von der Hand zu weisen. Die Entwicklung geht weg von der 

zentralen Interessenvertretung durch große Verbände oder Gewerkschaften hin zu 

einer individuelleren Artikulation der Interessen durch die Unternehmen selbst und 

die Einbindung neuer Akteure wie Public Affairs Agenturen oder Kanzleien, die die 

Vertretung der eigenen Interessen unterstützen.  

Ein wesentlicher Grund, der die empirische Einordnung des Lobbyismus erschwert, 

ist der informelle und intransparente Charakter, der Lobbyismus nach wie vor anhaf-

tet. Den genauen Formen der Interessenvertretung und -durchsetzung sind daher 

lange Zeit zu wenig Beachtung geschenkt worden. Dies ist auf einer Seite damit zu 

erklären, dass die Vertretung seiner eigenen Interessen ein durchaus legitimer Teil 

des allgemeinen Demokratieverständnisses ist, welches jedem eine eigene Meinung 

und das Eintreten für diese Meinung ermöglicht. Solange dieses Recht transparent 

ausgeübt und nach außen offen vertreten wird, sind keine schädlichen Auswirkun-

gen durch Lobbyismus erkennbar. Ebenfalls sind korrumpierende Elemente - wenn 

auch oftmals von der Öffentlichkeit anders wahrgenommen oder vermutet - per se 

kein Bestandteil des Lobbyismus. Mit Blick auf den Lobbyismus, wie er aktuell prak-

tiziert wird, ist diese umfassende Transparenz jedoch nicht vollständig gegeben. 

Erfolgt die Interessenvertretung unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit, 

werden politische Entscheidungen immer schwerer durchschaubar und können nicht 

mehr in allen Belangen nachvollzogen werden. Dieser Zustand bildet wohl einen der 

Hauptgründe, weshalb die empirische Auseinandersetzung mit dem Thema Lobby-

ismus in den letzten Jahren zugenommen hat.  

Im Folgenden wird untersucht, inwieweit Theorien, die vornehmlich auf der Interes-

senvertretung durch Verbände aufbauen, für den Lobbyismus insgesamt Gültigkeit 

besitzen und an welcher Stelle diese Theorien beim aktuellen Lobbyismusverständ-

nis an ihre Grenzen stoßen. In der wissenschaftlichen Untersuchung des Phäno-

mens Lobbyismus und Interessenvertretung stößt man im Wesentlichen auf zwei 

Theorien: die Pluralismus- und die Korporatismustheorie.32 Mit Hilfe dieser beiden 
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lerstimmen abzielt, die „Netzwerktheorie“, die politische Netzwerke ins Zentrum des Lobbyismus stellt, 
oder die „Statustheorie“, die im Widerspruch zur Netzwerktheorie steht und die Nachteile von Netzwer-
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Theorien wird versucht, die Funktionsweise der Interessenvertretung im sozial- und 

politikwissenschaftlichen Kontext zu beschreiben und empirisch zu erfassen. Dar-

über hinaus wird am Beispiel des Politikzyklus gezeigt, in welcher Phase der politi-

schen Entscheidungsfindung Lobbyisten ihre Interessen aktiv in diesen Prozess 

einbringen. 

Die Pluralismustheorie 

Der Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel hat in seiner Theorie zum Pluralismus den 

Willensbildungsprozess aufgegriffen. Danach konkurrieren verschiedene gesell-

schaftliche Gruppen um Einfluss auf die Politik.33 Seine Theorie baut auf einem 

noch älteren Ansatz - der Gruppentheorie - auf. Während die Gruppentheorie ver-

schiedene Meinungen in Gruppen zusammenfasst, die miteinander konkurrieren, 

ohne dabei jedoch die unterschiedliche Stellung dieser Gruppen in der Auseinan-

dersetzung aufzugreifen, die sich allein schon beim Staat aus seinem Gewaltmono-

pol ergibt,34 findet eine solche Differenzierung in der Pluralismustheorie nach Fraen-

kel statt. Danach manifestieren sich die vielfältigen Interessen einer Gesellschaft in 

Organisationen, beispielsweise Verbänden, die an der politischen Willensbildung 

beteiligt sind. Die Organisationen konkurrieren miteinander, damit ihre jeweiligen 

Interessen berücksichtigt werden. Als Basis für den Wettbewerb zwischen den Inte-

ressengruppen dienen etwa die Verfassung und Gesetze, die den Rahmen - und 

damit die Spielregeln - für die Interessenvertretung festlegen.35 Als Wächter über 

diese Regeln fungiert der Staat. In der Theorie zeichnet sich aus dem Wirken der 

ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Kräfte ein Parallelogramm, 

in dem am Ende dieses „Wettbewerbs der Interessen“ das Gemeinwohl deutlich 

wird.36 Das Gemeinwohl ist demnach das Ergebnis, das am Ende des Wettbewerbs 

der einzelnen Individualinteressen steht. An diesem Punkt werden zwei Grundprob-

leme der Pluralismustheorie deutlich. Zum einen gibt es Interessengruppen, die ih-

ren Willen kaum in einem solchen Interessenwettbewerb geltend machen können, 

dazu zählen z.B. Kinder oder Umweltinteressen, da sie nicht über solche Ressour-

cen verfügen wie andere Gruppen bzw. sich gar nicht selbst äußern können. Be-

steht in der Gesellschaft kein Bewusstsein für die Vertretung derjenigen, die sich 

selbst kein Gehör verschaffen können, bleiben diese Interessen von vornherein un-

                                                                                                                                     
 

ken im Hinblick auf die Abhängigkeit der Netzwerker voneinander aufzeigt, wenn die Erhaltung des 
Netzwerks zum Selbstzweck wird und die Platzierung von Informationen in den Hintergrund tritt.  
33

 Fraenkel/Bracher (1973), S. 254 ff. 
34

 Lösche (2007), S. 103. 
35

 Lösche (2007), S. 104. 
36

 Fraenkel (1973), S. 42. 
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berücksichtigt. Zum anderen tritt der Staat nicht immer als unabhängiger Akteur 

bzw. als Schiedsrichter zwischen den Interessengruppen auf, um etwa für die Be-

rücksichtigung schwacher Interessengruppen zu sorgen. Vielmehr ist der Staat mit-

unter Teil des Interessenkonflikts und versucht seine eigenen Interessen dabei 

durchzusetzen.37 

In der Folgezeit rückte bei der Untersuchung von Lobbyismus die Korporatismus-

theorie mehr ins Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung (siehe nächs-

ten Abschnitt). Dieser theoretische Ansatz konzentrierte sich insbesondere auf die 

Staat/Verbände Beziehung. Verbände und klassische gesellschaftliche Gruppen wie 

z.B. die Kirchen sind heute nicht mehr die alleinigen Vertreter von Interessen ggü. 

der Politik. Deshalb rückt bei der aktuellen Betrachtung des Lobbyismus die Plura-

lismustheorie wieder mehr in den Vordergrund, wobei sie sich jedoch nicht eins zu 

eins übertragen lässt. Der Lobbyismus schließt weitere Faktoren ein, die über den 

Erklärungsansatz der Pluralismustheorie hinausgehen. Durch die Europäisierung 

und Globalisierung sind neue Faktoren hinzugetreten, die die Interessenvertretung 

verändert haben. Wurden Gesetze früher nur auf nationaler Ebene erlassen, hat der 

Kompetenzzuwachs der EU zu einem neuen Betätigungsfeld für Lobbyisten geführt. 

Ebenso hat der Einfluss internationaler Faktoren auf die Interessenvertretung durch 

die fortschreitende Globalisierung zugenommen. Die ursprüngliche Pluralismustheo-

rie bezieht sich nur auf nationale Aspekte und wird der derzeitigen Situation nicht 

gerecht. So sind gerade auf globaler Ebene keine Verbände oder Interessengrup-

pen zu erkennen, die dem Verständnis der Pluralismustheorie nach entsprechen.38 

Dennoch stellt sie sehr gut die Diversität der heutigen Interessenvertretung dar. 

Die Korporatismustheorie 

Die enge Zusammenarbeit von großen Verbänden und Gewerkschaften mit der Re-

gierung in den 60er und 70er Jahren veränderte den Blickwinkel auf die Interessen-

vertretung und die Verbändeforschung. Anfangs wurde die Arbeit von Verbänden 

als die ausschließliche Vertretung von Partikularinteressen angesehen. Während zu 

diesem Zeitpunkt diskutiert wurde, ob dieser Einfluss von Partikularinteressen dem 

staatlichen Auftrag „dem Allgemeinwohl zu dienen“ zuwiderlaufen könnte.39 In der 

weiteren empirischen Untersuchung änderte sich jedoch das Bild der Staat und 

Verbände Beziehung. Vielmehr sei in dieser Beziehung von einer kooperativen Zu-

sammenarbeit zu sprechen. Diese kooperative Zusammenarbeit wird mit der Korpo-
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 Leif/Speth (2003), S. 11. 
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 Lösche (2007), S. 112. 
39

 Zimmer/Weßels (2001), S. 11. 
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ratismus- bzw. Neokorporatismustheorie (manchmal auch als Korporatismustheo-

rem oder  -konzept bezeichnet) beschrieben.  

Während nach der Pluralismustheorie der Staat nicht direkt in den Interessenaus-

tausch eingebunden ist, nimmt er nach dem korporatistischem Ansatz aktiv daran 

teil und fungiert nicht nur als außenstehender Schiedsrichter. Es besteht vielmehr 

eine Kooperation zwischen Staat, Kapital und Arbeit.40 Im Sinne des Korporatismus 

steht nicht mehr die bloße Konfrontation verschiedener Interessen im Mittelpunkt. 

Vielmehr soll durch Interessenausgleich und Konsensfindung eine Einigung zwi-

schen den verschiedenen Parteien erzielt werden. Gleichzeitig wird eine Hierarchi-

sierung der einzelnen Interessengruppen deutlich, da vornehmlich Spitzenverbände 

Teil dieser Kooperation sind. Die Verbände treten in diesem Sinne nicht mehr nur 

als Lobbyisten für ihre eigenen Interessen auf, sondern bündeln eine Vielzahl von 

Meinungen. Sie vertreten keine bloßen Einzelinteressen, sondern sind in der Theo-

rie auf die Verwirklichung des Allgemeinwohls ausgerichtet. Zu diesem Zweck wird 

diesen Verbänden ein privilegierter Zugang zu den staatlichen Organisationen ein-

geräumt und ermöglicht.41  

Während die Vertretung von Partikularinteressen am Anfang der Verbändefor-

schung noch zuweilen als demokratieschädigend aufgefasst wurde, ließ sich im 

Rahmen der Korporatismustheorie ein anderer Ansatz herausarbeiten. Die Einbin-

dung großer gesellschaftlicher Gruppen in die staatlichen Prozesse ermögliche die 

Abkehr vom Bild des Staates auf der einen und der Gesellschaft auf der anderen 

Seite hin zu einem organischen Gemeinwesen. Dieser Prozess setze ein strukturier-

tes Verbändewesen voraus, in dem Interessen in Dachverbänden (Spitzenverbän-

den) gebündelt werden. Diese kollektiven Gemeinschaften wirken an der Politikge-

staltung und Umsetzung mit.42 Politische Maßnahmen können dadurch auf einer 

noch breiteren gesellschaftlichen Basis getroffen werden, was eine zusätzliche Legi-

timation dieser Maßnahmen zur Folge hat. 

Die Verbände stellen aus demokratietheoretischer Sicht einen weiteren Faktor dar. 

Sie sind Mittler zwischen der mikro- und makropolitischen Ebene. Auf der Mikro-

Ebene erfolgt dabei die Arbeit an der Basis. Diese Arbeit ist gekennzeichnet vom 

Austausch der Mitglieder, der Ausarbeitung von Stimmungsbildern sowie der Sozial-

integration und der Bindung der Mitglieder. Auf dieser Basis baut die Arbeit des 

Verbandes auf der Makro-Ebene auf. Dort werden die an der Basis zusammenge-

tragenen Interessen gebündelt und entsprechend der Einflusslogik als Meinung des 
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Verbandes vertreten. Die einzelnen Mitglieder des Verbandes partizipieren an der 

innerverbandlichen demokratischen Entscheidungsfindung und profitieren von der 

Bündelung der Interessen, die eine Durchsetzung dieser Interessen wahrscheinli-

cher macht.43 Gleichzeitig sind die Handlungen der Verbandsspitze an die Basis des 

Verbandes gekoppelt 

Die Korporatismustheorie entfernt sich von dem Verständnis von Lobbyismus, wel-

ches in der Geltendmachung und Durchsetzung konkreter Einzelinteressen liegt. 

Der Korporatismus beschreibt dabei sehr gut die Art und Weise, wie verbandsge-

prägt die Interessenvertretung bis in die 90er Jahre war und hatte zu diesem Zeit-

punkt ihre Daseinsberechtigung. Spätestens das Scheitern des „Bündnis für Arbeit“, 

einer konzertierten Aktion aus dem Jahre 1998 mit dem Ziel den Arbeitsmarkt neu 

zu beleben, machte aber deutlich, dass die Interessenvertretung und Problemlösung 

nach korporatistischem Vorbild nicht mehr funktionierte. 

Bis Ende der 1970er Jahre ließen sich die deutsche Gesellschaft in große homoge-

ne Gruppen und soziale Milieus strukturieren. So wiesen beispielsweise die Ge-

werkschaften einen hohen Organisationsgrad auf und die Kirchen in Deutschland 

verfügten aufgrund ihrer breiten Basis über eine starke Vertretungsmacht.44 Die 

Konzentration der Interessenvertretung auf große Verbände und Organisationen ist 

heutzutage immer weniger gegeben. Ehemals wichtige Akteure in der korporatisti-

schen Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft haben mit zunehmendem Be-

deutungsverlust zu kämpfen. Die beiden angesprochenen Gruppen der Gewerk-

schaften und Kirchen stützen sich auf eine immer kleinere Basis, wodurch die Ver-

zahnung großer gesellschaftlicher Gruppen mit dem Staat und seiner Institutionen 

im Sinne des Korporatismus hinfällig wird. Stattdessen zersplittert die Zahl der 

Gruppen, wodurch Interessen von einer immer größeren Zahl von Akteuren vertre-

ten werden. Dieser Zustand wird nicht mehr von der Korporatismustheorie erfasst. 

Daher müssen neue Erklärungsansätze gefunden werden, die die derzeitige Situati-

on abbilden. Dabei gilt es insbesondere die Zersplitterung der Verbändelandschaft 

sowie die Vielzahl neuer Organisationen, die mittlerweile am politischen Entschei-

dungsprozess partizipieren, zu berücksichtigen. Während die Korporatismustheorie 

nur eine besondere Form der Interessenvertretung beschreibt, ist die Pluralismus-

theorie übergreifender formuliert.45   
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Vereinbarkeit von Pluralismus und Korporatismus 

Mit der Konzentrierung der Staat/Verbände Beziehung in der Lobbyismus-

Forschung und dem damit einhergehenden Wandel vom Pluralismus zum Korpora-

tismus wurde das Augenmerk auf die kooperative Zusammenarbeit und der politi-

schen Austauschlogik zwischen Staat und Interessengruppen gelegt.46 Durch die 

Pluralisierung der Verbändelandschaft Ende des 20. Jahrhunderts erodierte die her-

ausgehobene Stellung, die Verbände als Interessenvertreter gemäß der Korpora-

tismustheorie einnahmen.47 Winter beschreibt diesen Prozess in fünf Dimensionen: 

I. Große Verbände und Organisationen büßen Mitglieder ein.  

Daraus resultiert eine Schwächung des Vertretungsanspruchs. Exemplarisch 

können hier die Gewerkschaften genannt werden, deren Mitgliedzahlen sich 

aktuell wieder auf den Stand der 1950er Jahre befinden.48 

 

II. Eine Zunahme der Spezialisierung von verbandlichen Interessen. 

Je differenzierter die Entscheidungsfindung innerhalb des Verbandes wird, 

desto schwerer wird es für den Verband sich nach außen mit einer Stimme 

zu positionieren. Daraus resultiert oftmals... 

 

III. die Abspaltung oder Neugründung von Verbänden. 

Juristische und natürliche Personen schließen sich eher in spezialisierten 

Verbänden zusammen, um ihre Interessen gezielter vertreten zu können. 

Dadurch ist die Vertretungsmacht jedoch geringer, auf die sie sich stützen 

können, da sie nur noch einen Teil der jeweiligen Branche repräsentieren. 

 

IV. Professionalisierung durch PR-Agenturen oder Kanzleien. 

Unternehmen oder kleine Verbände kaufen gezielt Lobbying als Dienstleis-

tung ein. Sie werden dadurch unabhängig von innverbandlichen Entschei-

dungsprozessen und können ihre Interessen vertreten, ohne sich auf die 

Ressourcen eines großen Verbandes und eine breite Mitgliederbasis zu 

stützen. 

 

V. NGOs stellen einen neuen Organisationstypus ggü. den traditionellen Ver-

bänden dar. 
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NGOs und andere neue soziale Bewegungen setzen auf die Mobilisierung 

großer Gesellschaftsteile. Sie zeichnen sich durch keine starren Mitglieder-

strukturen aus. Campaigner der NGOs sind darauf spezialisiert, Kampagnen 

zu entwickeln, öffentlichkeitswirksame Aktionen zu initiieren und Themen 

schnell über soziale Netzwerke zu streuen. Dadurch lassen sich kurzfristiger 

viele Menschen zu einzelnen Themen mobilisieren. 

Aus der Pluralisierung der Verbändelandschaft muss jedoch nicht automatisch das 

Ende jeglicher korporatistischer Strukturen resultieren. Nach Reutter tragen Ver-

bände nach wie vor zur Steuerungs- und Integrationsfähigkeit des politisch-

administrativen Systems bei. Der korporatistische Ansatz kann daher weiterhin für 

die Beschreibung der Zusammenarbeit von Verbänden mit staatlichen Institutionen 

Anwendung finden.49 Die beiden Theorien des Pluralismus und Korporatismus 

schließen sich demnach nicht aus, sondern stellen eine Ergänzung zueinander dar. 

So sei der Pluralismus allgemeiner formuliert und umfasse das gesamte Spektrum 

der Interessenvertretung, während es sich beim Korporatismus um einen Unterfall 

handle, der durch eine bestimmte historische Konstellation begünstigt worden sei.50  

Trotz des Erhalts korporatistischer Beziehungen befinden sich Verbände in einer 

neuen Situation. Sie können nicht mehr nur auf die bewährten Strukturen bei der 

Vertretung ihrer Interessen zurückziehen, sondern müssen auch auf Werkzeuge 

setzen, die von anderen Lobbyingakteuren angewandt werden. Dazu gehört es, 

mehr als Dienstleister aufzutreten, um bestehenden Mitgliedern einen größeren 

Mehrwert für ihre Verbandszugehörigkeit zu bieten und gleichzeitig attraktiver für 

neue Mitglieder zu werden.51 Ein weiteres wichtiges Feld ist die Öffentlichkeitsarbeit. 

Sie kann die bestehenden Kommunikationswege flankieren und die Interessenver-

tretung unterstützen. Abnehmende Mitgliederzahlen könnten so kompensiert wer-

den, wenn es gelingt, auf diesem Wege Teile der Gesellschaft als Unterstützung der 

eigenen Positionen zu gewinnen. Die Mediatisierung der Verbändearbeit wird mitun-

ter schon als Grundvoraussetzung angesehen, um in der Zukunft noch eine Rolle 

bei lobbyistischen Aktivitäten zu spielen.52 

Die Mediatisierung ist dabei auch der Aspekt, der das aktuelle Verständnis von Lob-

byismus erweitert hat und nicht durch den Pluralismus und Korporatismus abgebil-

det wird. Die Nutzung der Medien (speziell der sozialen Medien) und die Bedeutung 

der öffentlichen Meinung spielen für die Platzierung von Themen und der Vertretung 
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52

 Vgl. Kniess/Schröder (2005), S. 26. 
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eigener Interessen eine immer stärkere Rolle.53 Bisher ist keine empirisch schlüssi-

ge Darstellung anerkannt, die die vielschichtigen Facetten des Lobbyismus in seiner 

derzeitigen Ausprägung beinhaltet. Die vorgestellten Theorien bieten aber zumin-

dest die Möglichkeit wesentliche Aspekte des Lobbyismus empirisch zu erfassen. 

Lobbyismus im Politikzyklus 

In der Politikwissenschaft gibt es mehrere Modelle, um den politischen Entschei-

dungsprozess zu beschreiben und zu analysieren. Anhand dieser Modelle können 

die Einflussmöglichkeiten von Interessengruppen in diesem Prozess dargestellt und 

besonders der bevorzugte Zeitpunkt der Einflussnahme hervorgehoben werden. Zu 

diesen Modellen gehört die Einteilung des politischen Handelns in die Dimensionen 

Polity, Politics und Policy oder das Modell des Politikzyklus. Während das Modell 

der drei Dimensionen eine Gliederung des politischen Handelns ermöglicht, wird 

durch den Politikzyklus der politischen Prozess in Bezug auf eine konkrete Prob-

lemstellung beschrieben und in mehrere Phasen unterteilt.54 Im Folgenden wird der 

Einfluss von Lobbyisten auf politische Entscheidungen mithilfe des Politikzyklus be-

schrieben. Anhand der einzelnen Phasen kann gezeigt werden, an welcher Stelle 

des Entscheidungsprozess es sich für Lobbyisten besonders lohnt, ihre Interessen 

einzubringen und zu vertreten. 

Grundlage für politisches Handeln ist eine konkrete Problemstellung. Wurde das 

Problem analysiert, findet auf Grundlage dieser Problemstellung eine Auseinander-

setzung über mögliche Lösungen statt. Die Auseinandersetzung über Lösungsan-

sätze bildet die zweite Phase im Politikzyklus. Hier wird über die politische Strategie 

diskutiert, die zur Lösung des Problems führen soll. Am Ende der Auseinanderset-

zung steht eine Entscheidung (dritte Phase) über den diskutierten Lösungsweg, der 

in einem Programm manifestiert wird. Wird dieses akzeptiert, kann mit der Umset-

zung des Programms begonnen werden. Die Umsetzung kann in der Ausarbeitung 

von Gesetzen und Verordnungen oder der Bereitstellung von weiteren Ressourcen 

bestehen, um die Ziele des Programms zu erreichen. Im vierten Schritt erfolgt dann 

auf dieser Grundlage, der Vollzug der Entscheidung. Der Vollzug kann beispielswei-

se im in Kraft treten der neuen gesetzlichen Regelungen bestehen. Die fünfte und 

sechste Phase des Politikzyklus bilden die Bewertung sowie die Reaktion auf die 

getroffene Entscheidung. Entweder wurde das Problem durch die gefundene Lö-

sung beseitigt oder es sind in Zuge dessen neue Problemstellungen aufgetreten, die 
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politisch gelöst werden müssen. In diesem Fall wird der Politikzyklus von neuem 

durchlaufen.55 

 

Abbildung: eigene Darstellung in Anlehnung an Peter Massing/Werner Skuhr 

Grundsätzlich begleiten Lobbyisten den gesamten politischen Prozess, da das 

Sammeln von Informationen und das Beobachten der politischen Abläufe zu ihren 

Kernaufgaben zählt. Dennoch liegt das Augenmerk der Lobbyisten speziell auf den 

ersten drei Stufen des Politikzyklus. Besonders in der Anfangsphase ist es für die 

Lobbyisten wichtig, ihre Position deutlich zu machen, um im Erfolgsfall die folgende 

Auseinandersetzung bereits zu beeinflussen und ihr die gewünschte Richtung zu 

geben. 

Bereits die erste Phase des Politikzyklus kann den Schwerpunkt der Lobbyarbeit 

ausmachen. Das gilt für die Fälle, in denen der Lobbyist dafür sorgen möchte, dass 

sein Thema Teil der politischen Agenda und eine Diskussion bis zur Entscheidungs-

findung angestoßen werden.56 Eine andere Aufgabe der Lobbyisten besteht darin zu 

beobachten, wann ein Thema Teil der politischen Agenda wird, das die eigenen 

Interessen bzw. das der Auftraggeber tangiert. Je eher die künftige politische Dis-

kussion erkannt wird, desto eher kann man reagieren, Strategien entwickeln und die 

Diskussion gegebenenfalls schon in eine bestimmte Richtung lenken.  

Die große Stunde für Lobbyisten schlägt in der Phase, wenn im Zuge der Auseinan-

dersetzung das politische Programm formuliert wird. Gelingt es, in dieser Phase den 
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Referentenentwurf für die künftigen gesetzlichen Regelungen bereits nach den ei-

genen Vorstellungen zu beeinflussen oder sogar weitgehend seine eigenen Formu-

lierungen zu implementieren, sind die Aussichten sehr gut, dass der abschließende 

Gesetzesentwurf auch die eigenen Vorstellungen beinhaltet. Heutzutage ist es in 

der Praxis nicht unüblich, dass bestimmte Passagen bis hin zu vollständigen Refe-

rentenentwürfe direkt von Lobbyisten ausgearbeitet werden.57 Befindet sich der Ge-

setzentwurf dagegen bereits im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, wird 

es deutlich schwieriger bis unmöglich noch tiefgreifende Änderungen an der Vorlage 

vorzunehmen. Die Ladung von Interessengruppen in den einzelnen Ausschüssen 

kann zwar die Möglichkeit bieten, noch Detailänderungen vorzunehmen. Grundsätz-

lich lässt sich die Stoßrichtung des Gesetzentwurfs jedoch nicht mehr ändern. 

Es ist somit ersichtlich, dass Lobbyisten am Politikprozess an unterschiedlichen 

Stellen beteiligt sind. Diese Beteiligung setzt jedoch den Kontakt zu den wesentli-

chen Entscheidungsträgern voraus, da Lobbyisten in der Frühphase der Ausarbei-

tung von Gesetzesvorlagen nicht automatisch in diesen Zyklus eingebunden sind. 

Nur wenn der Lobbyist eine Verbindung zu den Entscheidungsträgern sowohl auf 

Leitungs- als auch auf Arbeitsebene in den jeweiligen Phasen besitzt, kann eine 

Beeinflussung stattfinden. Dies erklärt nicht zuletzt die unzähligen Repräsentanzen 

von Verbänden und anderen Lobbyvereinigungen am Sitz von Ministerien, da be-

reits die örtliche Nähe eine wichtige Voraussetzung für die Lobbytätigkeit ist.  

Mittel der Einflussnahme auf die Politik 

Um konkrete politische Entscheidungen zu beeinflussen, bieten sich Lobbyisten 

verschiedene Möglichkeiten. Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Bereitstellung 

und Aufbereitung von Informationen eines der wichtigsten Instrumente des Lob-

bying. Es gilt für den Lobbyisten, die Informationen an den entscheidungsrelevanten 

Positionen zu platzieren und das Ergebnis somit in seinem Sinne zu beeinflussen. 

Gleichzeitig stehen Lobbyisten aber auch den politischen Entscheidungsträgern zur 

Verfügung, wenn diese von sich aus auf die Informationsquellen von Lobbyverbän-

den zurückgreifen wollen.58 Die bereitgestellten Informationen können dabei von 

allgemeinen statistischen Daten, bis hin zu vollständig ausgearbeiteten Gesetzes-

entwürfen reichen.  

Die Lobbyarbeit beginnt jedoch nicht erst, wenn es eine politische Entscheidung zu 

beeinflussen gilt. Vielmehr ist es die Aufgabe von Lobbyisten die politischen Pro-

zesse zu beobachten und zu analysieren, um auf zukünftige Entwicklungen vorbe-
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reitet zu sein.59 Lassen sich bestimmte politische Entwicklungen absehen, können 

bereits zu diesem Zeitpunkt Informationen gesammelt und vorbereitet werden, damit 

die eigene Position in Zukunft schlüssig vertreten werden kann. Gleichzeitig fungiert 

der Lobbyist dabei als Informationsbeschaffer für sein eigenes Unternehmen bzw. 

für die Unternehmen, die er vertritt. Er hält die Unternehmensführung über die politi-

sche Situation auf dem Laufenden und ermöglicht damit deren Berücksichtigung in 

den unternehmerischen Entscheidungsprozessen. Der Lobbyist fungiert in diesem 

Fall als Kommunikator zwischen Wirtschaft und Politik.60 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Platzierung und den Austausch von Infor-

mationen ist das Bestehen eines umfassenden Netzwerks, welches die relevanten 

Entscheidungsträger und die zuständige Ministerialbürokratie umfasst. Insbesonde-

re der Kontakt zu den zuständigen Abteilungsleitern und Referenten darf nicht un-

terschätzt werden, frei nach dem Wahlspruch: Politiker kommen und gehen, Beamte 

bleiben bestehen.61 Daher kann ein gutes Netzwerk innerhalb des Beamtenapparats 

dem Lobbyisten die Einflussnahme auch über veränderte Regierungskonstellationen 

hinweg ermöglichen. Darüber hinaus bieten diese Netzwerke die Möglichkeit, aus-

scheidende Politiker für die Lobbyarbeit zu gewinnen, wie es in der Vergangenheit 

schon mehrfach vorgekommen ist.62 Den Politikern erschließt sich damit ein neues 

lukratives Betätigungsfeld, während der Lobbyverband oder das Unternehmen von 

den Kenntnissen über die politischen Abläufe und dem politischen Netzwerk des 

jeweiligen Politikers profitieren kann. 

Neben diesen Kerninstrumentarien umfasst die Lobbyarbeit noch weitere Facetten. 

Dazu gehört die Bildung von Allianzen, um der eigenen Position eine stärkere Stel-

lung zu verschaffen. Meist geschieht dies mit den angesprochenen Zusammen-

schlüssen von Vereinen oder Verbänden. Betreffen politische Entscheidungen eine 

Vielzahl von Branchen bzw. Interessenträgern, ist auch ein Zusammenschluss von 

unterschiedlichen Lobbygruppen möglich. Somit können die einzelnen Strategien 

der Lobbyverbände aufeinander abgestimmt werden und die Chancen einer erfolg-

reichen Einflussnahme steigen. Strategien, die auf der Ausübung von Druck basie-

ren, sind eine weitere Möglichkeit seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sol-

chen Kampagnen kann eine Öffentlichkeitsarbeit zugrunde liegen, die auf Skandali-

sierung ausgerichtet ist, um so gesellschaftlichen Druck auf die politischen Ent-

scheidungsträger auszuüben. Diese Form des konfrontativen Umgangs ist jedoch 

nicht sehr nachhaltig, da sie die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den jeweili-
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gen Lobbyisten und der Politik deutlich erschwert.63 Statt zu kooperieren treten bei-

de Seiten in diesem Fall als Gegner auf, was eine schlechte Grundlage für eine an-

haltende und erfolgreiche Interessenvertretung darstellt. 

Eine weitere Form des Lobbying ist das sog. Grassroots-Lobbying. Diese Form des 

Lobbying hat ihre Ursprünge in Kampagnen der Bürgerbewegung. Dabei schließen 

sich Bürger zusammen, um ihre Interessen zu vertreten und ihnen eine Plattform zu 

geben. Mittlerweile wurde diese Form der Interessenvertretung auch von wirt-

schaftsnahen Lobbyisten entdeckt, die Grassroots-Kampagnen nutzen, um z.B. öko-

logische Interessen zu vertreten.64 Zusätzlich sind auch Kongresse und Veranstal-

tungen mit politischen Entscheidungsträgern ein Mittel, die eigenen Netzwerke zu 

pflegen und zu erweitern. Ein ähnliches Mittel sind Parteispenden, die genutzt wer-

den können, um die eigene Akzeptanz in der unterstützten Partei zu erhöhen bzw. 

deren Handlungsmöglichkeiten zu steigern. Ziel solcher Spenden sind daher Partei-

en, die eine gemeinsame Grundhaltung zu bestimmten Projekten mit dem Spender 

aufweisen.65 In wie weit es sich bei den beiden letztgenannten Mitteln noch um zu-

lässige Lobbytätigkeit handelt, welche Offenlegungspflichten bestehen und ab wel-

chem Punkt Zuwendungen an Politiker oder Abgeordnete den Anschein von Korrup-

tion erwecken, wird im weiteren Verlauf untersucht. 

3 Lobbyismus in Deutschland 
In der Bonner-Republik fand die Arbeit von Interessenvertretern und Lobbyisten in 

einem vergleichsweise überschaubaren Rahmen statt, soweit man bei Lobbytätig-

keiten davon sprechen kann. Gezielter Lobbyismus wurde zu dieser Zeit überwie-

gend nur von Verbänden und Gewerkschaften betrieben. Spätestens mit dem Um-

zug des Bundestages und vieler Ministerien nach Berlin kann davon keine Rede 

mehr sein. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel dargestellt, haben sich die Zahl 

und die Art von Lobbyorganisationen deutlich erhöht. Die Liste der beim Bundestag 

registrierten Verbände enthält zurzeit 2311 Organisationen (Stand 24. März 2017).66 

Die dort registrierten Verbände haben die Möglichkeit, die Ausstellung eines Hau-

sausweises zu beantragen und können somit direkt mit den Abgeordneten in Kon-

takt treten. Da die Eintragung in das Verbandsregister freiwillig ist und sich die Auf-

nahme sehr an der Definition von „Verband“ orientiert, ist davon auszugehen, dass 

die reale Anzahl von Lobbyorganisationen deutlich höher liegt. Hinzu kommen die 

Public Affairs Agenturen, die einzelnen Unternehmensrepräsentanzen und andere 
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Netzwerke, wie beispielsweise „Das Collegium“ in dem sich die u.a. Leiter der Un-

ternehmensrepräsentanzen der 30 Dax Unternehmen zusammengeschlossen ha-

ben. Ihren Sitz haben die meisten Lobbyorganisationen in Berlin nahe der Straße 

Unter den Linden, also im direkten Umfeld des Bundestages und der Ministerien. 

Gleichzeitig befinden sich bekannte Hotspots in der Umgebung, an denen das 

„Who-is-Who der deutschen Politik“ anzutreffen ist, wie z.B. das Café Einstein und 

exklusive Treffpunkte wie der China Club neben dem Hotel Adlon, der nur einem 

ausgewählten Personenkreis zugänglich ist.  

Die Adressaten für Lobbying in Deutschland sind in erster Linie die Bundesregie-

rung inklusive der Ministerialbürokratie und der Bundestag bzw. die entsprechenden 

Pendants auf Länderebene. Da in Deutschland der Großteil der Gesetzesinitiativen 

von der Regierung in das Parlament eingebracht werden, ist für Lobbyisten eine 

gute Vernetzung in den Ministerien Voraussetzung für eine mögliche Einflussnahme 

zu ihren Gunsten. Wie im vorherigen Kapitel bereits geschildert, muss es für Lobby-

isten das Ziel sein, bereits im Referentenentwurf ihre Interessen zu berücksichtigen, 

da ab diesem Stadium meist keine grundlegenden Änderungen mehr zu erwarten 

sind.67   

Darüber hinaus spielt auch der Bundestag für die Arbeit der Lobbyisten eine wichti-

ge Rolle. Ansprechpartner sind hier die einzelnen Ausschüsse und Arbeitsgruppen, 

in denen Gesetzesvorlagen diskutiert und möglichen Änderungen unterzogen wer-

den. Hier werden Interessengruppen ganz offiziell geladen, um ihre Meinungen zu 

Gesetzesvorlagen zu äußern. Der Kontakt zu den Regierungsfraktionen ist in die-

sem Zusammenhang für Lobbyisten von besonderer Bedeutung, da sie über die 

Mehrheit der Stimmen im Bundestag verfügen und somit gestalterisch tätig werden 

können.68 Dennoch zeichnet sich vorausschauender und damit wirkungsvoller Lob-

byismus dadurch aus, dass auch Kontakte zur Opposition nicht vernachlässigt wer-

den. Zum einen kann die Opposition dazu beitragen, bestimmte Aspekte in der poli-

tischen Diskussion zuzuspitzen und in die Debatte einzubringen. Zum anderen kann 

die Opposition von heute die Regierung von morgen stellen. In diesem Fall ist es 

sinnvoll auf bereits bestehende Netzwerke setzen zu können.  

Der enge Kontakt von Abgeordneten zu Verbänden und Gewerkschaften ist seit der 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland zu beobachten und reicht in ihrer Aus-

prägung mitunter bis in die Weimarer Republik zurück. In der Geschichte des Bun-

destages findet sich eine Zahl von Abgeordneten, die neben der Ausübung ihres 
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Mandats auch bei Interessenverbänden beschäftigt waren. Dazu zählt beispielswei-

se Gustav Stein, der gleichzeitig als Geschäftsführer des BDI fungierte. Teilweise 

waren leitende Mitglieder von Interessengruppen sogar unmittelbar an der Regie-

rung beteiligt, wie z.B. Gewerkschaftsführer Walter Arendt, der als Bundesminister 

für Arbeit und Sozialordnung dem Kabinett Willy Brandts angehörte. Durch die zu-

nehmende Professionalisierung der Politik finden sich solche prominenten Mitglieder 

von Verbänden oder Gewerkschaften nicht mehr im Bundestag. Gleichzeitig unter-

stehen die Abgeordneten heutzutage einer weitaus höheren medialen Beobachtung. 

Verbindungen von Abgeordneten zu Verbänden - insbesondere aus der Wirtschaft - 

werden von der Gesellschaft eher kritisch gesehen und erregen daher die öffentli-

che Aufmerksamkeit.69 

Während die Zahl der Lobbyisten in der Bonner-Republik noch überschaubar war - 

die Anzahl betrug etwa 600 Lobbyisten - hat sich die Anzahl mit dem Umzug nach 

Berlin um die Jahrtausendwende deutlich erhöht.70 Mittlerweile dürften in etwa 6000 

Lobbyisten in Berlin ihrer Arbeit nachgehen. Die Gründe für diesen Wandel sind 

vielfältig. Ein wesentlicher Faktor ist die Globalisierung, die neben vielen anderen 

Bereichen auch die Interessenvertretung verändert hat.71 Die fortschreitende Ver-

knüpfung und Vernetzung der globalen Wirtschaft hat Auswirkungen auf die Interes-

senvertretung der Wirtschaftsteilnehmer. Die im Zuge der Globalisierung entstande-

nen internationalen Organisationen stellen neue Adressaten für Lobbyisten dar. Zu 

diesen Adressaten auf internationaler Ebene zählen Organisationen wie die Welt-

bank, die Welthandelsorganisation, der Internationale Währungsfond, die Vereinten 

Nationen mit ihren zugehörigen Organisationen und nicht zuletzt die EU. Obwohl 

sich somit ein Teil der Lobbyarbeit auf solche internationalen Gremien und Vereini-

gungen verlagert hat - Brüssel zählt nach Washington D.C. als zweitgrößter Hotspot 

der Welt für Lobbyismus - müssen dennoch viele Entscheidungen durch die nationa-

len Parlamente umgesetzt und auch zuvor bestätigt werden. Lobbyisten versuchen 

daher bereits bei der Ausarbeitung von Richtlinien auf EU-Ebene, ihre Interessen 

geltend zu machen und gleichzeitig die nationale Umsetzung zu beeinflussen.  

Mit dem Umzug des Bundestages und vieler Ministerien nach Berlin sowie den da-

zugehörigen Behörden ging eine Neuordnung des Lobbyismus in Deutschland ein-

her. Der geografische Wechsel des Regierungssitzes in Deutschland steht symbo-

lisch für den generellen Strukturwandel in der deutschen Wirtschaft, der auch die 

Interessenvertretung verändert hat. Man spricht in diesem Zusammenhang von der 
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„Berlinisierung“.72 Bonn steht mit seiner örtlichen Nähe zu den großen deutschen 

Industriestandorten für die alten Strukturen sowohl der Wirtschaft als auch der Inte-

ressenvertretung. In diesem Umfeld zählten die Wirtschaftsverbände und Gewerk-

schaften (neben den Kirchen und Parteien) zu den wichtigsten und mitunter einzi-

gen Vertretern von Interessen. Die Unternehmensverbände setzten dabei auf ihre 

wirtschaftliche Bedeutung und die Gewerkschaften auf die vielen Arbeitnehmer, die 

sie vertraten und repräsentierten. Die „Fronten“ der Interessenvertretung waren 

dadurch klar vorgegeben. Davon kann mit der Zunahme von Lobbyisten, speziali-

sierten Verbänden und anderweitiger Organisationen der Interessenvertretung keine 

Rede mehr sein. Der Umzug nach Berlin, steht sinnbildlich für den Wandel zur 

Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft, der in Deutschland stattgefunden hat 

bzw. immer noch stattfindet. Dieser Prozess ist besonders in der Wirtschaft zu be-

obachten. Obwohl Deutschland nach wie vor zu den größten Industriestandorten 

zählt, werden im Industriesektor nur noch etwa 20-25% des Bruttoinlandsprodukts 

erzeugt, während die restlichen 75% fast ausschließlich auf den Dienstleistungs- 

und Informationssektor entfallen. Mit dem wirtschaftlichen Wandel geht ein gesell-

schaftlicher Wandel einher. Die zunehmende Individualisierung in der Gesellschaft 

und die damit einhergehende Zunahme von unterschiedlichen Partikularinteressen73 

macht es immer schwieriger, viele Meinungen zu bündeln und einheitlich nach au-

ßen zu vertreten. Diese Entwicklung lässt sich an der Mitgliederzahl von Massenor-

ganisationen wie Gewerkschaften, Parteien oder Kirchen ablesen, die allesamt mit 

einem deutlichen Mitgliederschwund zu kämpfen haben. Ähnlich verhält es sich mit 

den Wirtschaftsverbänden, in denen es immer schwieriger wird, Konsensentschei-

dungen unter den Mitgliedern herbeizuführen. So lassen sich beispielsweise im 

Bauernverband die Interessen von Massenbetrieben und Ökobauern nur noch 

schwer vereinbaren. Die Folge ist ein Zerfall der traditionellen großen Interessen-

gruppen in kleinere spezialisierte Verbände. Das hat auch Konsequenzen für die 

Interessenvertretung einzelner Unternehmen. Viele setzen nicht mehr auf die allei-

nige Vertretung über Verbände, sondern nehmen die Vertretung ihrer Interessen 

selbst in die Hand. Sie unterhalten Unternehmensrepräsentanzen und beauftragen 

Public Affairs Agenturen zur Unterstützung bei der Vertretung ihrer Interessen.74  

Diese Neuordnung der Interessenvertretung in Deutschland hat Auswirkungen auf 

die Politik. Mussten sich Politiker vorher mit einer überschaubaren Gruppe von Mei-

nungsträgern auseinandersetzen, sind sie heute mit einer Vielzahl von Interessen-

gruppen konfrontiert. Die Abwägung politische Entscheidungen im Hinblick auf die 
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Zustimmung von Interessenverbänden wird somit schwieriger, da es nicht mehr aus-

reicht sich die Zustimmung von wenigen großen Wirtschaftsverbänden und Gewerk-

schaften zu sichern, um sich auf eine allgemeine gesellschaftliche Zustimmung stüt-

zen zu können. Auf der anderen Seite ermöglicht diese pluralistische Meinungsver-

tretung jedoch eine umfassendere Berücksichtigung verschiedener Interessen. So 

können diejenigen ihre Interessen besser vorbringen, die sich in den großen Ver-

bänden bisher nicht durchsetzen konnten.   

Der konkrete Einfluss einzelner Interessengruppen auf politische Entscheidungen 

kann meist am Ende von Entscheidungsprozessen festgestellt werden. Die Banken-

krise im Jahre 2008 und die nachfolgenden Entwicklungen zeigen deutlich, wie es 

den Lobbygruppen aus dem Bereich der Finanzwirtschaft gelungen ist, umfassende 

Eingriffe in die Finanzmarktordnung zu verhindern und die Beteiligungen an den 

Folgen der Krise für Finanzinstitute zu begrenzen. Die Grundlage für diese - aus 

Sicht der Finanzlobby - erfolgreiche Interessenvertretung wurde durch ein umfas-

sendes Netzwerk zu den entscheidenden politischen Institutionen ermöglicht. Der 

enge Kontakt mancher Lobbygruppen zur Politik ist stetiger Kritikpunkt von lobbykri-

tischen Organisationen75 und trägt zum negativen Bild bei, das man in Deutschland 

mit Lobbyismus verbindet. 

Wahrnehmung von Lobbyismus in Deutschland 

Lobbyismus genießt in der Öffentlichkeit ein schlechtes Image. „Lobbyist“ gilt nicht 

selten als Schimpfwort und Lobbyaktivitäten wird vielerorts grundsätzlich mit Miss-

trauen begegnet. Auf den ersten Blick scheint dies verwunderlich, da die Artikulation 

einzelner Meinungen ein wesentlicher Teil eines demokratischen Systems ist. Jeder 

soll die Möglichkeit haben, seine Meinung zu artikulieren und für sie einzutreten - 

das garantiert schon das Grundgesetz in Art. 5. Der Grund für die Ablehnung von 

Lobbyingaktivitäten muss daher andere Gründe haben.  

Ein Hauptgrund liegt in der Intransparenz unter der Lobbyismus betrieben wird. In-

transparenz ist nicht zwingend erforderlich zur Interessenvertretung, ermöglicht aber 

den Beteiligten praktische Vorteile. So können Vorschläge erörtert, bestimmte The-

men diskutiert und sogar Drohungen ausgesprochen werden, was in dieser Form 

unter dem Auge der Öffentlichkeit nicht möglich wäre.76 Die einzelnen Prozesse, die 

sich zwischen der Politik und Lobbyisten abspielen sind für Außenstehende nicht 

mehr zu durchschauen, weshalb dieser Einflussnahme grundsätzlich Misstrauen 

entgegengebracht wird. Gleichzeitig verdichtet sich der Eindruck, dass die eigenen 
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Interessen ohne eine eigene starke Lobby keine Berücksichtigung mehr finden.77 

Nach Auffassung vieler Bürger verfügen allerdings nur große Wirtschaftsunterneh-

men und die wohlhabende Schicht über eine starke Lobby. Damit wird die eigene 

Ohnmacht an Entscheidungsprozessen teilzuhaben vermittelt. Politische Entschei-

dungen, die den eigenen Interessen zuwiderlaufen, werden so wahrgenommen, als 

würden sie durch das Wirken einer fremden Macht - einer „fünften Gewalt“ wie es 

bei Leif und Speth heißt - gesteuert.78 Ob von dieser Allmacht des Lobbyismus ge-

sprochen werden kann, soll dahingestellt bleiben. Man kann jedoch nicht abstreiten, 

dass es Möglichkeiten der Einflussnahme gibt, die sich zwar in einem legalen Rah-

men bewegen, dabei aber trotzdem den Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung 

bis hin zur Korruption erwecken. 

Als Einfallstor für die Beeinflussung durch Lobbyisten gelten die Nebentätigkeiten 

von Abgeordneten. Nebentätigkeiten sind für Abgeordnete grundsätzlich zulässig. 

Problematisch wird es, wenn der Abgeordnete bei einem Unternehmen oder Ver-

band beschäftigt ist bzw. als Anwalt Interessen von solchen Mandanten vertritt. Die 

veröffentlichten Bezüge aus diesen Nebentätigkeiten fallen im Vergleich zu man-

chen Einkommen in der Wirtschaft eher gering aus. Hier per se von einem korrum-

pierenden Element zu sprechen würde demzufolge zu weit gehen. Die Möglichkeit 

eines Interessenkonflikts ist jedoch gegeben.79 Aus diesem Grund müssen Neben-

einkünfte pauschaliert veröffentlicht werden. 

Problematisch ist zudem der Wechsel von ehemaligen Parlaments- und Exekutiv-

angehörigen in die Wirtschaft, zu Verbände oder sonstigen Lobbyorganisationen. 

Jahrzehntelang waren solche Wechsel ohne weiteres unmittelbar nach dem Ende 

der Amtszeit möglich. Nicht selten fällt in diesem Zusammenhang der Begriff „Dreh-

türeffekt“. Insbesondere Spitzenpolitiker und -beamte sind in Vorständen, Aufsichts-

räten und in anderweitiger Beratertätigkeit sehr gefragt, da sie die gewünschten 

Netzwerke und Erfahrungen mitbringen. Diejenigen, die für solche Aufgaben in Fra-

ge kommen, bilden somit nur einen eher kleinen und überschaubaren Personen-

kreis. Man kann demnach nicht von der Regel sprechen, wonach alle ehemaligen 

Politiker, die ein politisches Amt bekleidet haben, in die Wirtschaft wechseln und 

dort ihre Karriere fortsetzen. Auf der anderen Seite verfügen diejenigen Personen, 

die einen solchen Wechsel in die Wirtschaft vollziehen, meist über einen hohen Be-

kanntheitsgrad. Zu nennen sind hier der ehemalige Bundeskanzler Gerhard 

Schröder, ehemalige Minister wie Wolfgang Clement und Joschka Fischer oder der 
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ehemalige Ministerpräsident Roland Koch. Dadurch wird der Öffentlichkeit ein ver-

zerrtes Bild der Realität vermittelt. Durch die hohe Bekanntheit wird der Wechsel 

dieser Politiker in den Medien diskutiert. Von dem Verhalten einzelner wird auf die 

übrigen Abgeordneten und Spitzenbeamten geschlossen, was den Raum für Speku-

lationen über unzulässige Vorteilsnahme eröffnet.80  

Mit der Einführung einer Karenzzeit im Juli 2015 sind diese Wechsel schwieriger, 

aber nicht unmöglich geworden. Das Bundesministergesetz und das Gesetz über 

die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre wurden dahingehend 

geändert, dass Minister und Staatssekretäre der Bundesregierung unmittelbar an-

zeigen müssen, wenn sie beabsichtigen, eine andere Tätigkeit aufzunehmen. Das 

sog. „beratende Gremium“ gibt eine Empfehlung, wie lange die Karenzzeit ausfallen 

soll. Dieses Gremium setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die Funktionen an 

der Spitze staatlicher oder gesellschaftlicher Institutionen wahrgenommen haben. 

Der Bundespräsident beruft die Mitglieder am Anfang einer Wahlperiode auf Vor-

schlag der Bundesregierung. Aktuelle gehören dem beratenden Gremium 

- Theo Waigel, ehemaliger Finanzminister, 

- Krista Sager, ehemalige Hamburger Senatorin und 

- Michael Gerhardt, ehemaliger Bundesverfassungsrichter 

an. 

Das Gesetz sieht eine maximale Karenzzeit von 18 Monaten vor. Diese ist nach 

dem Gesetz jedoch nur für Ausnahmefälle vorgesehen. Das sind Wechsel, in denen 

das „öffentliche Interesse schwer beeinträchtigt“ wäre. Im Normalfall empfiehlt das 

Gesetz eine Karenzzeit von bis zu 12 Monaten. Von lobbykritischen Vereinigungen 

wird diese Entwicklung begrüßt, jedoch weiterhin eine deutlich längere Kranzzeit 

gefordert.81 

Dies sind jedoch nicht die einzigen Gründe, die zu der Wahrnehmung eines unkon-

trollierten Lobbyismus beitragen. Ein weiterer Faktor ist die Beteiligung externer 

Stellen am Gesetzgebungsverfahren (Kanzleigesetze) oder die Beschäftigung ex-

terner Mitarbeiter in Ministerien (Leihbeamte). Solche Kooperationen haben das 

Ziel, besonderes Know-how externer Anbieter im Zuge des Gesetzgebungsprozes-

ses oder der allgemeinen Verwaltung zu nutzen.82 Für Lobbyisten stellen diese Be-

ziehungen eine exzellente Möglichkeit dar, Verbindungen und Kontakte bis in die 

höchsten Regierungskreise zu knüpfen. Ebenfalls wecken Sponsoringvereinbarun-
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gen zwischen Unternehmen und der Regierung den Verdacht einer zu engen Ver-

bindung beider Seiten, die über die bloße Sponsoringleistung hinausgeht.83 Statt-

dessen wird der Eindruck vermittelt, dass sich der Kontakt zu Exekutivorganen kau-

fen lässt, was in einem gewissen Umfang auch der Fall ist.84 So wurde zuletzt auf-

gedeckt, dass sich Treffen mit SPD Funktionären käuflich erwerben ließen (Rent-a-

Sozi).85 

Die Folgen dieser Lobbyingaktivitäten für die Akzeptanz des demokratischen Sys-

tems in Deutschland dürfen nicht unterschätzt werden. Zum einen geht es dabei um 

die reale Gefahr, die in der übermäßigen Beeinflussung der Politik durch wenige, 

dafür aber finanzstarke Interessenvertreter liegt. Auf der anderen Seite wird durch 

das intransparente agieren von Lobbyisten populistischen Meinungen Tür und Tor 

geöffnet. Wenn der Eindruck entsteht, finanzstarke Lobbyisten beeinflussten unmit-

telbar die Gesetzgebung unabhängig vom Willen der Bevölkerung, wird das Ver-

trauen in die Politik und die staatlichen Organe nachhaltig geschädigt.   

Das Ziel kann es jedoch nicht sein, Lobbyismus per se zu verteufeln, sondern genau 

die Auswüchse zu beschneiden und zu reglementieren, die nicht mit unserem De-

mokratieverständnis zu vereinbaren sind. Die Interessenvertretung ist ein Teil der 

Demokratie, muss dabei jedoch in einer Form stattfinden, die den Grundgedanken 

der Demokratie, nämlich dem offenen Austausch von Argumenten und dem ehrli-

chen Werben um Zustimmung, gerecht wird. Aus diesem Grund gibt es Mechanis-

men, die einen unkontrollierten Lobbyismus und intransparente Einflussnahme ver-

hindern sollen. Die Methoden der Einflussnahme, die sich speziell für Deutschland 

im Bundestag und -rat ergeben sowie die Reglementierungen werden im Folgenden 

untersucht. 

Einflussnahme im Bundestag und Bundesrat 

Die Geschäftsordnungen von Bundestag (GOBT) und Bundesrat (GOBR) bieten die 

Möglichkeit, Themen und Meinungen öffentlichkeitswirksam zu platzieren und zu 

vertreten. In Deutschland gehen Gesetzesinitiativen in erster Linie von der Bundes-

regierung aus. Die entsprechenden Ministerien arbeiten dazu die Gesetzentwürfe 

aus. Dieser Zeitpunkt ist für Lobbyisten am besten geeignet, Einfluss auf den Inhalt 

des neuen Gesetzes zu nehmen. Sollte es einer Interessengruppe nicht gelungen 

sein, ihre Vorstellungen in dem Entwurf genügend zu berücksichtigen, bieten sich im 

Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens weitere Einflussmöglichkeiten.86 Diese sind 
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zwar nicht so effektiv wie eine direkte „Mitgestaltung“ des ursprünglichen Referen-

tenentwurfs, können aber doch zur Berücksichtigung der eigenen Interessen führen 

oder zumindest die Weichen dafür stellen, um in Zukunft Änderungen zu Gunsten 

der Interessengruppe herbeizuführen. 

Nachdem ein Gesetzentwurf von einem oder mehreren Ministerien ausgearbeitet 

und vom Kabinett beschlossen wurde, wird zunächst gem. Art. 76 GG eine Stel-

lungnahme des Bundesrates eingeholt. Dadurch soll schon frühzeitig im Gesetzge-

bungsverfahren die Berücksichtigung von Länderinteressen ermöglicht werden. Der 

Kabinettsentwurf wird anschließend mit der Stellungnahme und etwaigen Ände-

rungsvorschlägen an den Bundestag weitergeleitet. Durch die Stellungnahme des 

Bundesrates kann Konfliktpotenzial eines Gesetzes offengelegt werden, welches 

dann Teil der parlamentarischen Auseinandersetzung im Bundestag wird.87 Eine 

umfassende Interessenpolitik auf Länderebene stellt somit die Möglichkeit dar, ei-

gene Auffassungen in die folgenden Debatten im Bundestag einzubringen. Mit der 

Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag wird ihm mehr Aufmerksamkeit 

zuteil und die bis dato fachliche Auseinandersetzung weicht der politischen. Die 

Praxis zeigt, dass ab diesem Punkt nur noch selten inhaltliche Änderungen an den 

Entwürfen vorgenommen werden.88 Die öffentliche Debatte gibt aber die Möglichkeit 

auf vermeintliche Schwachstellen des Gesetzentwurfs hinzuweisen und die Öffent-

lichkeit für mögliche Auswirkungen oder Problemstellungen zu sensibilisieren. 

Den Bundestagsabgeordneten stehen mehrere Instrumente zur Verfügung, um in 

der parlamentarischen Auseinandersetzung die Regierungsmitglieder zu befragen. 

Insbesondere die Opposition kann dadurch strittige Punkte in das Zentrum der Dis-

kussion rücken.  

Zitier- und Fragerechte 

Art. 43 Abs. 1 GG räumt dem Bundestag das Recht ein, jederzeit die Anwesenheit 

eines Mitglieds der Bundesregierung zu verlangen. Die Anwesenheit beschränkt 

sich dabei nicht nur auf die Teilnahme an Sitzungen, sondern sie müssen auf Ver-

langen dem Parlament Rede und Antwort zu ihrem politischen Handeln stehen.89  

An das Zitierrecht schließt sich das Fragerecht an. Das Fragerecht ist eine Befugnis 

der Abgeordneten und leitet sich ebenfalls aus Art. 43 GG ab. Die nähere Ausge-

staltung des Fragerechts ist in den §§ 100 - 106 GOBT geregelt. Die GOBT sieht 

unterschiedliche Arten von Fragerechten vor, die sich in ihrer Bedeutung und im 
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Umfang unterscheiden. Die Wahl des jeweiligen Instruments obliegt dem Fragestel-

ler und welcher Bedeutung er seinem Anliegen beimisst.90  

Große Anfrage: 

Die stärkste Ausprägung des Fragerechts ist die Große Anfrage. Sie muss von einer 

Fraktion oder zumindest fünf Abgeordneten eingebracht werden. Eine Große Anfra-

ge wird auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt und es erfolgt grundsätzlich 

eine Aussprache über die Antwort der Bundesregierung. Durch die Große Anfrage 

kann sowohl eine Mehrheit, aber auch eine Minderheit die Auseinandersetzung mit 

einem bestimmten Thema im Bundestag herbeiführen. Es bietet sich daher vor-

nehmlich für Oppositionsparteien an, um Aufmerksamkeit auf ihr politisches Han-

deln und Themen zu lenken, die durch die Bundesregierung nur wenig Berücksichti-

gung erfahren.91  

Kleine Anfrage: 

Die Kleine Anfrage hat die gleichen formalen Voraussetzungen wie die Große An-

frage. Sie unterscheidet sich darin, dass sie nicht als Verhandlungsgegenstand auf 

der Tagesordnung des Plenums gesetzt wird. Während die Große Anfrage mitunter 

zur politischen Profilierung genutzt wird, steht bei der Kleinen Anfrage die konkrete 

Informationsbeschaffung im Vordergrund. Die deutliche Zunahme von Kleinen An-

fragen lässt aber auf eine Politisierung dieses Instrumentes schließen, indem die 

Ministerialverwaltungen „auf Trab gehalten“ und laufende Vorgänge behindert wer-

den sollen.92 

Fragen einzelner Abgeordneter: 

Gem. § 104 GOBT i.V.m. Anlage 4 kann jeder Abgeordnete Fragen an die Bundes-

regierung richten. Die Fragen werden in jeder Sitzungswoche in einer Fragestunde 

von höchstens 180 Minuten Länge von der Bundesregierung mündlich beantwortet. 

An die Fragestunde kann sich eine Aktuelle Stunde anschließen, in der im Plenum 

von den Fraktionen Stellung zu der Antwort der Bundesregierung genommen wird.93 

Regierungsbefragung: 

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle auch die Regierungsbefragung zu 

nennen. Sie bietet Abgeordneten die Möglichkeit die Bundesregierung zur vorange-
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gangenen Kabinettssitzung zu befragen. Die Regierungsbefragung soll in ihrer 

Grundidee dazu dienen, den Bundestag über Kabinettsentscheidungen zu informie-

ren, bevor sie in den Medien verkündet werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass die 

Regierungsbefragung kein sehr attraktives Mittel ist, um Informationen über das 

künftige Regierungshandeln zu erlangen. Die Zeit für die Befragung ist mit 30 Minu-

ten kurz bemessen. Nach der Berichterstattung der Minister bleibt meist keine Zeit, 

um sich noch inhaltlich mit den Aussagen auseinanderzusetzen. Somit werden die 

Regierungsbefragungen kaum von der Öffentlichkeit oder den Medien wahrgenom-

men und auch nur wenige Parlamentarier nehmen an den Befragungen teil.94 

Von den hier vorgestellten Instrumenten erzielt die Große Anfrage die größte öffent-

liche Aufmerksamkeit. Interessenvertreter können dazu beitragen, indirekt eine gro-

ße Anfrage herbeizuführen, indem sie gerade Oppositionsparteien für bestimmte 

Themen sensibilisieren. Sie können der Opposition Informationen und Daten liefern, 

die sich für Oppositionsparteien generell schwieriger beschaffen lassen, da sie nicht 

wie die Bundesregierung direkt auf den Verwaltungsapparat der Bundesministerien 

zurückgreifen können. Die Opposition hat dadurch bessere Chancen sich in der 

Diskussion mit der Bundesregierung zu profilieren und die Interessenvertreter profi-

tieren von der Platzierung ihrer Themen in der Öffentlichkeit. Außerdem können 

heutige Oppositionsparteien die Regierung von Morgen stellen. In diesem Fall kann 

es für Interessenvertreter nützlich sein, wenn die neuen Regierungsparteien in ihrer 

vorhergehenden Rolle als Opposition die Argumente der Interessenvertreter öffent-

lich vertreten haben. 

Gesetzesinitiativen und Anträge 

Neben der Bundesregierung können Gesetzesinitiativen auch vom Bundestag oder 

Bundesrat ausgehen. Sofern sie von der Opposition eingebracht werden, haben die 

Gesetzesinitiativen allerdings kaum eine Aussicht auf Erfolg. Die Opposition kann 

jedoch mit eigenen Entwürfen die Regierung in Zugzwang bringen, einen eigenen 

Entwurf vorzulegen. Dadurch können für Lobbyisten zwei günstige Situationen ent-

stehen. Muss die Regierung schnell mit einem eigenen Entwurf reagieren, kann es 

sich für Lobbyisten auszahlen, schon Positionspapiere oder sogar Gesetzespassa-

gen vorbereitet zu haben und diese den beteiligten Ministerien zur Verfügung zu 

stellen. Im anderen Fall kann die Regierung Passagen aus dem Gesetzentwurf der 

Opposition in ihren eigenen integrieren.95 Beim Entwurf der Opposition auf die Be-
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rücksichtigung bestimmter Interessen eingewirkt zu haben, kann sich also durchaus 

lohnen. 

Darüber hinaus können durch Anträge Themen im Bundestag platziert werden. Da-

zu zählen selbstständige Anträge. Die Regelungen sind in den §§ 75 ff. GOBT ent-

halten. Im Rahmen eines selbstständigen Antrags muss die Bundesregierung zu 

dessen Inhalt Stellung nehmen und es findet eine abschließende Abstimmung über 

die Annahme des Antrags im Bundestag statt. Eine andere Form sind Änderungsan-

träge, die zu Gesetzesvorlagen eingebracht werden können. Gem. §§ 81 ff. GOBT 

könne ab der 2. Lesung Änderungsanträge eingebracht werden. Dadurch lassen 

sich bestimmte Aspekte während der parlamentarischen Auseinandersetzung wie-

derholt auf die Tagesordnung setzen. Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfah-

rens hat insbesondere die Opposition durch Entschließungsanträge (§ 88 GOBT) 

die Möglichkeit noch einmal auf ihre abweichenden Positionen hinzuweisen und sich 

von der Regierung bzw. der/den Regierungsfraktion(en) abzugrenzen.96 

Regelungen zum Umgang mit Lobbyisten auf Bundesebene  

Neben der Daseinsberechtigung von Lobbyisten als Informationslieferanten birgt die 

Beeinflussung politischer Entscheidungen auch Gefahren. So verfügen unterschied-

liche Interessengruppen theoretisch zwar über die gleichen Zugangsmöglichkeiten 

zu politischen Entscheidungsträgern, in der Praxis ist diese Chancengleichheit je-

doch nicht immer gegeben. Lobbyisten, die wirtschaftlich starke Verbände oder Un-

ternehmen vertreten, werden i.d.R. einen Vorteil bei der Durchsetzung ihrer Interes-

sen gegenüber wirtschaftlich schwächeren Lobbyverbänden haben, da sie auf grö-

ßere (finanzielle) Ressourcen zurückgreifen können. Eine weitere Gefahr stellt der 

Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in das politische System dar. Dieser 

ist zu erwarten, wenn der Eindruck erweckt wird, dass die Politik nur noch einzelnen 

Partikularinteressen folgt. Aus diesem Grund bestehen für den öffentlichen Dienst, 

Abgeordnete sowie die Parteien gesetzliche Regelungen, welche Einflussnahme 

von außen statthaft ist und ab welchem Punkt eine unzulässige Einflussnahme vor-

liegt bzw. der Korruptionsverdacht im Raum steht. Um der Öffentlichkeit einen 

Überblick über die in Ausschüssen vorstelligen Verbände zu geben, existiert bei-

spielsweise seit den 70er Jahren eine Verbändeliste für den Bundestag. Die Ver-

bändeliste soll  zu einem transparenten Umgang mit Lobbyverbänden beitragen. 

Im Hinblick auf die Einflussnahme von Lobbyisten auf Abgeordnete nehmen Neben-

einkünfte und Spenden eine besondere Rolle ein. An diesem Punkt tritt die Grauzo-

ne, die sich zwischen der berechtigten Geltendmachung bestimmter Partikularinte-
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ressen und der Beeinflussung von Abgeordneten durch finanzielle Gegenleistungen 

auftut, offen zutage. Bei Zahlungen aus der Wirtschaft an Abgeordnete oder die 

Beschäftigung bei Unternehmen, denen Lobbytätigkeit zuzurechnen ist, liegt die 

Vermutung nahe, dass hier der Abgeordnete nicht mehr völlig frei in der Ausübung 

seines Mandats ist und Interessenkonflikte drohen. Aus diesem Grund gibt es Rege-

lungen, die Abgeordnete zu einer teilweisen Offenlegung dieser Nebeneinkünfte 

verpflichten, um den Aspekt der Nebentätigkeiten von Abgeordneten transparenter 

zu gestalten. 

Die rechtliche Stellung von Beamten und Abgeordneten ist ähnlich. Beide werden 

vom Staat alimentiert und sind im Gegenzug für den Staat und seine Bürger tätig. 

Dennoch ergibt sich aus der besonderen Stellung, die Abgeordnete nach dem 

Grundgesetz einnehmen, ein besonderer Regelungsbedarf für Nebentätigkeiten. 

Während Beamte in erster Linie beim Staat beschäftigt sind und Nebentätigkeiten 

nur nach Genehmigung durch den Dienstherren ausüben dürfen, soll durch ein Ab-

geordnetenmandat die weitere Ausübung der bisherigen beruflichen Tätigkeit nicht 

angetastet werden. Der hohe Professionalisierungsgrad in der Politik und der zeitli-

che Aufwand, der mit der Ausübung eines Mandats einhergeht, lassen meist den 

Verbleib im bisherigen Beruf nicht oder nur teilweise zu. Im Folgenden werden das 

Verbandsregister und die Regelungen zu Nebeneinkünften vorgestellt und ihre Wir-

kungsweise näher untersucht.    

Verbändeliste 

Die Registrierung von Lobbyorganisationen in Deutschland ist nach wie vor sehr von 

dem traditionellen Verbandsgedanken geprägt. In die „Öffentliche Liste über die 

Registrierung von Verbänden und deren Vertretern“ - wie die Verbändeliste offiziell 

heißt - werden die Lobbyorganisationen beim Bundestag eingetragen. Die Führung 

dieser Liste obliegt dem Bundestagspräsidenten. Das Ziel dieser im Jahre 1972 

eingeführten Liste war es, eine transparentere Interessenvertretung zu ermögli-

chen.97 Die dort registrierten Verbände haben die Möglichkeit, einen Hausausweis 

für den Bundestag zu beantragen und dadurch in direkten Kontakt mit Abgeordne-

ten zu treten. Darüber hinaus können sie zu öffentlichen Anhörungen geladen wer-

den. Die Registrierung in der Verbändeliste ist freiwillig und es lassen sich keine 

Rechte auf einen Hausausweis oder die Einladung zu einer Anhörung daraus ablei-

ten. Gemäß Anlage 2 Abs. 2 GOBT enthält die Verbändeliste folgende Angaben 

über die einzelnen Eintragungen: 
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 Name und Sitz des Verbandes mit vollständiger Adresse 
 

 Zusammensetzung von Vorstand und Geschäftsführung 
 

 Interessenbereich des Verbandes 
 

 Mitgliederzahl 
 

 Namen der Verbandsvertreter  
 

 Anschrift der Geschäftsstelle am Sitz von Bundestag und Bundesregierung. 

Weitergehende Informationen, wie Spenden oder Dienstleistungen durch die einzel-

nen Verbände werden dagegen nicht im Verbandsregister abgebildet.98 Auch ein 

Verhaltenskodex für Lobbyisten - wie es auf der EU-Ebene der Fall ist - ist an die 

Registrierung nicht geknüpft. Durch die Konzentrierung auf die Verbandstätigkeit als 

Mittel der Interessenvertretung, finden sich keine Unternehmen, Public Affairs Agen-

turen oder Kanzleien, die Lobbyinteressen vertreten, in diesem Register.  

Die Ausgestaltung des Verbandsregisters entspricht noch weitgehend dem Stand 

der Interessenvertretung, wie sie in den 70er Jahren praktiziert wurde. Der Entwick-

lung, die der Lobbyismus seit dieser Zeit durchlaufen hat, wird das bisherige Regis-

ter daher nicht gerecht. Als zentrales Verzeichnis für Lobbyismus beim Bundestag 

sollte es möglichst alle Akteure abbilden können, denen Lobbytätigkeiten zuzurech-

nen sind, seien es Verbände, Unternehmen, Kanzleien oder sonstige Lobbyisten.99 

Hausausweise für den Bundestag 

Wie bereits dargestellt wurde, ist der persönliche Kontakt zu politischen Entschei-

dungsträgern eines der wichtigsten Elemente einer effektiven Interessenvertretung. 

Neben guten Beziehungen zu den Ministerien zur Einflussnahme auf erste Referen-

tenentwürfe zählt dabei auch der Zugang zu den Abgeordneten, die über die künfti-

gen Gesetze abstimmen. Der Kontakt zu Abgeordneten lässt sich am einfachsten 

herstellen, wenn man sich im Bundestag frei bewegen und die Abgeordneten per-

sönlich in ihren Büros aufsuchen kann. Ein großer Vorteil sowohl für die Abgeordne-

ten, als auch für die Lobbyisten besteht darin, dass diese Treffen unter Ausschluss 

der breiten Öffentlichkeit stattfinden können. Aus diesem Grund gehören Hausaus-

weise für den Bundestag zur wichtigen Ausrüstung für Lobbyisten.  

Die Zutrittsberechtigung zum Bundestag ist im Anhang 1 der Geschäftsordnung des 

Bundestages geregelt. Neben den Abgeordneten und den Mitarbeitern in den Frak-

tionen und der Verwaltung haben auch andere Personengruppen die Möglichkeit, 
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einen Hausausweis zu erhalten. Zu diesen Gruppen zählen z.B. Journalisten und 

andere Medienvertreter. Sie können einen Hausausweis bei der Bundestagsverwal-

tung beantragen.100 Ebenso haben Verbände, die in der Verbändeliste des Bundes-

tags verzeichnet sind die Möglichkeit, Hausausweise zu beantragen. Die rechtliche 

Grundlage ist für diesen Fall Anlage 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bun-

destages. Da andere Lobbyingakteure wie Unternehmen, PR-Agenturen oder Kanz-

leien sich nicht in der Verbändeliste registrieren können, ist die Erteilung eines Hau-

sausweises auf diesem Weg nicht möglich. Neben dem „offiziellen“ Weg, einen 

Hausausweis zu erhalten, bestand bis Ende 2015 jedoch noch eine weitere Mög-

lichkeit. Dabei wurden Hausausweise über die einzelnen Fraktionen beantragt. 

Mitte 2014 berichtete die Organisation abgeordnetenwatch.de erstmals von der 

Ausstellung von Hausausweisen über die Fraktionen des Bundestages.101 Diese 

Praxis bot den Gruppen, die sich nicht in der Verbändeliste registrieren konnten 

oder wollten, eine diskretere Möglichkeit an einen Hausausweis zu gelangen. Wäh-

rend die Regelungen zur Ausstellung eines Hausausweises auf der Homepage des 

Bundestages veröffentlicht sind, sind die Rechtsgrundlagen in diesem Fall nicht oh-

ne weiteres öffentlich zugänglich. So befinden sich die Regelungen zur Erteilung 

von Hausausweisen in der Vorschrift „Zugangs- und Verhaltensregeln für den Be-

reich der Bundestagsliegenschaften“, die zunächst nicht direkt auf der Homepage 

des Bundestages veröffentlicht war. Über einen Direktlink kann eine Fassung vom 

25.05.05 jedoch abgerufen werden und mittlerweile wurde sie auch auf der Home-

page für die Akkreditierung beim Bundestag eingepflegt.102 Auffällig ist dabei, dass 

der Abschnitt zur Zugangsberechtigung Kürzungen und Auslassungen enthält. Auf 

Nachfrage von abgeordnetenwatch.de gab die Bundestagsverwaltung bekannt, 

dass Hausausweise auf der Grundlage dieser Zugangs- und Verhaltensregeln von 

den Parlamentarischen Geschäftsführern befürwortet werden müssen und keine 

weitere Prüfung durch die Bundestagsverwaltung erfolgt.  

Durch Klagen vor dem Verwaltungsgericht Berlin und Oberverwaltungsgericht Ber-

lin-Brandenburg wurde die Bundestagsverwaltung im November 2015 gezwungen, 

die Unternehmen, Verbände und sonstige Organisationen zu nennen, an die nach 

dem genannten Verfahren Hausausweise ausgestellt wurden. Die Klagen waren 

nötig gewesen, da sich die CDU/CSU- und die SPD-Faktion geweigert hatten, ihre 

Vergabepraxis von Hausausweisen offenzulegen. Nach dem Urteil wurde eine Liste 

der ausgestellten Hausausweise und der jeweils ausstellenden Fraktion veröffent-
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licht.103 U.a. finden sich in der Auflistung mehrere Vertreter der Automobilindustrie 

und Zulieferer. 

Unternehmen/Verbände/ 

Organisationen 

Ausstellende Fraktion Anzahl d. Hausausweise 

Adam Opel AG CDU/CSU 2 

Audi AG CDU/CSU 1 

Continental AG CDU/CSU 3 

Daimler AG CDU/CSU 3 

Ford-Werke GmbH CDU/CSU 2 

Robert Bosch GmbH CDU/CSU 1 

Schaeffler AG CDU/CSU 2 

VDA e.V. CDU/CSU 1 

Volkswagen AG CDU/CSU 5 

 

Zusätzlich finden sich auch mehrere Verbände in der Auflistung, die mit der Auto-

mobilbranche im Zusammenhang stehen. Insgesamt wurden 1.103 Hausausweise 

an 468 Unternehmen, Verbände und Organisationen über die Fraktionen ausgege-

ben. Wie bereits die obenstehende Tabelle vermuten lässt, wurde der Großteil der 

Hausausweise von der CDU/CSU-Fraktion ausgestellt. 757 Hausausweise gingen 

durch die CDU/CSU-Fraktion an 333 Adressaten, gefolgt von der SPD-Fraktion, die 

die Ausgabe von 257 Hausausweisen veranlasste. Über die Fraktion der Grünen 

erhielten 61 und über die Linke 28 Personen Zugang zum Bundestag. Auffällig ist, 

das sich die SPD-Fraktion anfangs und die CDU/CSU-Fraktion bis zuletzt gegen die 

Veröffentlichung dieser Aufstellung sperrte.104 

Die Fraktionen hatten dadurch die Möglichkeit, Hausausweise abseits der Öffent-

lichkeit an Interessenvertreter auszugeben. Nach Medienberichten wurde die Ver-

gabepraxis nach diesem Verfahren Anfang 2016 eingestellt. Demnach sind die sich 

noch im Umlauf befindlichen Hausausweise im Februar 2016 abgelaufen. Eine Ver-

längerung nach dem bisher üblichen Verfahren war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 

zulässig. Zukünftig wird es für Unternehmensvertreter nicht mehr möglich sein, 

Hausausweise ohne weiteres über die Fraktionen zu beantragen, entschied der Äl-

testenrat. So ist es von nun an notwendig, dass ein beantragender Verband in der 

Verbändeliste registriert ist. Außerdem wird die Anzahl von Hausausweisen pro 
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Verband auf zwei Ausweise begrenzt.105 Damit ist zumindest ein kleiner Schritt ge-

tan worden, die Beziehungen und Kontakte von Abgeordneten und Interessenvertre-

tern transparenter zu gestalten. 

Parteienfinanzierung 

Die Finanzierung von Parteien ist ein Feld, von dem sich schnell ein Bogen zum 

Graubereich von Lobbyismus schlagen lässt. Ganz plakativ ausgedrückt könnte 

man bei Parteispenden, die zur Finanzierung der Parteien beitragen, den Kauf von 

politischen Gefälligkeiten vermuten. Gem. § 25 Abs. 2 Nr. 7 PartG ist zwar die An-

nahme von Spenden in Verbindung mit konkreten politischen Gegenleistungen nicht 

zulässig, dennoch lohnt sich ein Blick auf die allgemeine Parteienfinanzierung. 

Die Parteienfinanzierung basiert auf fünf Säulen, die je nach Partei stärker oder 

schwächer ausgeprägt sind.  

1. Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge sind die „fixen“ und kalkulierbaren Einnahmen der Par-

teien. Ihre Bedeutung für die Parteien variieren deutlich. Während bei der 

CSU die Mitgliedsbeiträge 2014 20% der Einnahmen ausmachen, sind es 

bei Die Linke über 34%.106    

 

2. Staatliche Mittel 

Nach Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen haben die anspruchsbe-

rechtigten Parteien gem. § 18 Abs. 3 PartG Anspruch auf staatliche Mittel. 

Die Höhe der Zuwendung ist abhängig vom Wahlerfolg, also von den erhal-

tenen Stimmen. Bis vier Millionen Stimmen erhält die Partei 1,00€, darüber 

hinaus für jede Stimme 0,83€. Die staatliche Finanzierung gehört i.d.R. zum 

wichtigsten Finanzierungsinstrument der Parteien. 2014 machte sie bei allen 

im Bundestag vertretenen Parteien und der FDP 1/3 oder mehr der Einnah-

men aus. 

 

3. Beiträge von Mandatsträgern 

Es ist gängige Praxis, dass Mandatsträger einen Teil ihrer Diäten an die Par-

tei abführen. Der Anteil der Einnahmen durch die Mandatsträger variiert bei 

den Parteien sehr stark. Er hängt sowohl von den innerparteilichen Gepflo-

genheiten, in welcher Höhe ein Teil der Diäten an die Partei abgeführt wird, 

als auch von der Zahl der Mandatsträger ab. Während bei der FDP 2014 die 
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eigenen Mandatsträger für ca. 7% der Parteieinnahmen sorgten, waren es 

bei den Grünen über 23%. 

 

4. Spenden 

Spenden sind Zuwendungen von privaten oder juristischen Personen, die die 

Partei in ihrer politischen Arbeit oder im Wahlkampf unterstützen sollen. Tra-

ditionell ist das Spendenaufkommen in Jahren mit einer Bundestagswahl be-

sonders hoch. 2014 erhielt die CDU die meisten Spenden, der im Rechen-

schaftsbericht genannten Parteien (ca. 26 Mio. €). Die höchste Spendenquo-

te hatte die FDP mit 29%, die niedrigste die Linke mit gut 8% an den Ge-

samteinnahmen. 

 

5. Sonstige Einnahmen 

Hierzu zählen Kapitalerträge oder die Einnahmen aus Veranstaltungen. 

Auch Einnahmen durch Sponsoring zählen dazu. 

Besonders die Einnahmen aus Spenden und auf sonstigem Wege (Sponsoring) 

werden von der Öffentlichkeit und besonders lobbykritischen Organisationen kritisch 

beäugt. Häufige Kritikpunkte sind die lange zeitliche Verzögerung bis die Rechen-

schaftsberichte der Parteienfinanzierung vorgelegt werden. So enthält der aktuelle 

Bericht nur die Zahlen bis 2014. Ebenso steht die aktuelle Sponsoringpraxis in der 

Kritik, da sie Spendencharakter haben, aber nicht den gleichen Transparenzvorga-

ben unterliegen. 

Verhaltensregeln für Abgeordnete 

In Bezug auf die unzulässige Beeinflussung von politischen Entscheidungen, die 

oftmals bei der Diskussion um Lobbyismus mitschwingen, spielt Korruption eine 

wichtige Rolle. Dabei muss nicht immer der direkte „Kauf“ einer bestimmten Leis-

tung im Vordergrund stehen. Kleine Geschenke können den Zugang zu hohen Ent-

scheidungsträgern ermöglichen oder zumindest beschleunigen. Aus diesem Grund 

sind Regelungen geschaffen worden, wie sich Beamte und Abgeordnete in Bezug 

auf Zuwendungen und Nebentätigkeiten zu verhalten haben. 

Das Verhalten von Bundesbeamten (bei Landesbeamten analog) in Bezug auf die 

Annahme von Zuwendungen ist im Bundesbeamtengesetz klar definiert. Gem. 

§ 71 BBG ist die Annahme von Zuwendungen, wie Geschenke und sonstige Leis-

tungen oder Vorteile unzulässig bzw. bedürfen der Zustimmung des Dienstherren. 

Dies gilt sowohl während, als auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses. Er-

bringt ein Beamter durch die erlangte Zuwendung eine bestimmte Leistung, macht 
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er sich gem. §§ 11, 331 ff. StGB der Korruption strafbar. Die Annahme von Zuwen-

dungen unterliegt damit bei Beamten strengen Regularien. Darüber hinaus dürfen 

Beamte gem. § 99 BBG nur Nebentätigkeiten ausüben, die zuvor vom Dienstherren 

genehmigt worden sind bzw. sie sind dem Dienstherren zumindest anzuzeigen, 

wenn aus der Tätigkeit Entgelte oder geldwerte Vorteile erlangt werden (§ 100 

BBG).  

Mitglieder der Bundesregierung unterliegen einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver-

hältnis. Damit unterliegen sie strengeren Regelungen als Abgeordnete. Auf die Mit-

glieder der Bundesregierung findet das Bundesministergesetz Anwendung. Gem. 

§ 5 BMinG und Art. 66 GG dürfen Mitglieder der Bundesregierung keine Nebentätig-

keiten auszuüben. Lediglich Ausnahmen im Hinblick auf die Tätigkeit in einem Auf-

sichts- oder Verwaltungsrat sind möglich. Die Regelungen für (parlamentarische) 

Staatssekretäre richten sich nach dem BBG bzw. vergleichbaren Vorschriften. Damit 

sind ihnen Nebentätigkeiten unter Zustimmung des Ministers gestattet.107 

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es mehrere Änderungen der 

Regelungen zur Offenlegung von Nebeneinkünften und Spenden bei Abgeordneten 

gegeben. Eine Änderung stammt aus dem Jahre 2005, in dem das Abgeordneten 

Gesetz und die Verhaltensregeln in der Geschäftsordnung des Bundestages we-

sentlichen Neuordnungen durch die rot/grüne Bundesregierung unterzogen wurden. 

Auslöser für die Novellierung war eine Reihe von Skandalen u.a. in Niedersachsen 

um die SPD-Landtagsabgeordneten Viereck und Wendhausen, die Zahlungen des 

VW-Konzerns ohne berufliche Gegenleistung erhielten, sowie des ehemaligen CDU-

Generalsekretärs Meyer und dem Vorsitzenden der CDU-Arbeitnehmervertretung 

Arentz, die Gehaltszahlungen vom RWE-Konzern empfingen, ohne ebenfalls eine 

adäquate Gegenleistung erbracht zu haben.108 Die Neuregelung des Abgeordneten 

Gesetzes und der Geschäftsordnung sah die bis dato umfangreichste Verbesserung 

der Transparenz im Hinblick auf die Nebeneinkünfte von Abgeordneten vor. Nach 

der erfolglosen Klage einiger Abgeordneter vor dem Bundesverfassungsgericht (die 

Klage wurde in einer knappen Entscheidung von vier zu vier Stimmen abgelehnt) 

traten die neuen Verhaltensregeln für Abgeordnete 2007 in Kraft. 

Eine weitere bedeutende Änderung stellt die gesetzliche Neuregelung von Zuwen-

dungen an Abgeordnete dar. Gem. § 44a Abs. 2 S. 1 AbgG dürfen Abgeordnete nur 

gesetzliche Zuwendungen und gesetzlich zulässige Zuwendungen annehmen. Wa-
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ren in dem vorherigen Gesetz nur bestimmte Zuwendungen unzulässig,109 wird in 

der aktuellen Fassung ein weitreichender Zuwendungsbegriff gewählt. Die Art der 

Zuwendungen ist im Gesetz nicht näher definiert. Nach Ansicht des Schrifttums 

werden vom Zuwendungsbegriff auch Dienstleistungen, etwa kostenlose Flüge, er-

fasst.110 Satz 2 desselben Paragraphen legt fest, dass Zuwendungen nicht als Ge-

genleistung für die Durchsetzung bestimmter Interessen angenommen werden dür-

fen. Die Annahme von Zuwendungen ist damit grundsätzlich gestattet, sofern keine 

Interessendurchsetzung erwartet wird und die Höhe der Zuwendung in angemesse-

nem Verhältnis zu der erbrachten Leistung steht (§ 44a Absatz 2 S. 3 AbgG). Die 

Annahme von Spenden wird in Satz 4 ausdrücklich von den Einschränkungen in 

§ 44a AbgG ausgeschlossen. Der Spendenbegriff umfasst Geldleistungen und 

geldwerte Leistungen, beispielsweise die unentgeltliche Bereitstellung von sachli-

chen Mitteln, Personal oder vorhandenen Organisationsstrukturen.111 Dennoch war 

man sich der Problematik bei der Annahme von Spenden im Hinblick auf die Durch-

setzung fremder Interessen bewusst, weshalb gem. § 44b Nr. 3 AbgG Normen in 

den Verhaltensregeln zu schaffen sind, die die Anzeige und die Höhe von Spenden 

vorsehen. Dieser Forderung wurde in § 4 Anlage 1 GOBT zum Teil Rechnung ge-

tragen. So sind gem. § 4 Abs. 2, 3 Anlage 1 GOBT erst Spenden ab einem Wert von 

5.000 € bzw. ab einer jährlichen Gesamtsumme von 10.000 € dem Bundestagsprä-

sidenten zu melden. Die Veröffentlichung im amtlichen Handbuch und im Internet 

erfolgt erst ab einer Spendenhöhe von 10.000 €. Damit bietet die Spendenregelung 

nach wie vor Schlupflöcher. Beispielsweise müssen nach aktueller Gesetzeslage 

zwei Spenden á 4.999 € nur gemeldet, aber nicht veröffentlicht werden, obwohl die 

Summe von 10.000 € nahezu erreicht ist.112 

Der wohl diskussionswürdigste Aspekt in den Verhaltensregeln für Abgeordnete 

stellten bis zu dieser Legislaturperiode die Regelungen zur Offenlegung von Neben-

tätigkeiten dar. Die Vorschriften zu Nebentätigkeiten bzw. Nebeneinkünften von Ab-

geordneten bauen auf dem bereits vorgestellten § 44a AbgG auf. Demnach ist gem. 

§ 44a Abs. 4 AbgG eine Vortätigkeit und/oder Nebentätigkeit während der Aus-

übung des Mandats nach Maßgabe der Verhaltensvorschriften anzuzeigen. Diese 

Anzeigepflicht ist in § 1 Anlage 1 GOBT enthalten. Danach sind gem. Absatz 1 die 

bisherige berufliche Tätigkeit sowie Vorstands-, Beirats-, Aufsichtsratstätigkeiten 

(etc.) in Unternehmen oder Anstalten des öffentlichen Rechts beim Bundestagsprä-

sidenten anzuzeigen. Darüber hinaus müssen insbesondere Anstellungsverhältnis-

                                                
109

 BGBl. 1980 I 1752. 
110

 Kühn (2011), S. 99 ff. m.w.N. 
111

 BVerfGE 85, 264, 320 f. 
112

 Kühn (2011), S. 114. 



46 
 

se oder selbstständige Tätigkeiten offengelegt werden. Die Anzeigepflicht besteht in 

diesem Falle nur gegenüber dem Bundestagspräsidenten und ist nicht mit einer 

allgemeinen Veröffentlichung der genauen Höhe von einzelnen Nebeneinkünften zu 

verwechseln. Stattdessen erfolgt die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte nach ei-

nem Stufensystem. Vor der aktuellen Legislaturperiode war die Höhe der Nebenein-

künfte in drei Stufen kenntlich zu machen. Stufe 1 schloss dabei Einkünfte von 

1.000 bis 3.500 €, Stufe 2 3.501 bis 7.000 € und Stufe 3 von über 7.000 € ein. 

Mit der Neuregelung von § 3 Anlage 1 GOBT im Jahr 2013 wird die Höhe der Ne-

beneinkünfte nun in zehn Stufen kenntlich gemacht. Die Stufen gliedern sich wie 

folgt: 

Stufe Einkünfte 

1 1 000 bis 3 500 Euro 

2 < 7.000 Euro 

3 < 15.000 Euro 

4 < 30.000 Euro 

5 < 50.000 Euro 

6 < 75.000 Euro 

7 < 100.000 Euro 

8  < 150.000 Euro 

9 < 250.000 Euro 

10 > 250.000 Euro 

 

Diese Stufen beziehen sich sowohl auf Einkünfte aus einmaligen Tätigkeiten wie 

Vorträgen, als auch auf dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse. Eine genaue Veröf-

fentlichung der jeweiligen Zuwendungen aus Nebentätigkeiten ist nicht vorgesehen. 

Kritik an den geltenden Verhaltensvorschriften 

Trotz der Fortschritte und der Verbesserung der Transparenz im Hinblick auf Ne-

beneinkünften von Abgeordneten wird weiterhin Kritik an den zurzeit geltenden Re-

gelungen geübt.113 Mit der öffentlichen Berichterstattung über den SPD-Kanzler-

kandidaten Steinbrück im Bundestagswahlkampf 2013 wurde das Thema Neben-

einkünfte in der Öffentlichkeit breit diskutiert. In dieser Diskussion wurde zum wie-

derholten Male das hohe Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber Anstellungsver-

hältnissen oder sonstigen Geschäftsbeziehungen zwischen Politikern und Unter-

nehmen deutlich. Die Entwicklungen in der Offenlegung von Einkünften neben der 
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Ausübung des Mandats werden nach wie vor kritisch begleitet.114 Die Kritik erstreckt 

sich dabei nicht nur auf die Veröffentlichungspflichten, sondern auch auf weitere 

Gesichtspunkte der Verhaltensregeln für Abgeordnete. 

Der Gesetzgeber hat sich zwar bemüht, die Offenlegung von Nebeneinkünften der 

Abgeordneten transparenter zu gestalten, dabei jedoch versäumt, gleichzeitig wirk-

same Sanktionsmechanismen zu implementieren. Laut § 44a Abs. 3-5 AbgG kön-

nen vom Bundestagspräsident Ordnungsgelder verhängt werden, falls ein Abgeord-

neter die Offenlegungspflichten aus den Verhaltensregeln verletzt hat. Anderweitige 

Sanktionen sieht das Gesetz nicht vor. 

Diffiziler gestaltete sich die Umsetzung von Maßnahmen für Fälle, in denen ein be-

stimmtes Abstimmungsverhältnis durch die Zahlung von Geld oder sonstigen Leis-

tungen erreicht werden soll. Auf dem Feld der Sanktionierung von Abgeordnetenbe-

stechung wies das deutsche Recht jahrelang erhebliche Lücken auf. Nicht zuletzt 

die Ohnmacht der Politik, die 2003 unterzeichnete UN-Konvention gegen Korruption 

zügig in nationales Recht umzusetzen, zeugte von großem Nachholbedarf auf die-

sem Gebiet. Erst im September 2014 trat die Verschärfung des § 108e StGB in 

Kraft, der eine Angleichung der Standards beim Straftatbestand der Bestechung für 

Mandatsträger an die Vorgaben der UN-Konvention gegen Korruption vorsieht. 

Trotz der offensichtlichen Mängel, die hinsichtlich eines konsequenten Schutzes 

gegen unerlaubte Einflussnahme und in der Sanktionierung eines solchen Fehlver-

haltens bestehen, wird der Korruption auf Ebene von Bundestagsabgeordneten nur 

eine untergeordnete Rolle zugeschrieben. Stattdessen seien Korruptionsstrukturen 

eher im kommunalen Bereich zu finden, wo Entscheidungen auf kleiner und infor-

meller Ebene getroffen werden.115 Auf Bundesebene ist die mediale Aufmerksamkeit 

dagegen mitunter ein wirksames Mittel, solche Strukturen zu verhindern oder erheb-

lich zu erschweren. Wie bereits angesprochen entbindet diese Tatsache den Staat 

jedoch nicht davon, auch auf rechtsstaatlicher Ebene wirkungsvolle Schutz- und 

Sanktionsmöglichkeiten zu schaffen.  

Durch das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene sowie die analogen Rege-

lungen in zwölf Bundesländern gibt es die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen 

Einblicke in Verwaltungsabläufe zu nehmen und korrumpierende Sachverhalte auf-

zudecken. Der wesentliche und wirkungsvollste Sanktionsmechanismus bei Verstö-

ßen gegen die Verhaltensvorschriften liegt in der Ausübung von öffentlichem Druck 

                                                
114

 So z.B. LobbyControl und Abgeordnetenwatch.de  auf ihren Themenseite zu Nebeneinkünften.  
115

 Darge (2009), S. 76 f. 



48 
 

auf die betreffende Person oder Behörde.116 Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 

solche Verfehlungen schnell großes öffentliches Interesse wecken, sei es, dass sie 

durch investigativen Journalismus oder auf anderweitigen Wegen aufgedeckt wer-

den. NGOs wie Transparency International tragen ebenfalls zur Beobachtung und 

Aufdeckung von Interessenkonflikten oder unerlaubten Vorteilsnahmen bei. Insge-

samt ist eine deutliche Sensibilisierung für solche Sachverhalte zu beobachten. Die 

Möglichkeiten der Einsichtnahme sollte daher weiter ausgestaltet werden, um die-

sen wirkungsvollen Sanktionsmechanismus in Bezug auf Bestechung und Vorteils-

nahme zu verbessern und die Recherchetätigkeit zu erleichtern.117  

4 Lobbyismus auf internationaler Ebene 
Die Einflussnahme von Interessengruppen auf politische Entscheidungsträger und 

die staatliche Bürokratie ist ein internationales Phänomen. Die Art und die gesell-

schaftliche Akzeptanz sind jedoch höchst unterschiedlich ausgeprägt. Dies hat zum 

einen historische Gründe und ist zum anderen auf die Mentalität der jeweiligen Ge-

sellschaft zurückzuführen. Darüber hinaus beschränkt sich das Lobbying nicht mehr 

nur auf die Interessenvertretung gegenüber nationalen Institutionen. Wie bereits 

dargestellt, sind im Zuge der Globalisierung und der immer stärkeren internationalen 

Verflechtung überstaatliche Organisationen entstanden, die neue Plattformen für 

das Lobbying bieten. Hier werden sowohl die Akteure des Lobbyismus als auch ihre 

Adressaten mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Lobbyisten müssen ihre 

Strategien zur Interessenvertretung an einen internationalen Adressaten anpassen. 

Können Drohungen zur öffentlichen Stimmungsmache gegen politische Entschei-

dungen vor Wahlen ein wirksames Mittel sein, das Handeln von Politikern zu beein-

flussen, bieten sich diese Optionen auf internationaler Ebene meist nicht. Stattdes-

sen rückt vielmehr die Beeinflussung von Entscheidungen durch das übermitteln 

von Informationen und die Ausarbeitung von Argumentationsstrategien in den Vor-

dergrund, die die eigenen Interessen deutlich machen und unterstützen. Dazu ist 

der Aufbau neuer Netzwerke erforderlich, um Einblick in den Entscheidungsprozess 

zu erhalten und Einfluss nehmen zu können. 

In diesem Kapitel wird der Lobbyismus auf internationaler Ebene untersucht. Als 

Beispiele dient das Lobbying auf der Ebene der EU und in den USA. Am Beispiel 

der EU wird die Einflussnahme von Lobbyisten bei einer multinationalen Organisati-

on näher beleuchtet. Die EU hat die Besonderheit, dass die Mitgliedsstaaten einen 

Teil ihrer Souveränität abgetreten haben, in dem die EU nun die Gesetzgebungs-
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kompetenz besitzt. Gerade die vielen Bereiche, in denen die EU im Laufe ihrer Ent-

wicklung Gesetzgebungskompetenz erlangt hat, machen sie zu einem wichtigen Ort 

der Interessenvertretung. So ist Brüssel heutzutage der Ausgangspunkt einer Viel-

zahl von Gesetzesinitiativen, die später unmittelbar nationales Recht werden oder 

Auswirkung auf die Gesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten haben. Diesen Aus-

wirkungen sind sich die Lobbyisten bewusst, weshalb Brüssel - als Sitz vieler euro-

päischen Institutionen - heutzutage als die Hauptstadt des europäischen Lobbyis-

mus gilt.  

Als die „Welthauptstadt“ des Lobbyismus gilt die Hauptstadt der USA Washington 

D.C. Aus diesem Grund lohnt sich ein Blick in die USA und eine nähere Untersu-

chung des dortigen Umgangs mit Lobbyismus. In den letzten Jahrzehnten wurden 

die Transparenz- und Offenlegungspflichten sowohl für Lobbyisten, als auch Politi-

ker und Staatsdiener deutlich verschärft. Diese Regelungen werden vorgestellt und 

die Lobbying-Techniken, die in den USA Anwendung finden, näher analysiert. 

Die EU als Bühne für Lobbyisten 

Die Europäische Union hat in den letzten Jahren eine historisch einmalige Entwick-

lung durchlaufen. Ihre Wurzeln liegen in der 1951 gegründeten Europäischen Ge-

meinschaft für Kohle und Stahl - einem Wirtschaftsverband zwischen Deutschland, 

Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg - dessen Hauptauf-

gabe darin lag, den Zugang zu Kohle und Stahl und die Überwachung der Förde-

rung und Produktion sicherzustellen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich 

daraus eine wachsende Wirtschaftsgemeinschaft, die 1990 bereits zwölf Mitglied-

staaten umfasste. Das Ziel war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, frei von 

Zollschranken, einem freien Dienstleistungs-, Kapital-, Personen- und Warenverkehr 

sowie einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik und die Schaffung europäischer Institu-

tionen. Im Jahre 1992 ging mit dem Vertrag von Maastricht aus dieser Gemeinschaft 

die Europäische Union hervor, was einen weiteren wichtigen Schritt bei der Errei-

chung der genannten Ziele bedeutete. Zusätzlich wurde die Errichtung einer Wäh-

rungsunion vereinbart, die in der Euroeinführung 1999 bzw. 2002 mündete. Die eu-

ropäischen Institutionen erhielten weitreichende Gesetzgebungskompetenzen, die 

unmittelbare Auswirkungen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen in den einzel-

nen Mitgliedstaaten haben. Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages 2009 hat 

die EU eine eigene Rechtspersönlichkeit erlangt und ist damit Träger von Rechten 
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und Pflichten geworden.118 Die EU besteht mittlerweile aus 28 Mitgliedstaaten und 

umfasst eine Bevölkerung von etwa 500 Millionen Menschen.     

Mit der zunehmenden Bedeutung der EU und ihrem wachsenden Einfluss auf die 

allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten sowie auf 

spezielle Bereiche wie Umweltfragen oder den Verbraucherschutz, hat sich die Ver-

tretung der Interessen auf europäischer Ebene zu einem wichtigen Zweig des Lob-

byismus entwickelt. Die weitverbreitete Annahme, 80% der deutschen Gesetzge-

bung basierten auf EU-Initiative, wurde zwar weitgehend widerlegt,119 aber dennoch 

ist Brüssel Ausgangspunkt für eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen. Da diese zu-

dem europaweite Geltung erlangen, ist es gerade für international ausgerichtete 

Unternehmen wichtig, an dieser Stelle ihre Interessen geltend zu machen. Da die 

EU eine besondere Organisationstruktur aufweist, unterscheidet sich die Interes-

senvertretung auf nationaler und europäischer Ebene.  

Aufgrund ihrer Geschichte und dem daraus resultierenden Aufbau kann die EU nicht 

als einfacher Staatenbund betrachtet werden, da ihre Kompetenzen weit darüber 

hinausgehen. Allerdings verfügen die Mitgliedstaaten weiterhin über ausreichende 

Souveränität, so dass auch nicht von einem Bundesstaat gesprochen werden kann. 

Vielmehr ist die EU als „sui generis“, als eine eigene Art einer supranationalen Ver-

bindung anzusehen.120 Das Bundesverfassungsgericht hat in dem „Maastricht-Urteil“ 

1993121 die EU als Staatenverbund definiert. Aus diesem Grund ist die Verteilung 

der Machtverhältnisse vielschichtiger. Die Europäische Kommission ist mit weitrei-

chenden Kompetenzen ausgestattet, die bis zur Einleitung von Vertragsverletzungs-

verfahren gegen Mitgliedstaaten reichen. Gleichzeitig ist sie aber auch abhängig 

von den Mitgliedstaaten, die über den Europäischen Rat die strategische Ausrich-

tung der EU vorgeben und deren Zustimmung im Gesetzgebungsverfahren notwen-

dig ist. 

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 hatte wesentli-

che Auswirkungen auf das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene. So 

wurde insbesondere die Rolle des EU-Parlaments im Gesetzgebungsprozess auf-

gewertet. Während das EU-Parlament in der Vergangenheit nur Empfehlungen aus-

sprechen konnte, ist es durch den Vertrag von Lissabon nun an den meisten Ge-

setzgebungsverfahren beteiligt. Durch den Machtzuwachs des EU-Parlaments rück-

te es mehr in den Fokus von Lobbyisten. Einem Hausausweisen zum Parlament 
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und dem direkten Kontakt zu Abgeordneten kommt nun mehr Bedeutung zu, da das 

EU-Parlament deutlich mehr Befugnisse besitzt, Änderungen in Gesetzesvorlagen 

zu bewirken oder sie sogar ganz zu blockieren. 

Der Vertrag von Lissabon enthält weitere Regelungen, die die konkrete Zusammen-

arbeit zwischen EU-Institutionen und Interessenvertretern regeln. So sieht der Ver-

trag gem. Art. 11 Abs. 1,2 EUV einen Dialog zwischen den Organen und den Bür-

gern bzw. repräsentativen Verbänden vor. Die Kommission stellt zudem umfangrei-

che Anhörungen der Betroffenen sicher (Art. 11 Abs. 3 EUV). Die Anhörungen fin-

den beispielsweise in Form von Ausschüssen oder Expertengruppen statt. Die Ur-

sprünge dieser Beteiligungsmöglichkeiten gehen bis in die Anfänge des europäi-

schen Einigungsprozesses zurück. So finden sich bereits im Vertrag zur Gründung 

der EGKS Regelungen dazu (Art. 18, 45 EGKS). Art. 11 EUV unterstreicht noch 

einmal die Bedeutung von gesellschaftlichen Organisationen und Interessengruppen 

als Teil des europäischen Politikprozesses. Die Beteiligung dieser Gruppen hat 

dadurch Verfassungsrang.122  

Auf EU-Ebene entspricht die Zusammenarbeit von Lobbyisten und Institutionen 

noch am ehesten dem Grundgedanken hinter der Interessenvertretung, nämlich die 

Mittlerrolle zwischen der Politik auf der einen und der Wirtschaft bzw. Gesellschaft 

auf der anderen Seite einzunehmen. Für europäische Mandatsträger und EU-

Beamte sind in der Regel Entscheidungen schwerer abzuschätzen, da sie Auswir-

kungen auf alle Mitgliedstaaten haben. Jeder Mitgliedstaat verfügt u.a. über eine 

eigene gesellschaftliche Zusammensetzung und eigene wirtschaftliche Rahmenbe-

dingungen.123 Ein EU-Beamter oder Abgeordneter, der über Detailwissen zu den 

Auswirkungen auf jeden Mitgliedstaat verfügt, scheint unrealistisch. An dieser Stelle 

kommen Experten (auch Lobbyisten) zu den einzelnen Aspekten aus den verschie-

denen Mitgliedstaaten ins Spiel. Da sich Entscheidungen auf die gesamte EU aus-

wirken, sind ihre Informationsleistungen ein wichtiger Bausteine bei der Entschei-

dungsfindung.  

Die Europäische Kommission  

Als Exekutivorgan der EU ist die Europäische Kommission einer der zentralen An-

laufpunkte von Lobbyisten und Interessengruppen. Durch das alleinige Initiativrecht 

werden in vielen Gesetzgebungsverfahren die Weichen bereits mit dem Entwurf der 

Kommission gestellt. Für Lobbyisten ist es deshalb wichtig, ihre Meinungen und 

Interessen frühzeitig in diesem Prozess zu platzieren. Gleichzeitig gilt es die künfti-
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ge politische Ausrichtung der Kommission frühzeitig zu erkennen. Hinweise auf die 

politischen Schwerpunkte der Kommission geben die politischen Leitlinien, die der 

Kommissionspräsident am Anfang seiner Amtszeit vorstellt.124  

Auf der anderen Seite ist die Kommission auf externe Expertisen angewiesen, um 

ihre politischen Ziele zu erreichen. Die Generaldirektionen der Europäischen Kom-

mission verfügen etwa über 32.000 feste Mitarbeiter.125 Damit ist die Zahl der Be-

schäftigten allein in der deutschen Finanzverwaltung deutlich höher. Verglichen mit 

der Vielzahl von Politikbereichen, die die Kommission abdeckt, ergibt sich daraus 

ein verhältnismäßig kleiner Verwaltungsapparat. Die Vielzahl der Bereiche, in denen 

die EU Gesetzgebungskompetenz besitzt, macht deutlich, in welchem Maße die 

Kommission Informationen von externer Seite benötigt. Die Generaldirektionen ver-

fügt nicht über eine so umfassende Verwaltung, um in allen Bereichen eigene Ex-

pertisen vorzuhalten. Konsultationsverfahren sowie die Zusammenarbeit mit dem 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen ermöglichen 

es, die Meinungen und Ansichten der betroffenen Parteien zu berücksichtigen. 

Die Kommunikation der politischen Ziele der Europäischen Kommission erfolgt in 

verschiedenen Schritten. Am Beginn der Legislaturperiode stellt der Kommissions-

präsident die zentralen Ziele der Europäischen Kommission vor. Unterstützt wird er 

dabei vom Kollegium der Kommissare, die die politische Verantwortung für die Um-

setzung dieser Ziele in ihren einzelnen Fachressorts tragen. Langfristige Entwick-

lungen, die einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten abbilden, werden meist in 

einem Grün- bzw. Weißbuch fixiert. Ein Grünbuch enthält zunächst allgemeine Ge-

danken zu Lösung eines politischen Problems. Es dient als Diskussionsgrundlage, 

ob oder in welchem Umfang die EU in dem jeweiligen Bereich tätig werden soll. Für 

Interessengruppen besteht hier erstmals die Möglichkeit, aktiv auf die künftige Linie 

der Kommission Einfluss zu nehmen. Wird der Wille zum politischen Handeln be-

jaht, werden die geplanten Lösungsstrategien in einem Weißbuch fixiert. Das bein-

haltet die Festlegung konkreter Ziele, wie beispielsweise die Verminderung des 

Schadstoffausstoßes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Verbindlich werden diese 

Maßnahmen anschließend in Verordnungen und Richtlinien fixiert und in das Ge-

setzgebungsverfahren eingebracht.126 

Die Beteiligung der verschiedenen Gruppen erfolgt in der Regel über online Konsul-

tationsverfahren. Bei umfassenderen Gesetzesvorhaben werden die beteiligten Sta-
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keholder persönlich zur Anhörung geladen oder es finden Beratungen in Form von 

Workshops statt.127 Eine zusätzliche Plattform zum gemeinsamen Austausch ist das 

Scientific Information for Policy Support in Europe - Network (SINAPSE). Dieses 

Netzwerk bietet Ministerien, öffentlichen und privaten Organisationen und wissen-

schaftlichen Einrichtungen die Möglichkeit, sich über kommende Entwicklungen auf 

europäischer Ebene auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Derzeit sind über 

33000 Mitglieder in rund 1600 Organisationen in diesem Netzwerk registriert.128 

Die Bedeutung, die ein erster Gesetzesentwurf für die folgende Debatte und die 

endgültige Entscheidung haben kann, wurde bereits aufgezeigt. Aus diesem Grund 

ist die Europäische Kommission auf EU-Ebene der erste Adressat für Lobbyisten. 

Über Art. 11 Abs. 3 EUV wird ihnen die Einbindung bei neuen Gesetzesvorhaben 

der Kommission verfassungsrechtlich garantiert. Die Interessenverbände stellen 

Informationsmaterialien bereit und geben Einschätzungen ab, ob sie ein Gesetzes-

vorhaben unterstützen können oder welchen Änderungsbedarf sie sehen.129 Mitun-

ter sind Vertreter von Interessengruppen bereits in die Organisationstruktur der 

Kommission mit eingebunden, dazu zählen der Wirtschafts- und Sozialausschuss 

oder der Ausschuss der Regionen. An dieser Stelle ist jedoch meist bereits ein ferti-

ger Entwurf von der Kommission formuliert. Die erfolgversprechendste Einflussmög-

lichkeit in der Entstehungsphase des Entwurfs ist dann nicht mehr gegeben. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten stellen keine Garantie dar, dass die jeweilige Auffas-

sung auch Berücksichtigung findet. Sie bietet den Interessengruppen jedoch den 

Vorteil, dass sie über mögliche Gesetzesvorhaben frühzeitig informiert werden. Soll-

ten sie keine Änderungen am Entwurf direkt bei der Kommission durchsetzen kön-

nen, bietet es sich an, die Strategie auf die weiteren Organe im Gesetzgebungsver-

fahren auszurichten: das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen 

Union.  

Europäisches Parlament 

Das Europäische Parlament (EU-Parlament) ist eines der beiden legislativen Orga-

ne der EU. Seit dem Vertrag von Lissabon ist das EU-Parlament in den meisten 

Politikbereichen als Legislative mit dem Rat gleichberechtigt. Damit ist seine Zu-

stimmung für das Inkrafttreten von Verordnungen und Richtlinien erforderlich. Zwar 

besitzt das EU-Parlament kein Initiativrecht für Gesetzesvorhaben, gem. 

§ 225 AEUV kann es aber die Kommission auffordern, gesetzgeberisch tätig zu 
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werden. Aufgrund dieser Kompetenzerweiterung ist der Austausch mit Abgeordne-

ten für Lobbyisten zunehmend interessanter geworden.130 

Die Gliederung und Arbeitsweise des EU-Parlaments entspricht dem eines klassi-

schen nationalen Parlaments. Die meisten Abgeordneten gehören Fraktionen an. 

Die Fraktionen setzen sich aus den verschiedenen Parteien ihrer Mitglieder zusam-

men. Dabei fungieren sie quasi als Pendants zu den einzelnen Parteifamilien. Die 

CDU-Abgeordneten gehören der konservativen EVP oder die SPD-Abgeordneten 

der S&D Fraktion an. Weiterhin gibt es mit der ALDE eine Liberale Fraktion oder mit 

der Grünen-Fraktion - wie der Name vermuten lässt - eine Fraktion für Grüne-

Parteien. Daneben sind auch Fraktionen am linken und rechten Rand sowie frakti-

onslose Abgeordnete im EU-Parlament vertreten.  

Die Abgeordneten gehören Ausschüssen an, in denen Gesetzesentwürfe beraten 

und für die Abstimmung im Plenum vorbereitet werden. Eine besondere Bedeutung 

kommt dem Berichterstatter zu. Der Berichterstatter ist ein Abgeordneter, der vom 

zuständigen Ausschuss für ein bestimmtes Gesetzesvorhaben bestimmt wird. Der 

Berichterstatter leitet den Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gesetzesent-

wurf. Das bedeutet in der Praxis, dass er den Bericht zur Einschätzung des Ent-

wurfs und ggf. Änderungsvorschläge verfasst. Er kann außerdem Experten einla-

den, um die Hintergründe und Auswirkungen der Gesetzesvorlage näher zu be-

leuchten. Neben dem offiziellen Berichterstatter gibt es die sog. „Schattenberichter-

statter“. Sie gehören den anderen Fraktionen in einem Ausschuss an und sollen die 

einseitige Federführung bei der Beratung über einen Gesetzentwurf verhindern und 

bei Uneinigkeit im Ausschuss mit dem Berichterstatter einen Kompromiss suchen. 

Da die Bedeutung des EU-Parlaments zugenommen hat, sind prinzipiell alle Abge-

ordneten ein lohnendes Ziel für Lobbyisten. Besonders sind jedoch die Mitglieder 

der Ausschüsse interessant, die die Interessen der jeweiligen Lobbygruppe beson-

ders tangieren. Aus Sicht der Automobilindustrie wären das z.B. die Ausschüsse    

ITRE, ENVI oder TRAN.131 Es lohnt sich zu deren Mitgliedern einen engen Kontakt 

zu halten, da zwangsläufig einer dieser Abgeordneten die Funktion des Berichter-

statters zu Gesetzesvorhaben übernehmen wird, die direkte Auswirkungen auf den 

Industriezweig haben werden. Da sich die übrigen Abgeordneten nicht mit allen 

Themen und Politikbereichen im Detail auseinandersetzen können, sind sie auf die 

Zuarbeit und Vorschläge ihrer Fraktionskollegen in den Ausschüssen angewiesen. 
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Gelingt es den Lobbyisten daher, große Teile eines Ausschusses von ihrer Position 

zu überzeugen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch im Plenum eine breite Zu-

stimmung zu erhalten. 

Rat der Europäischen Union 

Der Rat der Europäischen Union (Rat) ist das Gremium im institutionellen Gefüge 

der EU, über das die Mitgliedstaaten am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind. Er 

setzt sich in seinen verschiedenen Formationen aus den Fachministern der einzel-

nen Länder zusammen. Trotz der Kompetenzerweiterung des Europäischen Parla-

ments gilt er nach wie vor als das wichtigere Legislativorgan der EU, da die Zustim-

mung des Parlaments nicht in allen europäischen Sachverhalten erforderlich ist.132  

Die Interessenvertretung beim Rat findet nicht unbedingt auf europäischer Ebene 

statt. Im Rat werden die Interessen der Mitgliedstaaten vertreten. Jeder Mitglied-

staat schätzt die Auswirkungen eines Gesetzesvorhabens also zunächst im Hinblick 

auf sich selbst ein. Daher kommt an dieser Stelle der nationalen Interessenvertre-

tung besonderes Gewicht zu. Ziel der Lobbyisten muss es sein, die Regierungen auf 

nationaler Ebene schon für die eigenen Interessen zu sensibilisieren. Hat beispiels-

weise die Automobilindustrie die Bundesregierung davon überzeigt, dass höhere 

Schadstoffgrenzwerte für die deutschen Hersteller eine enorme Belastung bedeu-

ten, was künftige Investitionen und Arbeitsplätze gefährden könnte, haben sie im 

Rat einen mächtigen Fürsprecher. Dieser Weg lohnt sich für Wirtschaftszweige, die 

national sehr homogen, auf europäischer Ebene dagegen eher heterogen aufge-

stellt sind. Je heterogener eine Branche ist, desto schwieriger wird es, in den euro-

päischen Vereinigungen eine einheitliche Position zu finden. Das erschwert die ef-

fektive Lobbyarbeit.  

Unterstützt die Regierung eine bestimmte Auffassung, heißt das jedoch nicht auto-

matisch, dass sie ein gegenteiliges Gesetzesvorhaben automatisch blockieren kann. 

Außer in bestimmten Fällen, wie beispielsweise der Aufnahme neuer Mitgliedstaa-

ten, ist im Rat keine Einstimmigkeit bei Gesetzen erforderlich. D.h. auch große Mit-

gliedstaaten wie Deutschland können überstimmt werden. Beim ordentlichen Ge-

setzgebungsverfahren ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Diese ist gem. 

Art. 238 AEUV erreicht, wenn 55% der Mitgliedstaaten zustimmen, die gleichzeitig 

mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren. Dieses Verfahren ist ab dem 

1. April 2017 verbindlich. Davor konnten Abstimmungen auch noch nach dem Mo-

dell des Vertrags von Nizza für die qualifizierte Mehrheit erfolgen. 
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Der Rat der Europäischen Union ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen 

Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Während im Rat 

die Fachminister über konkrete Gesetzesvorhaben beraten und abstimmen, legt der 

Europäische Rat die strategischen und langfristigen Leitlinien der europäischen 

Entwicklung fest. Im Lichte der Interessenvertretung gilt das gleiche wie für den Rat, 

dass die Staats- und Regierungschefs natürlich auch hier ihre nationalen Interessen 

berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei das Nominierungsrecht für den 

Kommissionspräsidenten.  

Wirtschafts- und Sozialausschuss / Ausschuss der Regionen 

Die Europäischen Verträge sehen die Einbindung von gesellschaftlichen Gruppen 

und Verbänden in Entscheidungsprozesse vor. Während die Kommission bei der 

Einholung von Expertisen und der Beteiligung von Experten frei ist, ist die Einrich-

tung zweier Ausschüsse durch Art. 300 ff. AEUV vorgeschrieben. Dabei handelt es 

sich um den Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen. 

Die Ausschüsse sind in beratender Funktion in den Gesetzgebungsprozess einge-

bunden, besitzen jedoch keine Gesetzgebungskompetenz. Das bedeutet, sie kön-

nen Empfehlungen abgeben, ein Gesetzesvorhaben jedoch nicht blockieren.  

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein wichtiges Beratungsgremium für die 

Kommission und für andere europäische Institutionen wie das Europäische Parla-

ment. In ihm finden sich Vertreter der Arbeitgeber und -nehmer, der Zivilgesell-

schaft, Wirtschafts- und Sozialverbände und dem kulturellen Bereich wieder. Der 

Ausschuss der Regionen setzt sich aus Vertretern der regionalen und lokalen Ge-

bietskörperschaften zusammen, die in einer solchen Körperschaft ein Mandat inne-

haben oder gegenüber einer gewählten Versammlung verantwortlich sind. Beide 

Ausschüsse bestehen aus maximal 350 Mitgliedern. Die Mitglieder werden auf Vor-

schlag der Mitgliedstaaten für fünf Jahre ernannt. 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss kann als offensichtlichste Plattform für Inte-

ressenvertretung bei der EU angesehen werden, da er sogar in das institutionelle 

Gefüge eingebunden ist. Er ist aber eben nicht die einzige Möglichkeit für Lobbyis-

ten, Einfluss auf Gesetzesvorhaben zu nehmen. Gleiches gilt für den Ausschuss der 

Regionen, nur dass hier regionale Interessen im Vordergrund stehen. Beide Aus-

schüsse können erst ihre Einschätzungen vorbringen, wenn der erste Gesetzent-

wurf bereits fertiggestellt wurde. Auch ist es in den großen Ausschüssen schwieri-

ger, gezielt seine Interessen zu platzieren. Dennoch können der Wirtschats- und 

Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen durchaus Teil einer umfassen-

den Lobbyingstrategie sein. Die vielfachen Möglichkeiten der Interessenvertretung 
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bei der EU zeigen jedoch, dass die ausschließliche strategische Ausrichtung auf 

diese beiden Ausschüsse zu kurz greift.  

Gerichtshof der Europäischen Union  

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) nimmt die Rolle der Judikative in 

der EU ein. Er hat die Aufgabe Recht auf der Grundlage der europäischen Gesetze 

zu sprechen und in letzter Instanz über die Vereinbarkeit von nationalen Gesetzen 

mit europarechtlichen Regelungen zu entscheiden. Er stellt damit die einheitliche 

Auslegung und Anwendung des EU-Rechts sicher. Neben den europäischen Institu-

tionen sind die Mitgliedstaaten und unter bestimmten Voraussetzungen auch juristi-

sche oder natürliche Personen klagebefugt. Der EuGH wurde 1952 gegründet und 

hat seinen Sitz in Luxemburg. Er setzt sich aus dem Gerichtshof, dem Gericht (frü-

her Gericht 1. Instanz) und dem Gericht für den öffentlichen Dienst zusammen.  

Seit einiger Zeit wird diskutiert, ob der EuGH darüber hinaus auch ein Ziel von Lob-

byisten und Interessenvertretern sein kann. Diese Möglichkeit bestünde, wenn sich 

Interessen im Gesetzgebungsprozess entweder aufgrund der politischen Mehrheits-

verhältnisse oder der Konstruktion des Gesetzgebungsverfahrens als solches nur 

unzureichend einbringen und berücksichtigen ließen. Wird dann Lobbyismus durch 

die Nutzung des Rechtssystems betrieben, spricht man von der Justizialisierung der 

Interessenvertretung oder Adversarial Legalism.133 Der Begriff Adversarial Legalism 

wurde dabei vom Politikwissenschaftler Kagan geprägt, der damit einen Aspekt der 

Interessenvertretung in den USA beschreibt.134  

In den Ländern der EU spielt die Justizialisierung der Interessenvertretung nach 

Einschätzung einiger Politikwissenschaftler und von Kagan selbst eine eher unter-

geordnete Rolle.135 So seien die nationalen Gerichte weitestgehend auf die Rechts-

auslegung beschränkt, könnten dabei aber kein neues Recht schaffen, was zu den 

Kernelementen des Adversarial Legalism gehört. Vereinzelt gibt es aber auch 

Stimmen, die in der Ausbreitung amerikanischer Kanzleien auf den europäischen 

Markt einen Import der dort möglichen Methoden der Interessenvertretung sehen. 

Amerikanische Kanzleien sind schon seit Jahrzehnten in die Interessenpolitik in den 

USA eingebunden. Ihr Werkzeugkoffer beinhaltet damit auch die Nutzung des 

Rechtssystems für Interessenpolitik, wodurch katalytische Effekte für eine Justiziali-

sierung der Interessevertretung in Europa nicht ausgeschlossen sind. Als erster 

Adressat dieses Prozesses gilt der EuGH.  
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Die EU weist eine komplexe institutionelle und politische Struktur auf. Bei den Ent-

scheidungsprozessen auf europäischer Ebene bieten sich mehrere Stellen zur poli-

tischen Einflussnahme an, sei es bei der Kommission, dem Parlament oder über die 

Ratsformationen der Mitgliedstaaten. Das bietet zum einen verschiedene Möglich-

keiten seine Interessen zu platzieren, macht es auf der anderen Seite jedoch auch 

aufwendiger und langwieriger, seine Interessenpolitik über die verschiedenen Insti-

tutionen zu betreiben und ggf. in Abstimmung mit nationalen Aktivitäten zu koordi-

nieren. Um abseits dieses Prozesses seine Interessen durchzusetzen, bietet sich 

grundsätzlich der EuGH an.136 Beim EuGH können gesellschaftliche Gruppen ver-

suchen, ihre Interessen außerhalb des institutionellen Gefüges oder politischer 

Zwänge zu verfolgen.137 Kelemen bezeichnet diesen Prozess als „Eurolegalism“.138 

Für gesellschaftliche Gruppen, Unternehmen, Lobbyisten etc. sind die Klagemög-

lichkeiten beim EuGH eingeschränkt. Sie haben jedoch die Möglichkeit über eine 

Beschwerde bei der Kommission oder über einen Mitgliedstaat ein Verfahren beim 

EuGH anzustoßen. Darüber hinaus können auch Vorabentscheidungsgesuche nati-

onaler Gerichte dazu dienen, Themen beim EuGH zu platzieren. 

Partizipationsmöglichkeiten 

Auf EU-Ebene gibt es noch weitere institutionalisierte Möglichkeiten, Anliegen bei 

den Organen der EU vorzubringen. Dabei handelt es sich um die Europäische Bür-

gerinitiative, das Petitionsrecht beim Parlament und den Europäischen Bürgerbeauf-

tragten, die der Vollständigkeit halber kurz vorgestellt werden: 

Europäische Bürgerinitiative 

Die Europäische Bürgerinitiative wurde im Zuge des Vertrags von Lissabon auf EU-

Ebene eingeführt. Art. 11 Abs. 4 EUV sieht die Schaffung einer Bürgerinitiative als 

Partizipationsmöglichkeit in der EU vor. Die Anforderungen für die Europäische Bür-

gerinitiative wurden in der Verordnung (EU) 211/2011 festgelegt. Nach dem Ratifi-

zierungsprozess in allen Mitgliedstaaten ist die Regelung seit 1. April 2012 EU-weit 

in Kraft.  

Die Europäische Bürgerinitiative schafft die Möglichkeit die Kommission dazu aufzu-

fordern, einen Rechtsakt in einem bestimmten Politikbereich vorzuschlagen. Es ist 

somit vergleichbar mit den Aufforderungsrechten, die sich für Rat und Parlament 

aus Art. 241 bzw. 225 AEUV ergeben. Die Bürgerinitiative muss dazu von mindes-

tens einer Million Unionsbürgern aus mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten 
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unterstützt werden. Die Kommission ist jedoch auch bei einer erfolgreichen Europäi-

schen Bürgerinitiative nicht verpflichtet, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Sie hat 

jedoch eine Stellungnahme abzugeben, in der dargelegt wird, worin die Gründe für 

die Annahme oder Ablehnung der Bürgerinitiative liegen.  

Derzeit sind bei der Europäischen Kommission 42 Bürgerinitiativen gelistet.139 Diese 

unterteilen sich folgendermaßen: 

Anzahl Europäische 
Bürgerinitiativen 

Status 

3 erfolgreich 

7 aktuell laufend 

32 gescheitert/zurückgezogen 

 

Die drei erfolgreichen Bürgerinitiativen hatten die Privatisierung der Wasserversor-

gung, die Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken und die Abschaf-

fung von Tierversuchen zum Thema. Im Fall der Verwendung von Embryonen hat 

die Kommission einen Rechtsaktentwurf vorgelegt. Er sieht u.a. vor, dass Haus-

haltsgelder der EU nicht mehr für Forschungsprojekte verwendet werden dürfen, in 

deren Verlauf Embryonen vernichtet werden. Durch die Entwicklungshilfe der EU 

sollen zudem keine Abtreibungen direkt oder indirekt über entsprechende Organisa-

tionen finanziert werden. Die anderen erfolgreichen Initiativen wurden von der 

Kommission gewürdigt, hatten aber keinen direkten Rechtsakt zur Folge. 

Die Europäische Bürgerinitiative stellt eine Möglichkeit dar, Themen bei der Kom-

mission auf die politische Agenda zu setzen, die bisher keine oder nur wenig Be-

rücksichtigung gefunden haben. Die formalen Voraussetzungen setzen jedoch eine 

gewisse Organisationsstruktur voraus, um die notwendigen Kriterien zu erfüllen. Die 

erfolgreichen Beispiele zeigen, dass größere NGOs oder mehrere NGOs, die sich 

zusammenschließen, das Potenzial haben, Kampagnen EU-weit zu initialisieren und 

die formalen Kriterien zu erfüllen. Die hohe Anzahl der gescheiterten Bürgerinitiati-

ven macht jedoch auch deutlich, wie schwer die Mobilisierung genügend Unterstüt-

zer ist. Da die Praxis zeigt, dass aus einer erfolgreichen Bürgerinitiative nicht auto-

matisch ein Vorschlag der Kommission für einen Rechtsakt erfolgt, müssen Auf-

wand und Nutzen abgewogen werden. In einer Gesamtstrategie zur Verfolgung be-

stimmter politischer Vorstellungen kann sie jedoch weitere Maßnahmen der Lobby- 

und Öffentlichkeitsarbeit ergänzen oder flankieren. 
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Ein aktuelles Beispiel dazu ist die laufende Bürgerinitiative zum Stopp der TTIP-

Verhandlungen. Die Bürgerinitiative wurde zwar nicht von der Kommission als Euro-

päische Bürgerinitiative anerkannt, die beteiligten Organisationen werben jedoch 

trotzdem damit, um EU-weit Unterstützung für ihre Position zu sammeln. Dadurch 

soll auf die Kommission, aber auch die Mitgliedstaaten, Druck ausgeübt werden, die 

Verhandlungen einzustellen oder zumindest transparentere Verhandlungen zu er-

reichen.      

Petitionsrecht beim Europäischen Parlament 

Das Europäische Parlament bietet Bürgern, Unternehmen und anderen Organisati-

onen die Möglichkeit, eine Petition an das Parlament zu richten. Dieses Recht leitet 

sich aus Art. 227 AEUV ab. Durch die Petition kann das Parlament aufgefordert 

werden, sich mit Angelegenheiten auseinanderzusetzen. 

Legt man die reinen Zahlen von Petitionen als Beleg für ihre Bedeutung zugrunde 

und vergleicht die Zahl mit den Petitionen, die beim Bundestag eingereicht werden, 

fällt deren Bedeutung relativ gering aus. Im Schnitt gehen beim EU-Parlament weni-

ger als 2000 Petitionen pro Jahr bzw. Sitzungsperiode ein.140 Im Vergleich: 2015 lag 

die Zahl der Petitionen beim Bundestag - trotz eines Rückgangs von über 2.000 

Petitionen - bei 13.137.141 Aus diesem Grund sind die Petitionen beim EU-Parlament 

als Mittel der Interessenvertretung zu vernachlässigen. 

Europäischer Bürgerbeauftragter 

Der Europäische Bürgerbeauftragte wurde mit dem Vertrag von Maastricht auf eu-

ropäischer Ebene eingeführt. Der Europäische Bürgerbeauftragte verfolgt ein ähnli-

ches Ziel wie die Petition, nämlich natürlichen und juristischen Personen eine Be-

schwerdemöglichkeit über Missstände zu geben. Im Fall des Bürgerbeauftragten 

beziehen sich diese Missstände auf die Verwaltung und die Organe der EU. Er dient 

als eine weitere Kontrollinstanz innerhalb des institutionellen Gefüges.142 

In der Praxis kommt dem Bürgerbeauftragten nicht die Rolle zu, die sich auf Grund-

lage des Gesetzestextes ergeben könnte. So gibt es vielfältige Möglichkeiten über 

den Rechtsweg, Unzulänglichkeiten und Benachteiligungen anzuzeigen.143 Im Hin-

blick auf die Interessenvertretung auf EU-Ebene kann er dadurch vernachlässigt 

werden. 
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Regulierung von Lobbying und Korruptionsbekämpfung auf der EU-Ebene 

Die Zunahme von Lobbying auf EU-Ebene, die aus dem Bedeutungsgewinn des 

politischen Einflusses der EU Institutionen resultiert, sowie die im Dunstkreis von 

unerlaubter Vorteilsnahme und Korruption aufgedeckten Skandale in der Vergan-

genheit haben zu einer verschärften Regulierung von Lobbyingaktivitäten geführt. 

Insbesondere der Rücktritt des Kommissionspräsidenten Santer und seines gesam-

ten Gremiums im Zuge von Korruptionsvorwürfen144 hatte deutliche Auswirkungen in 

Form der Einrichtung einer eigenen Ermittlungsbehörde zur Korruptionsbekämp-

fung. Der Umgang mit Lobbyisten war aber bereits Ende der 80er Jahre Thema im 

Europäischen Parlament. Bis Mitte der 90er Jahre erfolgte ein reger Austausch zwi-

schen der Kommission und dem Parlament über den Umgang mit Lobbyisten. Als 

Ergebnis standen der Ford- und Nordmann-Bericht, die die Einführung eines Lobby-

registers sowie eines Verhaltenskodex für Lobbyisten empfahlen.145  

Europäisches Transparenzregister 

Im Zuge des Ford- und Nordmann-Berichts wurden zwei getrennte Register für die 

Kommission und das EU-Parlament geschaffen. Im Jahre 2011 wurde zwischen der 

Kommission und dem EU-Parlament eine interinstitutionelle Vereinbarung146 getrof-

fen, die die Zusammenführung der einzelnen Register der beiden Institutionen zu 

einem gemeinsamen Transparenzregister vorsah. Mit der Einführung des Transpa-

renzregisters gibt es nun ein einheitliches Register für beide Organe. Zur Koordinie-

rung des Registers wurde gleichzeitig ein entsprechendes Sekretariat beim Gene-

ralsekretariat der Kommission eingerichtet.  

Aus der Vereinbarung geht grundsätzlich kein Zwang hervor, sich in dem Transpa-

renzregister zu registrieren. In Rn. 8 ist lediglich ein indirekter Zwang formuliert. Dort 

heißt es: 

„Von allen Organisationen und selbstständigen Einzelpersonen — unabhängig von 

ihrem Rechtsstatus —, deren laufende oder in Vorbereitung befindliche Tätigkeiten 

in den Anwendungsbereich des Registers fallen, wird erwartet, dass sie sich regist-

rieren lassen.“ 

Der angesprochene Anwendungsbereich ist in Rn. 7 geregelt und umfasst grund-

sätzlich „… (alle) Tätigkeiten zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Ein-
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flussnahme auf die Politikgestaltung oder -umsetzung und die Beschlussfassungs-

prozesse der EU-Organe.“  

Als Anreiz gewährt die Registrierung den Organisationen Zugangsrechte zum Par-

lament in Form eines Hausausweises sowie bestimmte Anhörungsrechte.147 Bei der 

Registrierung müssen gem. Anhang 2 der Vereinbarung neben allgemeinen Infor-

mationen wie Name, Anschrift, Anzahl der Mitarbeiter/Mitglieder und dem Zweck der 

zu registrierenden natürlichen oder juristische Person zusätzlich finanzielle Auskünf-

te geleistet werden. Die finanziellen Auskünfte umfassen die Aufwendungen, die 

vom Lobbyisten bzw. der Lobbyorganisation für ihre Tätigkeit aufgebracht werden. 

Zusätzlich ist an die Registrierung ein Verhaltenskodex geknüpft. Dieser schreibt 

insbesondere gem. Anhang 3 der Vereinbarung vor, dass die Lobbyisten transpa-

rent agieren und keine unlauteren Mittel anwenden, um Mitarbeiter der europäi-

schen Institutionen auf unlautere Weise zu beeinflussen. Durch die Registrierung 

erlangen die Lobbyisten das Recht auf die Ausstellung eines Hausausweises und 

damit Zugang zum EU-Parlament. 

In dem Register sind zurzeit 11.164 Organisationen registriert.148 Die Organisatio-

nen gliedern sich dabei in folgende Kategorien:  

Kategorie Anzahl 

I Beratungsfirmen/Anwaltskanzleien, selbst-

ständige Berater 

1.288 

II In-House-Lobbyisten, Gewerbe-, Wirtschafts- 

und Berufsverbände 

5.544 

III Nichtregierungsorganisationen 2.913 

IV Denkfabriken, Forschungs- und Hochschulein-

richtungen 

835 

V Organisationen, die Kirchen und Religionsge-

meinschaften vertreten 

48 

VI Organisationen, die lokale, regionale und 

kommunale Behörden, andere oder gemischte 

Einrichtungen vertreten 

536 

 Gesamt 11.164 
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Die Zusammenlegung der Lobbyregister von Kommission und dem Europäischen 

Parlament zu einem Transparenzregister wurde von Seiten der Lobbyismuskritiker 

positiv aufgenommen. Dennoch gingen ihnen die Entscheidungen nicht weit genug. 

Nach der Auffassung von Organisationen wie LobbyControl wurde die Gelegenheit 

vertan, ein verbindliches Register für sämtliche Lobbytätigkeiten bei den Institutio-

nen der EU zu schaffen.149 So sind weiterhin viele Unternehmen und ihre Repräsen-

tanzen nicht im Transparenzregister erfasst. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass 

sich der Rat als wichtiges legislatives Organ der EU nicht dem Transparenzregister 

angeschlossen hat. Zudem wird die mangelnde Sanktionswirkung bemängelt, die 

aus einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex resultiert. Bei schwerwiegenden 

Verstößen ist gem. Anhang 4 der Vereinbarung ein Ausschluss aus dem Register - 

und damit der Verlust des Hausausweises für maximal zwei Jahre möglich. Weiter-

führende Sanktionen sind nicht Bestandteil der Vereinbarung. 

Aus Stellungnahmen von Kommissionspräsident Juncker sowie dem ersten Vize-

präsidenten der Kommission Timmermans ist die Absicht zu erkennen, die Rege-

lungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister in Zukunft zu verschär-

fen.150 Eine Verschärfung würde dabei die Umwandlung in ein verpflichtendes Re-

gister darstellen. Damit wäre die Kontaktaufnahme mit Entscheidungsträgern ohne 

vorhergehende Registrierung deutlich erschwert.151 

Im September 2016 hat die Kommission ihre Absichten in die Tat umgesetzt und 

einen Vorschlag für ein verbindliches Transparenzregister präsentiert.152 Dieses 

Register soll im Rahmen einer interinstitutionellen Vereinbarung realisiert werden, 

die ausdrücklich auch den Rat umfassen soll. Der erste Vizepräsident Timmermans 

hat dabei die Bedeutung eines solchen Registers für das Vertrauen der Bürger in 

eine transparente Entscheidungsfindung in der EU hingewiesen: 

„Die EU-Organe müssen zusammenarbeiten, um das Vertrauen unserer 

Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen. Wir müssen in allem, was wir tun, offe-

ner werden. Die heutigen Vorschläge zur Einführung eines verbindlichen Transpa-

renzregisters für Parlament, Rat und Kommission sind ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu erfahren, wer 

auf die Rechtsetzung der EU Einfluss zu nehmen versucht. Wir schlagen eine einfa-

che Regel vor: keine Treffen mit Entscheidungsträgern ohne vorherige Registrie-
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rung. Über das Register kann die Öffentlichkeit einsehen, wer Lobbyarbeit betreibt, 

wen Lobbyisten vertreten und wie viel dafür ausgegeben wird.“ 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umwandlung in ein verpflichtendes Trans-

parenzregister wurden bereits in der Literatur diskutiert.153 Besonderes Augenmerk 

lag dabei auf den unionsrechtlichen Voraussetzungen, ein solches verpflichtendes 

Register einzuführen. Es haben sich in der Diskussion drei Anspruchsgrundlagen 

herauskristallisiert: 

I. Anspruch aus Art. 298 AEUV 

Gem. Art 298 Abs. 1 AEUV setzen die Organe, Einrichtungen und sonstige 

Organe der EU auf eine offene, effiziente und unabhängige Verwaltung. Um 

dieses Ziel zu erreichen, werden gem. Art. 298 Abs. 2 AEUV vom EU-

Parlament und vom Rat Verordnungen im ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren erlassen. Die Spitze der Verwaltung bildet die Kommission.154 Die 

Reglementierung von Lobbytätigkeiten ggü. Kommissionsmitarbeitern er-

scheint daher unstrittig. Anders sieht es bei den Mitgliedern des Parlaments 

aus. Diese zählen nicht zur Verwaltung der EU.155  

Hier lässt sich ein Vergleich zur Stellung der Abgeordneten des Bundesta-

ges ziehen. Wie bereits gezeigt, fallen Bundestagsabgeordnete nicht unter 

das BBG, das den rechtlichen Rahmen für die Bundesverwaltung festlegt. 

Auf der EU-Ebene verhält es sich genauso. Damit würde eine Verordnung 

nach Art. 298 AEUV, die ein verpflichtendes Transparenzregister für Kom-

mission und Parlament regelt, bei EU-Abgeordnete keine Anwendung finden. 

II. Anspruch aus der „Implied Powers Doktrin“ 

Eine Lösung des Problems aus Art. 298 AEUV, das sich wie beschrieben bei 

institutionsübergreifenden Regelungen ergibt, wird in der Schaffung einer 

Ermächtigungsgrundlage aus der „Implied Powers Doktrin“ gesehen. Dahin-

ter verbirgt sich die Annahme, dass die EU unter bestimmten Bedingungen 

berechtigt ist, Regelungen zu erlassen, zu denen sie aus den Verträgen 

nicht berechtigt ist. Der EuGH hat diese Ansicht in der Vergangenheit mehr-

fach bestätigt.156 

Die Bedingungen zur Anwendung der Doktrin sollten hier erfüllt sein. So 

kann aus Art. 298 AEUV nur ein Register geschaffen werden, das für die 
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Exekutive verpflichtend ist. Um zur Erhöhung der Transparenz bei der politi-

schen Einflussnahme durch Dritte beizutragen, muss ein solches ver-

pflichtendes Register jedoch auch die Legislative vollständig umfassen.157 

Die Nichtberücksichtigung der Legislative würde die Bemühungen zu einem 

allumfassenden verpflichtenden Lobbyregister ins Leere laufen lassen und 

damit das Register insgesamt in Frage stellen. Aus diesem Grund erscheint 

die Anwendung von Art. 298 AEUV in Verbindung mit der Implied Powers 

Doktrin an dieser Stelle sinnvoll.158 

III. Anspruch aus Art. 352 AEUV 

Die eigens für die Ausarbeitung der aktuellen interinstitutionellen Vereinba-

rung eingesetzte Arbeitsgruppe der Kommission kommt im Hinblick auf ein 

verpflichtendes Register zu dem Ergebnis, dass ein solches Register nur aus 

Art. 352 AEUV geschaffen werden könnte. Gem. Art. 352 Abs. 1 AEUV kann 

der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung 

des Parlaments Vorschriften in Politikbereichen erlassen, in denen die EU 

aus den Verträgen keine Zuständigkeit besitzt, um eines der Ziele der Ver-

träge zu verwirklichen. 

Der Art. 352 AEUV hat die Aufgabe, die Handlungsfähigkeit der EU in be-

stimmten Situationen sicherzustellen. Auf diesem Wege hat die EU die Mög-

lichkeit Maßnahmen zu ergreifen, die über ihren eigentlichen Kompetenz-

rahmen hinausgehen.159 Im Unterschied zur Implied Powers Doktrin sind die 

Hürden zur Anwendung von Art. 352 AEUV deutlich höher, da die Einstim-

migkeit im Rat vorausgesetzt wird.160 

Beim Vorschlag der Kommission hat man sich für die dritte Variante und gegen die 

Anwendung der Implied Power Doktrin entschieden. Beide Varianten bergen Risi-

ken. Die von der Kommission favorisierte Variante über Art. 352 AEUV ist formal die 

schwierigere Variante, da sie die Einstimmigkeit im Rat voraussetzt. Dagegen stellt 

sie aber den sicheren Weg dar, da bisher in der Rechtswissenschaft nicht abschlie-

ßend geklärt ist, inwieweit sich „kraft Natur der Sache“ die Kompetenzen der EU 

über die Implied Powers Doktrin erweitern lassen.161 Letztendlich hängt es auf der 

einen Seite vom politischen Willen der Juncker-Kommission ab, entgegen der for-

maljuristischen Hindernisse ein verpflichtendes Lobbyregister auf den Weg zu brin-

gen. Nach dem nun vorliegenden Vorschlag scheint dieser Wille gegeben. Auf der 
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anderen Seite sind die Mitgliedstaaten im Rat gefordert, diese Bestrebungen ein-

stimmig zu unterstützen. An dieser Stelle scheinen bis dato Zweifel angebracht. So 

sind bisher nur in einigen Mitgliedstaaten verpflichtende Lobbyregister eingeführt 

worden. Auch Deutschland setzt - wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt - bisher 

auf ein vergleichsweise schwaches Registrierungsverfahren. Mit diesem Hinter-

grund wird für die Juncker-Kommission viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein, um 

das Projekt eines verpflichtenden Lobbyregisters in dieser Legislaturperiode zu rea-

lisieren. 

Verhaltenskodex für Abgeordnete und Kommissionsmitglieder 

Neben Auflagen für Lobbyisten haben sich auch die Abgeordneten des Europäi-

schen Parlaments Verhaltensregeln im Umgang mit Lobbyisten unterworfen.162 Zu 

den Kerninhalten des seit Januar 2012 geltenden Verhaltenskodex für Abgeordnete 

gehört das Verbot von Nebentätigkeiten für Lobbyorganisationen, die Offenlegung 

der beruflichen Tätigkeit bis drei Jahre vor Beginn der Mandatsausübung, die detail-

lierte Darlegung von Nebeneinkünften und das Verbot Geschenke im Wert von über 

150 € anzunehmen. Bei Verstoß drohen Sanktionen von Verweisen über Geldstra-

fen bis zum Verlust von gewählten Posten innerhalb des Europäischen Parlaments. 

Weitergehende Bestimmung in Bezug auf Karenzzeiten nach der Abgeordnetentä-

tigkeit und dem Wechsel zu Lobbyorganisationen sind nicht im Verhaltenskodex 

geregelt.  

Der Verhaltenskodex für Mitglieder bzw. ehemalige Mitglieder der Kommission ent-

hält Karenzzeit-Regelungen.163 Dort ist eine Karenzzeit von 18 Monaten für Kom-

missionsmitglieder nach dem Ende ihrer Amtszeit vorgesehen. Diese Karenzzeit 

darf nur unter Zustimmung einer Ethik-Kommission unterschritten werden. Der 

Ethik-Kommission gehören aktuell  

- Christiaan Timmermans, erster Vizepräsident der Europäischen Kommission, 

- Dagmar Roth-Behrendt, ehem. Vizepräsidentin des EU-Parlaments und 

- Heinz Zourek, ehem. Generaldirektor GD Steuern und Zollunion  

an. 

Die geltenden Regelungen stehen jedoch spätestens nach dem Wechsel des ehe-

maligen Kommissionspräsidenten Barroso zur Investment Bank Goldman Sachs in 

der Kritik. Dort soll er helfen, die Interessen von Goldmann Sachs und Großbritanni-
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ens in den Brexit-Verhandlungen zu vertreten.164 Das ein ehemaliger Kommissions-

präsident sein politisches Know-how gegen die Interessen der EU einsetzt, hat zur 

Forderung nach einem deutlich strengeren Verhaltenskodex bei der EU geführt. Das 

EU-Parlament fordert eine Ausweitung der Karenzzeit auf 36 Monate. Außerdem 

soll es bei der Feststellung von Interessenkonflikten während der Amtszeit bessere 

Möglichkeiten geben, auf Empfehlung des Parlaments dem betreffenden Kommissi-

onsmitglied das Vertrauen zu entziehen und/oder Ruhegehaltsansprüche sowie 

finanzielle Vergünstigungen abzuerkennen.165 Kommissionspräsident Juncker zeigt 

sich diesen Vorschlägen aufgeschlossen, schlägt jedoch eine differenzierte Verlän-

gerung der Karenzzeit vor auf 24 Monate bei Kommissionsmitgliedern und 36 Mona-

te beim Kommissionspräsidenten.166 Damit hat der Wechsel von Barroso in die Fi-

nanzbranche zumindest zu einer stärkeren Sensibilisierung für den Drehtür-Effekt 

geführt, wie die Bereitschaft der Kommission für eine Verschärfung der Verhaltens-

regeln zeigt. 

Neben der Regulierung der Lobbyingtätigkeit hat die EU auch Maßnahmen ergriffen, 

um Korruption in ihren Institutionen zu verhindern und aufzudecken. Im Zuge der 

Korruptionsaffäre um die Santer-Kommission wurde das „Office européen de lutte 

antifraude“ - Europäische Amt für Betrugsbekämpfung - (kurz: OLAF) gegründet. 

Zum Aufgabenbereich dieser Behörde gehört die Verhinderung und Verfolgung von 

Betrug und Korruption sowie weiterer illegaler Aktivitäten, die einen finanziellen 

Schaden der EU zur Folge haben. OLAF wird in diesem Zusammenhang nur als 

Ermittlungsbehörde tätig und hat keine strafverfahrensrechtlichen Kompetenzen. 

Die Verfolgung der ermittelten Straftaten erfolgt durch die nationale Justiz.167  

Die Ermittlungserfolge zeigen zum einen die Funktionstüchtigkeit der bestehenden 

Organe und gesetzlichen Regelungen, demonstrieren auf der anderen Seite jedoch 

auch ihre Notwendigkeit. Affären wie um den EU-Gesundheitskommissar Dalli im 

Oktober 2012 machen deutlich, dass der Übergang von Lobbytätigkeit zu Korruption 

mitunter fließend ist.168 Die Ausweitung der Transparenz in der Beziehung von Ab-

geordneten und Kommissionsmitgliedern mit Lobbyisten ist der richtige Schritt und 

geht über die bisher in Deutschland geltenden Regelungen hinaus. Dennoch ist für 

Außenstehende das Geflecht von Lobbyaktivitäten in Brüssel nach wie vor nur 

schwer zu durchschauen. Die EU ist gerade im Hinblick auf die Verbesserung der 

Akzeptanz ihrer Institutionen in den Mitgliedstaaten gefordert, diesen Weg weiter zu 
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beschreiten. Weitere Schritte könnten die Verschärfung der Sanktionen bei Verstö-

ßen im Umgang mit Lobbyisten, der Anwendung des Transparenzregisters bei allen 

Institutionen der EU sowie der Registrierungspflicht für sämtliche Lobbyorganisatio-

nen sein. Die Ausweitung des Transparenzregisters und eine Verschärfung der Ver-

haltensregeln für Kommissionsmitglieder weisen bereits in diese Richtung. 

Lobbyismus in den USA  

Die USA gelten als das Mutterland des Lobbyismus. Aus deutscher und europäi-

scher Sicht herrscht in den USA auf den ersten Blick ein ungezügelter Lobbyismus 

vor. Insbesondere während des Wahlkampfes um das Präsidentenamt liest man von 

den horrenden Spendensummen, die von Lobbyorganisationen an die Parteien flie-

ßen. Hinzu kommt, dass es in den USA keinen Fraktionszwang im Parlament gibt 

und die Abgeordneten somit noch anfälliger für die Beeinflussung durch Lobbyisten 

sind. Untersucht man jedoch das Verhältnis von Lobbyisten und Politik genauer, 

stellt man fest, dass der Lobbyismus in den USA nicht in solchen ungezügelten 

Bahnen verläuft, wie es in Deutschland den Anschein erweckt. So gelten in den 

USA umfassende Offenlegungspflichten und Transparenzregelungen, die über die 

deutschen Regelungen in diesem Bereich weit hinausgehen. Dennoch ist auch der 

Lobbyismus nach amerikanischem Vorbild nicht frei von Kritik. Die grundlegenden 

Unterschiede werden im Folgenden vorgestellt. 

Während der Lobbyismus in Deutschland einen eher negativen Ruf besitzt, ist er in 

den USA zwar nicht unumstritten, aber als Bestandteil des politischen Entschei-

dungsprozesses mehr akzeptiert. Ein wichtiger Grund dafür ist die unterschiedliche 

Mentalität von Deutschen und Amerikanern in dieser Beziehung. In Deutschland 

wird die Vertretung ganz gezielter „special interests“ nur schwer verstanden, da aus 

deutscher Sicht in erster Linie das Allgemeinwohl im Vordergrund der Interessenver-

tretung stehen sollte. Daher werden die von Verbänden bzw. Lobbyisten geäußerten 

Meinungen zunächst auf ihre Auswirkungen auf das Allgemeinwohl hinterfragt und 

danach bewertet. Daher sind Lobbyisten meist darauf bedacht, in ihrer Argumentati-

on auf den Nutzen für die Gesellschaft und die Allgemeinheit hinzuweisen und deut-

lich zu machen. Dies steht in deutlichem Widerspruch zum Grundgedanken, der 

hinter einer Lobbygruppe steht, nämlich ihre individuellen Interessen zu bündeln und 

zu vertreten. In den USA dagegen zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die großen 

Dachorganisationen wie Spitzenverbände, die nach Ansicht vieler Deutscher die 

Politik bestimmen, sind in den USA unbekannt. Die Interessenvertretung erfolgt hier 

vielmehr dezentral und in regionalem Rahmen.169 Hier entspricht die Interessenver-
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tretung der pluralistischen Theorie, während in Deutschland und Europa das Ver-

hältnis zwischen Staat und Interessengruppen bis heute teilweise noch von korpora-

tistischen Strukturen geprägt ist. 

Die höhere Akzeptanz von Lobbyismus in den USA ist zum einen auch auf histori-

sche Gründe zurückzuführen. Im Gegensatz zu Europa gab es in den USA keine 

Vorformen der Zusammenschlüsse von Unternehmen, wie es sie in Europa mit 

ständischen Organisationen wie Zünften oder Gilden gegeben hat. Damit hat die 

Entwicklung von Verbänden oder der Interessenvertretung einen anderen Aus-

gangspunkt genommen.170 Insgesamt herrschte in den USA von Anfang an ein aus-

geprägter Kapitalismus, auf den der Staat keinen Einfluss nahm. Stattdessen galt 

der Konkurrenzkampf in einem weitgehend unregulierten Markt. Während sich in 

Europa starke zentralistische Bürokratien etabliert hatten, waren die staatlichen In-

stitutionen in den USA zu diesem Zeitpunkt eher schwach ausgeprägt. So wurde die 

Industrialisierung in den USA von den Unternehmen getragen, während in Europa 

die Industrialisierung vor allem staatlich gelenkt wurde.171 Die Unternehmen befan-

den sich also von vornherein bereits in einer starken Position gegenüber den staatli-

chen Institutionen. Ein Zusammenschluss war daher zu diesem Zeitpunkt nicht not-

wendig. Erst mit dem Einsetzen sozialer Reformen und des damit einhergehenden 

Eingriffs des Staates in die Wirtschaft schlossen sich sowohl Unternehmen als auch 

die Beschäftigten zusammen, um ihre Ablehnung gegen die staatliche Einmischung 

in den Wirtschaftskreislauf besser vertreten zu können. Sie verwiesen dabei auf die 

wirtschaftliche Stärke des Landes, die nicht zuletzt aus der freien wirtschaftlichen 

Entfaltung ohne staatliche Eingriffe resultierte. Die Abwehr von staatlicher Einfluss-

nahme ist nach wie vor ein wesentlicher Aspekt in der Arbeit der Wirtschaftsverbän-

de in den USA, wie sich z.B. bei der intensiven Arbeit der Lobbyisten zur Verhinde-

rung der Gesundheitsreform von Präsident Obama zeigte. Aufgrund der Schwäche 

der amerikanischen Konjunktur nach der Subprime-Krise und neuer Wirtschafts-

mächte wie China, sehen sich die Wirtschaftsverbände jedoch mittlerweile gezwun-

gen, Einfluss auf die Handelspolitik zu nehmen und die einheimische Wirtschaft bei-

spielsweise durch Zölle zu schützen. Aus historischer Sicht bleibt demnach festzu-

halten, dass sich amerikanische Interessenverbände ohne staatliche Mitwirkung 

entwickelt haben und sowohl auf Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite in ihrer 

Grundintention für einen eher zurückhaltenden Staat und wenig Regulierung einge-

treten sind.  
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Ein noch wichtiger Grund für die höhere Akzeptanz von Lobbyismus in den USA - im 

Gegensatz zu Deutschland - ist die grundsätzliche Einstellung gegenüber Geld, 

Macht und Einfluss. Nicht umsonst ist die Geschichte vom Tellerwäscher zum Milli-

onär ein wesentliches Element des amerikanischen Verständnisses für Politik und 

Wirtschaft. So kann jeder der sich anstrengt es in seinem Leben zu etwas bringen. 

Wer seine Fähigkeiten einsetzt und besser als der Andere ist, wird seinen gerechten 

Lohn bekommen. Aus diesem Grund ist die Vertretung von egoistischen und indivi-

duellen Interessen nicht so tabuisiert, wie in anderen Ländern. Der gleiche Maßstab 

wird an Interessengruppen angelegt. Zur Erreichung individueller Interessen schließt 

man sich zusammen, um seine Position zu stärken und sein Ziel zu erreichen. An-

dere Gruppen verfolgen gegenteilige Ziele. Mit diesen tritt man in Konkurrenz und 

der Bessere kann sich am Ende durchsetzen.  

Dennoch hat es auch in den USA Skandale gegeben, in denen Lobbyisten die 

Grenzen der Interessenvertretung zur Korruption überschritten bzw. sich Politiker 

der unerlaubten Vorteilsnahme schuldig gemacht haben.172 Diese Skandale unter-

graben das Vertrauen in das politische System und die demokratischen Strukturen. 

Um diesen Gefahren, die im Konkurrenzkampf in der politischen Entscheidungsfin-

dung lauern können, zu begegnen, hat in den letzten Jahrzehnten die Regulierung 

von Lobbyismus zugenommen und die Offenlegungspflichten sind verschärft wor-

den.  

Offenlegungspflichten für Lobbyisten und Mandatsträger 

Um Bestechung und Korruption zu vermeiden und eine Auseinandersetzung auf 

argumentativer Ebene, unabhängig von einer unzulässiger Beeinflussung, zu er-

möglichen, unterliegen alle Beteiligte - also Lobbyisten, Verbände und Politiker - 

umfassenden Offenlegungspflichten. Ein erstes Gesetz zur Regulierung von Lobby-

isten wurde bereits in den 1930er Jahren verabschiedet. Der „Foreign Agents Re-

gistration Act“ von 1938 sah Offenlegungs- und Registrierungspflichten für Personen 

vor, die politisch für ausländische Rechtspersonen tätig waren. Zu dieser Zeit richte-

te sich das Gesetz insbesondere gegen deutsche und italienische Agenten,173 die 

versuchten, Einfluss auf die amerikanische Politik zu nehmen. Mit dem „Federal 

Regulation of Lobbying Act“ wurde 1946 das erste umfassende Registrierungsge-

setz auf föderaler Ebene beschlossen. Danach mussten Lobbyingaktivitäten offen-

gelegt werden und die Nichteinhaltung konnte Geld- und auch Freiheitsstrafen nach 

sich ziehen. Dennoch konnte das Gesetz nur teilweise zur Regulierung des Lobby-
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ismus beitragen, da es Schlupflöcher bot, die die Lobbyisten zu nutzen wussten. So 

richtete sich das Gesetz z.B. nur an den Personenkreis, der ausschließlich Lob-

byingaktivitäten ausübte. Da neben der Tätigkeit als Lobbyist meist auch noch ande-

re Aufgaben erfüllt wurden, fielen viele Personen und Organisationen nicht unter 

das Gesetz.174 

1995 wurden mit dem „Lobbying Disclosure Act“ die Offenlegungspflichten für Lob-

byisten deutlich verschärft. Er sieht u.a. eine Registrierungspflicht für alle Lobbyisten 

vor, in der der jeweilige Zweck ihrer Tätigkeit festgehalten wird. So enthält das Re-

gister eine Aufstellung, die Auskunft darüber gibt, an welchen Gesetzesvorhaben 

ein Lobbyist auf welche Weise mitgewirkt hat. Daneben ist quartalsweise anzuge-

ben, wie viel Geld im Zuge der Lobbytätigkeit aufgewendet wurde. Darin ist festge-

legt, dass jedes Unternehmen, welches 20% seines halbjährlichen Einkommens für 

Lobbyingtätigkeiten verwendet, diesen Transparenzrichtlinien unterliegt. Daher wer-

den auch Unternehmen, Agenturen und Kanzleien von diesen Regelungen erfasst, 

für die Lobbyismus lediglich einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausmacht.175  

Eine weitere Verschärfung der Pflichten für Lobbyisten trat 2007 mit dem „Honest 

Leadership and Open Government Act“ in Kraft. Mit diesem Gesetz reagierte man 

auf den Skandal durch Jack Abramoff. Abramoff hatte Kongressmitglieder und Ver-

waltungsbeamte auf Luxureisen, Sportveranstaltungen und exklusive Events einge-

laden und dort den Kontakt mit Lobbyisten und Unternehmensvertretern hergestellt. 

Obwohl diese Art der Kontaktvermittlung zu der Zeit in den USA nicht unbekannt 

war,176 überspannte Abramoff den Bogen mit seinen extravaganten Veranstaltun-

gen, weshalb er sich schließlich u.a. wegen Betrug und Bestechung vor Gericht ver-

antworten musste. Aus diesem Grund wurden mit dem Gesetz die Berichtspflichten 

nochmals ausgeweitet und die Grenzen für Spenden und Geschenke enger gezo-

gen.177 Trotz der immer umfassenden Regulierungsgesetze gibt es immer noch eine 

Vielzahl von Schlupflöchern für Lobbyisten. Das größte verursacht der Staat selbst. 

Es liegt in der mangelhaften Verfolgung von Verstößen gegen die Offenlegungs- 

und Registrierungspflichten.178 

Neben diesen Regelungen, die die Einflussnahme auf politische Entscheidungen 

transparenter gestalten sollen, gibt es auch Gesetze, die die Finanzierung des 

Wahlkampfs reglementieren. Anders als in Deutschland findet in den USA eine 

staatliche Finanzierungen von Parteien und der jeweiligen Kandidaten nur in sehr 
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begrenztem Maße statt. Aus diesem Grund sind die Spitzenkandidaten deutlich ab-

hängiger von Spenden, um ihren Wahlkampf zu finanzieren. Es besteht daher die 

Gefahr, dass finanzstarke Gruppen dieses Abhängigkeitsverhältnis nutzen, den 

Wahlkampf finanzieren und nach einer erfolgreichen Wahl konkrete Gegenleistun-

gen einfordern. Der „Federal Election Campaign Act“ beschränkt die direkte Wahl-

kampfinanzierung an die Parteien, Kandidaten und Wahlkomitees (Politiclal Action 

Committees - PAC).179 In der Praxis steht diesen Beschränkungen jedoch eine Fülle 

von Ausnahmen gegenüber. Das beginnt mit der Unterscheidung der Art der Spen-

de in hard und soft Money. Hard Money dient dazu, den Wahlausgang zu beeinflus-

sen und unterliegt daher Restriktionen. Unter soft Money werden Ausgaben zur 

Wahlinformation zusammengefasst, die nicht offenlegungspflichtig sind.180 Eine wei-

tere Ausnahme sind die Regelungen für Super-PACs. Dabei handelt es sich um 

Committees, die unbegrenzt Spenden sammeln dürfen, sofern sie unabhängig von 

den Parteien und ihren Kandidaten agieren. Untersuchungen181 der personellen 

Verflechtungen zwischen den offiziellen Wahlkomitees und den Super-PACs zeigen 

jedoch, dass diese Unabhängigkeit kaum besteht und sie im Wahlkampf des jeweili-

gen Kandidaten fungieren. Den strengen Regelungen steht damit eine mangelhafte 

Anwendung gegenüber. 

Doch nicht nur die Lobbyisten unterliegen strengen Auflagen. Die Offenlegungs-

pflichten für amerikanische Abgeordnete gehen deutlich über die in Deutschland 

hinaus. Die entsprechenden Regelungen finden sich im „Ethics in Government Act“. 

Danach sind die Parlamentarier zur Offenlegung ihrer Einkünfte verpflichtet bzw. 

dürfen nur Nebeneinkünfte von bis zu 15% ihrer Diäten erzielen.182 Doch die Offen-

legungspflichten gehen noch weiter, so sind beispielsweise Einkünfte aus Aktien 

und Immobilienbesitz oder Schulden und Kredite, die der Abgeordnete zu bedienen 

hat, zu veröffentlichen.183 Sogar der Ehepartner und Kinder sind von dieser Aus-

kunftspflicht erfasst.184 Zusätzlich existieren Regelungen, die einen direkten Berufs-

wechsel zu einer Lobbyorganisation verbieten. Die Effektivität dieser Regelungen 

zur Vermeidung des „Drehtür-Effekts“ in der Praxis ist jedoch umstritten. So zeigen 

Untersuchungen, dass eine Vielzahl von ehemaligen Regierungsbeamten nach kür-

                                                
179

 Krick (2014), S. 240 f. 
180

 Krick (2014), S. 241. 
181

 Vgl. Klingst (2012). 
182

 Lösche, Peter (2007), S. 98. 
183

 Diese Regelungen sind mit dem „Stop Trading on Congressional Knowledge Act“ 2012 weiter präzi-
siert worden. 
184

 Redelfs, Martin (2006), S. 340. 



73 
 

zester Zeit für Unternehmen oder als Lobbyisten in Bereichen tätig waren, die zuvor 

in ihren zuständigen Geschäftsbereich lagen.185  

Der schon angesprochene “Honest Leadership and Open Government Act” ver-

pflichtet nicht nur Lobbyisten auf Geschenke etc. an Abgeordnete und Verwaltungs-

beamte zu verzichten. Ebenfalls muss der angesprochene Personenkreis umfas-

send seine Nebeneinkünfte, Geschenke und sonstige Maßnahmen offenlegen, die 

einen Interessenkonflikt bewirken könnten. Daneben haben sich Senat und Reprä-

sentantenhaus eigene Ethikregeln auferlegt, die den Umgang mit Lobbyisten trans-

parenter gestalten und Interessenkonflikte verhindern sollen.186 Diese Regeln wur-

den 2008 durch die Einrichtung des Office of Congressional (OCE) Ethics ergänzt. 

Ermittlungen der Ethikkommissionen und des OCE haben in der Vergangenheit be-

reits zu Rücktritten von Senatoren und Mitgliedern des Repräsentantenhauses ge-

führt.187 

Die Offenlegungspflichten sind das Ergebnis einer langen Debatte über eine trans-

parente Einflussnahme auf die Politik bzw. Gesetzgebungsverfahren. Da die Ge-

setzgebung in den USA ihren Ausgangspunkt bei einzelnen Abgeordneten hat und 

diese keiner Fraktionsdisziplin unterliegen, sind sie ein lohnendes Ziel für das Lob-

bying.188 Gleichzeitig verfügen die Bundesstaaten über einen großen Gestaltungs-

spielraum, der über die in Deutschland bekannten föderalistischen Strukturen hin-

ausgeht. Somit ist auch diese Ebene sehr interessant für Lobbyisten.189   

Adversarial Legalism 

Gerichtsentscheidungen nehmen in der Politik eine immer stärkere Rolle ein. Dieser 

Prozess wird als Justizialisierung der Politik durch Gerichte beschrieben. Die Justi-

zialisierung besteht zum einen in der Beteiligung oder Veränderung von politischen 

Entscheidungen durch Gerichte und zum anderen in der Antizipation des künftigen 

Umgangs oder der Auslegung politischer Entscheidungen im Hinblick auf verfas-

sungsmäßige Grundsätze.190 Mit der Etablierung von Verfassungsgerichten wurden 

„Hüter der Verfassung“ geschaffen, die in letzter Instanz über die Verfassungsmä-

ßigkeit von Gesetzen urteilen können. Sie haben dadurch die Möglichkeit, Gesetze 

zu annullieren bzw. dem Gesetzgeber Vorgaben zu Änderungen zu machen, um die 

Konformität mit der Verfassung herzustellen. Verfassungsgerichte sind daher ein 

Garant für Rechtstaatlichkeit und können gleichzeitig auch eine Schiedsrichterfunk-
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tion ausüben. Dies ist besonders in Staaten gegeben, die ein hohes Maß an hori-

zontaler und vertikaler Gewaltenteilung aufweisen.191  

In den USA nimmt der Supreme Court die Rolle des Verfassungsgerichts ein. Ne-

ben dem Supreme Court haben aber auch die amerikanischen Gerichte, die hierar-

chisch unter dem Supreme Court stehen, die Möglichkeit, das „judical review“ aus-

zuüben. Dies stellt einen generellen Unterschied zu der in Europa verbreiteten Ver-

fassungsgerichtsbarkeit dar, die eine solche Überprüfung allein den Verfassungsge-

richten einräumt.192 

Das Modell des „Adversarial Legalism“ wurde vom Amerikaner Robert A. Kagan193 

konzipiert. Kagan stellt einen Zusammenhang zwischen der Rolle von Gerichten im 

Hinblick auf politische Entscheidungen und der Interessenvertretung her. Neben die 

Lobbyarbeit bei politischen Entscheidungsprozessen tritt die Nutzung des Rechts-

systems zur Durchsetzung von Interessen. Gelingt es Interessengruppen nicht, ihre 

politischen Vorstellungen im Gesetzgebungsverfahren ausreichend durchzusetzen, 

kann sich über die Gerichtsbarkeit eine weitere Möglichkeit eröffnen, entsprechende 

Gesetze zu verhindern bzw. zu verändern. Gleichzeitig kann allein die Drohung ei-

ner Klage dazu genutzt werden, Gesetzgebungsprozesse zu verlangsamen oder 

ganz zu unterbinden.194 Die politischen Entscheidungsträger sehen sich in diesem 

Fall mit der Gefahr konfrontiert, bei einer gerichtlichen Überprüfung nicht mehr 

selbst die Fäden der gesetzgeberischen Gestaltung in den Händen zu haben. 

Höchstrichterliche Entscheidungen können zur Folge haben, dass ein Gesetz annul-

liert wird oder nicht mehr den ursprünglichen politischen Zielsetzungen entspricht. 

Für die in der Regierungsverantwortung stehende Partei kann das negative Auswir-

kungen in der öffentlichen Wahrnehmung haben und politische Vorhaben in dem 

jeweiligen Bereich auf lange Zeit blockieren. 

Doch was sind die Ursachen für Adversarial Legalism? Damit Adversarial Legalism 

ein Faktor für Lobbyismus wird, sind bestimmte Strukturen im politischen System 

notwendig. Eine Ursache kann darin bestehen, dass das politische System oder der 

Gesetzgebungsprozess die erfolgreiche Einbringung und Berücksichtigung von ein-

zelnen Interessen erschwert oder unmöglich macht. Dadurch wächst das Bedürfnis, 

auf anderem Wege seine Interessen zu vertreten. Die USA weisen ein hohes Maß 

an dezentralen Entscheidungsstrukturen auf. Bundesstaatliche Regelungen machen 

nur einen geringen Teil der amerikanischen Gesetze aus. Der Großteil des ameri-
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kanischen Rechts ist in Gesetzen der Einzelstaaten geregelt. Gesetzen auf Bun-

desebene kommt daher ein besonderer Stellenwert zu. Sie haben die Möglichkeit 

auf Bundesebene einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen und erfordern da-

her ein hohes Maß an Koordinierung und Kompromissbereitschaft im Gesetzge-

bungsprozess. Der Supreme Court entscheidet in vielen Politikbereichen als letzte 

Instanz über die Zulässigkeit oder Auslegung von Bundesgesetzen. Berücksichtigt 

man den Aufwand und die hohen Anforderungen bei der Gesetzgebung auf Bun-

desebene und die Bindungswirkung für das gesamte Land, zeugt dies von der gro-

ßen Bedeutung der höchstrichterlichen Entscheidungen in den USA. Damit sind sie 

automatisch ein potentieller Faktor bei Lobbyisten und Interessenvertretern.195 

Die USA verfügen über ein verfassungsrechtliches System, das den Entscheidun-

gen des Supreme Courts hohe rechtliche Entscheidungskompetenzen einräumt. 

Hinzu tritt ein weiterer Faktor, der das Adversarial Legalism in den USA begünstigt. 

Die traditionelle Interessenvertretung wird in den USA durch einen ausgeprägten 

„Hyper-Pluralismus“ erschwert. In den USA gibt es deutlich mehr kleinere und zer-

splitterte Interessengruppen. Die Konsensbildung zur Ausarbeitung einheitlicher 

Positionen und deren Vertretung auf Bundesebene gestaltet sich daher ungleich 

schwieriger. Selbst wenn weitreichende Kompromisse erzielt werden, wird es nahe-

zu unmöglich sein, sämtliche Gruppierungen zu befriedigen. Daher wird immer eine 

Gruppe bleiben, die möglicherweise versuchen wird, sich gerichtlich durchzusetzen. 

Dort wird nicht über die Kompromissbereitschaft der Gruppe oder die Erfolgsaus-

sichten der Position entschieden, sondern allein im Hinblick auf das geltende Recht. 

Zudem sind korporatistische Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen und 

dem Staat, wie man sie aus Deutschland kennt, in den USA nicht vorhanden. Ist gibt 

daher auch keine institutionalisierten Strukturen, in denen es zu einer Interessen-

vermittlung zwischen übergeordneten gesellschaftlichen Organisationen - ähnlich 

den Spitzenverbänden - und staatlichen Stellen kommt.  

Die Diversität in der Ausbildung von Interessengruppen spiegelt sich auch in der 

Bedeutung der Parteien wieder. Abgesehen von Wahlkämpfen kommt den Parteien 

eine untergeordnete Rolle bei der Ansammlung und Ausprägung von Interessen zu. 

Die Parteien sind von den gleichen Aspekten gekennzeichnet, wie andere gesell-

schaftliche Gruppen zur Interessenvertretung. Sie weisen nur schwach ausgeprägte 

Organisationsstrukturen und eine geringere Parteidisziplin auf. Für die Parteiführung 

ist es daher ebenso schwer, einheitliche Positionen auf Bundesebene zu vertreten, 
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da sie nur geringe Steuerungsmöglichkeiten in der Partei besitzt.196 Ein aktuelles 

Beispiel dafür war der Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur bei den 

Republikanern. Obwohl Kandidaten wie Donald Trump oder Ted Cruz von der Par-

teiführung abgelehnt wurden, erhielten sie von den Parteimitgliedern viel Zuspruch. 

Die Kandidaten der Parteiführung schieden dagegen schon früh aus oder waren bis 

zuletzt nur Außenseiter.   

Als dritte Voraussetzung für Adversarial Legalism muss das Rechtssystem so aus-

gestaltet sein, dass eine konkrete Interessendurchsetzung durch die Gerichte mög-

lich ist. Urteilen Gerichte nur im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung, sind die 

Möglichkeiten der Interessendurchsetzung eingeschränkt. Das Ziel der Interessen-

gruppe ist es nämlich, nicht nur in der gerichtlichen Auseinandersetzung Recht zu 

bekommen, sondern eine gesetzliche Regelung entsprechend ihrer Auffassung zu 

verändern. Dazu muss das Gericht über die Kompetenzen verfügen, auch neues 

Recht zu schaffen. Das ist in den USA der Fall. Zusätzlich ist das Richteramt stärker 

politisiert, als in anderen Ländern. Richter werden in den USA gewählt. Ihre partei-

politische oder allgemeine politische Orientierung ist daher grundsätzlich bekannt.197 

Dadurch sind im Vorfeld schon Prognosen und Einschätzungen zu den Erfolgsaus-

sichten nicht nur aus juristischer, sondern auch aus politischer Sicht möglich. Insbe-

sondere die Ernennung für Richter des Supreme Courts sticht hier heraus, da sie 

auf Lebenszeit gilt. Auch an dieser Stelle bietet sich ein aktuelles Beispiel aus der 

amerikanischen Innenpolitik an. So führte die Nominierung des neuen Richters Neil 

Gorsuch für den Supreme Court zu innenpolitischen Auseinandersetzungen zwi-

schen Demokraten und Republikanern.  

Diese Hauptfaktoren machen die Interessenvertretung nicht nur auf politischer, son-

dern auch auf juristischer Ebene in den USA möglich. Hinzu kommen weitere As-

pekte wie die Due Process Clause, die sich aus der amerikanischen Verfassung 

ableitet und jedem Bürger ein Klagerecht und das Recht auf einen fairen Prozess 

zusichert. Zudem sind kollektive Klagen (Sammelklagen) möglich, die das Pro-

zessrisiko für den Einzelnen reduzieren. Auch ein Vergütungssystem, dass Prozes-

se zu einer lukrativen Einnahmequelle für Anwälte und Kanzleien macht, tragen 

sicherlich zu einer allgemein höheren Klagebereitschaft bei.198 

In den USA kann man daher von einer Justizialisierung der Interessenvertretung 

sprechen. Das Adversarial Legalism ist als Mittel der Interessenvertretung etabliert 

und ergänzt herkömmliche Maßnahmen der Interessenvertretung. 
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Zusammenfassung 

Trotz der höheren Akzeptanz des Lobbyismus in den USA, ist er auch dort nicht 

völlig unumstritten. Ebenso wie viele Amerikaner die Erfahrung machen, dass der 

soziale Aufstieg nicht mehr nur alleine von den persönlichen Fähigkeiten abhängt, 

zeigt sich, dass erfolgreiche Lobbyarbeit nicht zuletzt von den finanziellen Voraus-

setzungen bestimmt wird. So können die strengen Regularien für Lobbyisten nicht 

verhindern, dass wirtschaftlich starke Gruppen ihre Interessen besser vertreten 

können und Korruption oder Bestechung vollkommen ausgeschlossen sind. Das 

Mantra, wonach sich verschiedene Interessen ausgleichen und am Ende die Inte-

ressen aller Gruppierungen in einem Kompromiss Berücksichtigung finden, greift 

nur selten. Folgt man der Theorie, würden z.B. die Interessen der Ölindustrie durch 

Umweltgruppierungen ausgeglichen und am Ende setzt sich ein gesunder Mittelweg 

durch. Da beide Seiten aber nicht über die gleichen Startvoraussetzungen verfügen 

und die Ölindustrie auf weit höhere Ressourcen zurückgreifen kann, ist die Wahr-

scheinlichkeit höher, dass sich die Ölindustrie in weiten Teilen durchsetzen wird. Ein 

freies Spiel der Kräfte besteht somit nicht.199 Aufgrund der Offenlegungspflichten 

kann jedoch besser nachvollzogen werden, welche Interessengruppen in welcher 

Form Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren genommen haben. 

Der offenere Umgang mit Lobbyismus in den USA und die umfassende Regulierung 

von Lobbytätigkeiten machen jedoch deutlich, dass die Möglichkeit besteht, Lobby-

ismus als Bestandteil des politischen Lebens eher zu akzeptieren und nach außen 

zu vertreten. Wird in Deutschland oftmals sogar vor einem gläsernen Abgeordneten 

gewarnt,200 zeigt der Blick in die USA, dass im transparenten Umgang mit Lobbyis-

ten erheblicher Nachholbedarf besteht. Das Ziel muss es nicht sein, dass amerika-

nische System im Umgang mit Lobbyisten zu übernehmen. Gerade was die Durch-

setzung der Regulierungsbestimmungen angeht, besteht in den USA noch Nach-

holbedarf. Es kann jedoch als Anregungen genommen werden, um die derzeitigen 

Bestimmungen im Umgang mit Interessengruppen zu überarbeiten und dem heuti-

gen Einfluss von Lobbyisten auf die Politik anzupassen.  

Auf europäischer Ebene bewegt man sich in diese Richtung, wie z.B. das Transpa-

renzregister zeigt. Der Vorstoß der Kommission, das Transparenzregister nun auch 

auf den Rat auszuweiten, deutet darauf hin, dass man sensibilisierter für das Thema 

Lobbyismus ist. Kann sich die Kommission mit ihrem Vorschlag durchsetzen, wären 

die drei wichtigsten Institutionen im Gesetzgebungsprozess unter einem Lobbyregis-

ter vereint. Es wäre dadurch theoretisch möglich, alle beteiligten Interessengruppen 

                                                
199

 Redelfs, (2006), S. 334. 
200

 Hart (2003), S. 81 f. 



78 
 

und Lobbyisten zu erfassen, die Einfluss auf einen Gesetzgebungsvorgang genom-

men haben. Die Verhandlungen über die konkrete Umsetzung des Kommissions-

vorschlags im Anschluss an den Konsultationsprozess werden zeigen, ob sich das 

Transparenzregister zu einem verpflichtenden Lobbyregister entwickelt oder ob es 

weiter auf Freiwilligkeit basieren wird. 

5 Interessenvertretung der deutschen Automobilindustrie 
Die Automobilindustrie in Deutschland blickt auf eine über 100jährige Geschichte 

zurück. Im Geburtsland des ersten von Carl Benz gebauten Automobils hat sich die 

Automobilindustrie als wichtigster Industriezweig im Verlauf des 20. Jahrhunderts 

etabliert. Aufgrund dieser bedeutenden Stellung ergeben sich zwangsläufig enge 

Beziehungen zur Politik. Zudem verfügt sie durch den Stellenwert, den die Automo-

bilbranche in der deutschen Wirtschaft einnimmt, die Vielzahl der beschäftigten Ar-

beitnehmer und nicht zuletzt auch durch die traditionelle Verbindung der Deutschen 

zum Auto (Stichwort „Autofahrernation“) als Interessengruppe in Deutschland über 

großes Gewicht.  

Bei der Vertretung ihrer Interessen nutzt die Automobilindustrie verschiedene Wege. 

Zur Bündelung ihrer branchenspezifischen Interessen ggü. der Politik haben sich die 

Automobilhersteller und Zulieferer im Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) 

zusammengeschlossen. Der VDA gehört damit zu den einflussreichsten Verbänden 

in Deutschland. In dieser Funktion zählt der VDA auch zu den wichtigsten Mitglie-

dern des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).201 Dadurch stellt die Au-

tomobilindustrie die Vertretung ihrer Interessen auch in den Politikfeldern sicher, in 

denen noch korporatistische Beziehungen vorherrschen und Spitzenverbände eng 

eingebunden sind.  

Flankiert werden diese Wege der klassischen Interessenvertretung durch Maßnah-

men der Unternehmen selbst. Dazu zählen beispielsweise Repräsentanzen in Ber-

lin, die die führenden deutschen Automobilhersteller Daimler, BMW und VW unter-

halten. Dadurch unterstützen sie ihre eigenständige Interessenvertretung unabhän-

gig von Konsensbeschlüssen auf Verbandsebene, die nicht immer mit individuellen 

Unternehmenszielen korrespondieren müssen. 

In vielen Bereichen liegen allerdings Interessenübereinstimmungen innerhalb der 

Automobilhersteller vor. Dazu zählen in erster Linie politische Entscheidungen, die 
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die allgemeinen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen betreffen. 

Dabei kann es sich beispielsweise um Maßnahmen im Bereich des Steuer- oder 

Arbeitsrechts handeln. In diesem Zusammenhang versuchen die Arbeitsgeberver-

bände - und auch die Unternehmen selbst - ihre Auffassungen bei den Entschei-

dungsträgern zu platzieren, damit sie in den späteren Gesetzen Berücksichtigung 

finden. Da es sich in solchen Fällen meist um Maßnahmen der allgemeinen Interes-

senvertretung von Arbeitgebern handelt, wird in diesem Kapitel der Schwerpunkt auf 

Sachverhalte gelegt, die insbesondere die Automobilindustrie betreffen. Dazu zäh-

len die Begrenzung des Schadstoffausstoßes von Kraftfahrzeugen und die Manipu-

lationen solcher Grenzwerte - wie sie im Herbst 2015 bei VW bekannt wurden.  

Es werden eingangs die Akteure der Interessenvertretung im Bereich der Automo-

bilwirtschaft vorgestellt. Dazu gehören auch zwei Fallbeispiele, die die Problematik 

von Seitenwechseln und der Parteienfinanzierung im Zusammenhang mit dem Ein-

fluss der Automobilhersteller verdeutlichen. Für eine tiefergehende Analyse der 

Verbindung zwischen Automobilherstellern und der Politik bietet sich der VW-

Konzern an. Er gehört nicht nur zu den weltgrößten Herstellern, sondern verfügt 

durch seine besondere Konzernstruktur über eine besondere Beziehung mit der 

Politik. Aufgrund der aktuellen Krise von VW bietet sich auch die Möglichkeit, den 

Umgang mit dem Abgasskandal näher zu untersuchen und von dort die Brücke zur 

Festlegung solcher Schadstoffgrenzwerte zu schlagen. Dies ist besonders für deut-

sche Hersteller ein wichtiges Thema, da sie stark auf Premiummodelle setzen, die 

wegen ihrer größeren Leistung von Natur aus mehr Emissionen verursachen.  

Die deutsche Automobilindustrie und ihre Interessenvertretung  

Die Automobilindustrie bildet für Deutschland den wichtigsten Industriezweig. Laut 

VDA wurden in Deutschland im Jahr 2015 5,7 Millionen Fahrzeuge hergestellt. 

Deutschlandweit zählt die Automobilindustrie ca. 808.000 Mitarbeiter.202 Allein durch 

diesen Stellenwert in der deutschen Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt verfügt die 

Automobilindustrie über großen politischen Einfluss. Die Anfänge des wichtigsten 

deutschen Industriezweigs reichen dabei bis ans Ende des 19. Jahrhunderts zurück. 

Die Geschichte der Automobilindustrie in Deutschland begann mit der Erfindung des 

ersten Motorwagens durch Carl Benz im Jahr 1886. Das von einem Verbrennungs-

motor angetriebene Dreirad gilt damit als Urvater der heutigen Autos. In der Folge-

zeit entstanden auch in anderen europäischen Ländern Automobilfirmen. Bis zur 

Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die drei Automobilhersteller gegründet, die heute 
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zu den größten und bekanntesten Herstellern der Welt zählen: BMW, Daimler und 

VW. Nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich die Automobilindustrie zu einem zent-

ralen Element des Industriestandorts Deutschland. Weitere deutsche Hersteller wie 

Audi, Opel oder Porsche, die heute im Fall von Audi und Porsche zum VW-Konzern 

bzw. im Fall von Opel zum PSA-Konzern gehören, sind weitere Hersteller, die in der 

Zeit internationales Renommee erlangten. Dieses Renommee und ihre qualitativ 

hochwertigen Produkte nutzten die Hersteller, um auch in anderen Ländern und auf 

anderen Kontinenten fußzufassen. Obwohl die deutschen Hersteller mittlerweile 

international aufgestellt sind, bleibt der deutsche bzw. europäische Markt für sie 

essenziell. Dies spiegelt sich bei der Interessenvertretung auf nationaler und euro-

päischer Ebene wieder.  

Die Akteure auf Seiten der Interessenvertreter für die Automobilbranche entspre-

chen den Formen, die im 2. Kapitel vorgestellt werden. Der VDA ist der Verband, in 

dem sich die Automobilhersteller und auch Zulieferer zusammengeschlossen ha-

ben, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Ähnlich wie der VDA auf deut-

scher Ebene, gibt es mit BusinessEurope und der ACEA Unternehmensverbände 

auf europäischer Ebene, die ggü. der EU die Interessen der Automobilindustrie arti-

kulieren. Die Automobilindustrie nutzt damit die klassischen Arten der Interessenver-

tretung.  

Der VDA 

Der VDA fungiert als Spitzenverband der Automobilbranche in Deutschland. Er re-

präsentiert die Interessen der Automobilwirtschaft und stellt dadurch einen der Ein-

flussreichsten Verbände in Deutschland dar. Der VDA wurde am 19. Januar 1901 in 

Eisenach unter dem Namen „Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller (VDMI) 

gegründet.  Zu den Gründungsmitgliedern zählten: 

Name Unternehmen 

Dir. Gustav Vischer Daimler Motoren Cannstatt 

Baron Eugène de Dietrich Dietrich+CO. Niederbronn/Elsaß 

Dir. Heynrich Kleyer Adler-Fahrradwerke Frankfurt/M. 

Dir. Gustav Ehrhardt Fahrzeugfabrik Eisenach 

Dir. Willy Tischbein Conti Gummi 

Moritz Hille Hille-Werke Dresden 

Wilhelm Opel Opel Rüsselsheim 

Karl Fichtel Fichtel + Sachs Schweinfurt 

Dir. Ob. Ing. Gustav Freund Automobiltechnische Gesell-
schaft, Automobilausstellung 
Berlin 
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Zu den Zielen des VDMI zählten damals die Förderung des Straßenverkehrs, die 

Abwehr von belastenden behördlichen Maßnahmen wie Besteuerung, der Zoll-

schutz und die Kontrolle der Automobilausstellungen. Nach einer Umbenennung in 

Reichsverband der Automobilindustrie in den 20er Jahren lautet der Name des Spit-

zenverbandes seit dem 2. Mai 1946 Verband der Automobilindustrie.203 

Laut eigener Aussage eint der VDA „die Kräfte der Automobilindustrie und verleiht 

ihr eine starke Stimme“.204 Dem VDA gehören dazu aktuell 600 Unternehmen an. 

Darunter befinden sich die klassischen Automobilhersteller wie Daimler oder VW, 

Hersteller von Anhängern und Bussen, eine Vielzahl von Zulieferern der Automobil-

hersteller sowie sogenannte außerordentliche Mitglieder wie Mineralölunternehmen 

oder Reifenhersteller. Daraus ergibt sich ein vielfältiges Themenspektrum, zu denen 

der VDA Stellung bezieht. Dazu gehören die Standortbedingungen in Deutschland 

und Europa, die Umwelt- und Klimapolitik oder das geplante Freihandelsabkommen 

mit den USA TTIP. 

An der Spitze des Verbandes steht Matthias Wissmann. Seit 2007 ist er Präsident 

des VDA und gleichzeitig auch Vizepräsident des BDI. Vor seiner Zeit beim VDA hat 

Herr Wissmann über Jahrzehnte Erfahrungen in diversen politischen Ämtern sam-

meln können. Für die CDU war er über 30 Jahre Mitglied des Deutschen Bundes-

tags und von 1975-2007 Mitglied des Bundesvorstandes der CDU. Im Jahr 1993 

war er für 5 Monate Bundesminister für Forschung und Technologie und danach bis 

1998 Bundesminister für Verkehr. Durch diese langjährige politische Laufbahn ver-

fügt Herr Wissmann über exzellente Kontakte in die Politik. Mit Kanzlerin Merkel saß 

er in ihrer damaligen Funktion als Umweltministerin gemeinsam am Kabinettstisch 

der Regierung Kohl und pflegt bis heute einen freundschaftlichen Umgang mit ihr.205 

Um den direkten Kontakt und eine räumliche Nähe zur Politik zu gewährleisten, hat 

der VDA seinen Hauptsitz in der Behrenstraße am Gendarmenmarkt in Berlin, un-

weit des Bundestages und vieler Ministerien. Daneben verfügt der VDA über Büros 

in Brüssel, Moskau und Peking. Als Aushängeschild des Verbandes dient die Inter-

nationale Automobil-Ausstellung (IAA). Die IAA findet alle zwei Jahre für PKWs in 

Frankfurt am Main und für Nutzfahrzeuge in Hannover statt. Die IAA gehört zu den 

größten Automobilmessen der Welt und wird besonders von deutschen Herstellern 

zur Vorstellung von neuen Modellen genutzt. Gleichzeitig stellt es einen guten An-

lass dar, mit hohen politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. So 
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wurde in den vergangenen Jahren die IAA stets von Kanzlerin Merkel offiziell eröff-

net. 

Internationale Interessenvertretung 

Auf europäischer Ebene gibt es insbesondere zwei Verbände, die die Interessen der 

Automobilindustrie vertreten. Dabei handelt es sich um BusinessEurope, den euro-

päischen Arbeitgeberverband, sowie die European Automobile Manufacturers 

Association, die als Verband der Automobilindustrie auf europäischer Ebene fun-

giert. Daneben gibt es noch andere Verbände und Organisationen, die weitere Un-

ternehmen aus dem Spektrum des Automobilsektors vertreten. Diese kurze Über-

sicht konzentriert sich auf die ACEA und BusinessEurope. 

European Automobile Manufacturers Association:  

Die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) ist der Verband der 

Automobilindustrie zur Vertretung ihrer Interessen auf europäischer Ebene. 1991 

ging er aus dem vorherigen Verband „Constructeurs du Marché Commun“ hervor. 

Der ACEA gehören alle großen europäischen Automobilhersteller sowie auch einige 

nichteuropäische an:206 

Mitglieder ACEA 

BMW DAF Trucks 

Daimler Fiat-Chrysler 

Ford Europe Opel Gruppe 

Hyundai Europe Iveco 

Jaguar-Land Rover PSA Peugeot Citroen 

Renault Toyota Europe 

Volkswagen Gruppe AB Volvo 

Volvo Car Corporation  

 

Zusätzlich bestehen Kooperationen zu den nationalen Automobilverbänden in den 

Mitgliedstaaten sowie der Schweiz, Norwegen und der Türkei. Der jeweils für ein 

Jahr gewählte Präsident der ACEA ist derzeit Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender 

der Daimler AG. 
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Die ACEA ist im Transparenzregister der EU registriert. Aus dem Register geht her-

vor, dass aktuell207 16 Personen für die ACEA in Brüssel tätig sind. Elf von ihnen 

besitzen eine Akkreditierung für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäi-

schen Parlaments. Die Ausgaben für Lobbyingtätigkeiten lagen im Jahr 2015 zwi-

schen 2 und 2,5 Millionen Euro. Die ACEA hat den Verhaltenskodex des Transpa-

renzregisters unterzeichnet. 

Die ACEA beschreibt sich208 als Vertreterin der gemeinsamen Interessen der euro-

päischen Automobilindustrie. Sie setzt auf den Dialog mit den europäischen Institu-

tionen, um das Verständnis für die Bedürfnisse der Automobilindustrie zu verbes-

sern. Dazu sieht sie sich als Anlaufpunkt für Daten und Expertisen im Zusammen-

hang mit Gesetzesvorhaben, die Auswirkungen auf die Automobilindustrie haben. 

Darüber hinaus beobachtet der ACEA das politische Geschehen und analysiert es 

auf Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Aufgrund des hohen Regulierungs-

grades im Automobilsektor sind mehrere politische Bereiche für die ACEA relevant. 

Dazu zählen: 

- Wettbewerb und Absatzmarkt 

- Umwelt und Nachhaltigkeit 

- Internationale Handelspolitik 

- Forschung und Entwicklung 

- Sicherheit 

- Verkehrspolitik 

In diesen Politikbereichen vertritt die ACEA die Interessen der Unternehmen und 

versucht, Gesetzesvorhaben nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Aufgrund 

der Bedeutung der Automobilindustrie für den europäischen Markt (besonders in 

den größten Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Ita-

lien) besitzt die ACEA großen Einfluss in Brüssel. Der Einfluss der ACEA wird in 

diesem Kapitel im Hinblick auf den Real-Driving-Emission-Test näher untersucht. 

BusinessEurope: 

BusinessEurope ist ein Arbeitsgeberverband auf europäischer Ebene und fungiert in 

gewisser Weise als Dachverband. Seine Gründung reicht bis in das Jahr 1958 zu-

rück. Damals schlossen sich die Spitzenverbände der Arbeitgeber in den sechs 

Gründungsstaaten209 der EGKS zur Union des Industries de la Communauté euro-
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péenne zusammen. Seit 2007 firmiert die Vereinigung unter BusinessEurope, der 

nunmehr 40 Arbeitgeberverbände aus den Mitgliedstaaten angehören. 

BusinessEurope vertritt als Dachverband der Arbeitgeber nicht exklusiv Interessen 

der Automobilhersteller. Da die Automobilindustrie jedoch zu den wichtigsten Indust-

riezweigen in Europa zählt, werden auch ihre Interessen durch BusinessEurope 

vertreten. So waren Vertreter von BusinessEurope bereits im Jahr 2012 in die TTIP 

Verhandlungen involviert. Ihre Aufgabe war die Einbindung von Unternehmen beim 

Entwurf von gesetzlichen Regulierungen.210 

Fallbeispiel: Wechsel von der Politik zur Automobillobby 

Wie bereits eingangs dargelegt, sind Kenntnisse und Erfahrungen im politischen 

Betrieb sowie die dort geknüpften Netzwerke wichtige Voraussetzungen, um eine 

erfolgreiche Interessenpolitik zu betreiben. Ehemalige Spitzenpolitiker und -beamte 

bringen diese Voraussetzungen mit und sind aus diesem Grund bei Interessengrup-

pen sehr begehrt.  

Gleichzeitig werden diese Wechsel von der Politik in die Wirtschaft in der Öffentlich-

keit oft kritisch gesehen. Zwei Aspekte stechen dabei heraus. Erstens wird den Sei-

tenwechslern häufig vorgeworfen, politische Entscheidungen bereits im Hinblick auf 

ihre künftige Tätigkeit getroffen und sich dadurch schon während der Ausübung des 

politischen Amtes in einem Interessenkonflikt befunden zu haben. Zweitens können 

sich meist nur finanzstarke Interessengruppen die Dienste von Spitzenpersonal leis-

ten. Dadurch findet eine weitere Verzerrung der Chancengleichheit zwischen den 

Interessengruppen statt, da finanzstarke Gruppen von Insiderwissen und Netzwer-

ken profitieren können.  

Bei der Automobillobby gibt es mehrere Beispiele von Wechseln ehemaliger Politi-

ker und Beamter. Der Präsident des VDA Wissmann, dessen Werdegang bereits 

kurz angeschnitten wurde, gehört als ehemaliges Kabinettsmitglied dazu. In diesem 

Abschnitt wird der Wechsel von Eckart von Klaeden aus dem Kanzleramt zur Daim-

ler AG analysiert, bei der er seit Ende 2013 als Leiter des Bereichs für Politik und 

Außenbeziehungen fungiert. Der Wechsel von Klaeden sorgte 2013 für ein großes 

mediales Echo und die Notwendigkeit von Karenzzeiten wurde in der Öffentlichkeit 

breit diskutiert.  

Von Klaeden war u.a. von 1994-2013 Mitglied des Bundestages und zwischen 2009 

und 2013 Staatsminister im Bundeskanzleramt. Daneben übte er verschiedene Po-

sition in der CDU bis zum Mitglied des Bundesvorstands aus und ist Vorstandsmit-
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glied der Atlantikbrücke e.V. sowie Mitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung.211 Im 

Bundeskanzleramt fiel die Koordinierung des Programmes zum Bürokratieabbau in 

sein Aufgabengebiet.212  

Obwohl von Klaeden 2013 nur den Kennern der politischen Szene ein Begriff war, 

zog sein Wechsel große mediale Aufmerksamkeit auf sich. Bei ihm handelte es sich 

nicht um einen Politiker, der am Ende seiner Laufbahn stand und nun auch monetär 

von seinen langjährigen Erfahrungen profitieren wollte. Auch politische Gründe für 

einen Rückzug lagen nicht vor. So konnte die CDU/CSU erwartungsgemäß die 

Bundestagswahl 2013 gewinnen, Angela Merkel blieb Kanzlerin und innerparteiliche 

Auseinandersetzungen, die der Fortsetzung der politischen Karriere hätten entge-

genstehen können, waren nicht gegeben.213 Hinzu kam der sehr kurzfristige Wech-

sel zur Daimler AG. Nicht einmal zwei Monate nach der Bundestagswahl 2013 trat 

von Klaeden seinen neuen Posten bei der Daimler AG an. Ein „Abkühlen“ seiner 

politischen Kontakte fand dadurch nicht statt. Nicht zuletzt dieser schnelle Wechsel 

in die Wirtschaft führte zu Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft wegen Vor-

teilsnahme. Die Ermittlungen wurden Anfang 2015 wegen dem unzureichenden Tat-

verdacht eingestellt.  

Eindeutige Beweise, wonach von Klaeden bereits in seiner Funktion als Staatsmi-

nister Interessen seines künftigen Arbeitgebers verfolgt habe, gibt es nicht, was 

auch die Einstellung der staatsanwaltlichen Ermittlungen zur Folge hatte. Dennoch 

gibt es Hinweise, dass von Klaeden als Staatminister mit Themen betraut war, die 

direkte Auswirkungen auf die Daimler AG hatten. So war von Klaeden an den Ver-

handlungen zum Jahressteuergesetz 2013 beteiligt.214 In diesem Gesetz wurden 

u.a. Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge festgelegt. Der konkrete Einfluss 

von Klaeden‘s in den Verhandlungen mit dem Bundesrat zur Verabschiedung dieses 

Gesetzes lässt sich nicht rekonstruieren. Es list jedoch nicht unwahrscheinlich, dass 

sich von Klaeden bereits zu diesem Zeitpunkt in einem Interessenkonflikt befunden 

haben könnte. In der Literatur wurde daher dieser Umstand bereits mit dem Hinter-

grund eines möglichen Straftatbestandes untersucht.215 

Ein weiterer Fall, in dem die Rolle von Klaedens nicht eindeutig ist, ist der Verkauf 

von Daimlers EADS-Anteilen (heute Airbus) an die KfW-Bank. Die Anteile wurden 

2012 an die staatseigene KfW für etwa 1,6 Mrd. Euro verkauft. Laut Aussage des 

Bundeskanzleramts war von Klaeden in die Verhandlungen nicht eingebunden. Re-
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cherchen des „Spiegel“ widersprechen dieser Aussage. So soll sich von Klaeden 

regelmäßig über den Stand der Verhandlungen informiert und auch einen engen 

Kontakt mit Christoph Brand gehabt haben, der für Goldmann-Sachs im Auftrag der 

Daimler AG an den Verhandlungen beteiligt war. Brand und von Klaeden kennen 

sich seit der Schulzeit und waren in der gleichen Studentenverbindung.216  

Das Beispiel zeigt, wie schnell Wechsel von der Politik in die Wirtschaft „ein Ge-

schmäckle“ bekommen können. Feststeht, dass von Klaeden in seiner Funktion als 

Staatsminister im Kanzleramt mit Themen in Kontakt gekommen ist, die die Auto-

mobilindustrie und seinen späteren Arbeitgeber Daimler betrafen. Berücksichtig man 

den Stellenwert, den die Automobilindustrie in der deutschen Wirtschaft einnimmt, 

ist das grundsätzlich auch nicht verwunderlich. Findet jedoch ein unmittelbarer 

Wechsel nach der politischen Karriere zu einem dieser Unternehmen statt, sind vor-

hergehende Handlungen in einem anderen Licht zu sehen. Zum einen besteht die 

reale Gefahr, dass Entscheidungen bereits im Hinblick auf den künftigen Arbeitge-

ber getroffen werden oder doch zumindest das Vertrauen in staatliche Institutionen 

erschüttert wird. Aus diesem Grund wird der Fall von Klaeden dazu beigetragen 

haben, dass im Juli 2015 Karenzzeiten für Minister und parlamentarische Staatssek-

retäre eingeführt wurden. Die Karenzzeit beträgt 12, in Ausnahmefällen bis zu 18 

Monaten. Die Karenzzeit greift insbesondere, wenn die neue Beschäftigung: 

„(…) 1. in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das 

ehemalige Mitglied der Bundesregierung während seiner Amtszeit tätig war oder 2. 

das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Bundesregierung beeinträchti-

gen kann.“217 

Nach dieser Regelung wäre der kurzfristige Wechsel von Klaedens zur Daimler AG 

nicht möglich gewesen. Berücksichtig man die Außenwirkung und die möglichen 

Interessenkonflikte, die mit einem Wechsel von der Politik in die Wirtschaft zusam-

menhängen, ist dieser Schritt zu begrüßen. Gänzlich ausgeschlossen werden Inte-

ressenkonflikte dadurch jedoch nicht. Auch in Zukunft werden solche Wechsel kri-

tisch wahrgenommen werden.218 

Fallbeispiel: Einflussnahme durch Parteienfinanzierung 

Das zweite Fallbeispiel setzt sich mit der finanziellen Verbindung zwischen den poli-

tischen Parteien und der Automobilindustrie auseinander. Dabei werden insbeson-

dere Parteispenden als Mittel der Einflussnahme untersucht. Unternehmen und Pri-
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vatpersonen können durch Spenden die Parteien bei ihrer politischen Arbeit, in 

Wahlkämpfen und bei der Werbung neuer Mitglieder unterstützen. Sie erhöhen da-

mit die Chancen, dass Mitglieder der badachten Partei politische Ämter erlangen. 

Das Ziel der Erlangung von Ämtern gehört zum Wesen von Parteien, wie bereits 

Max Weber festgestellt hat: 

„Parteien sollen heißen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftun-

gen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren akti-

ven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von 

sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zu-

zuwenden.“219 

Parteien sind gem. Art. 21 GG Teil des politischen Willensbildungsprozess und tra-

gen dadurch zu einem stabilen politischen System bei. Gleichzeitig sind sie dazu 

verpflichtet, über ihre Finanzierung öffentlich Rechenschaft abzulegen. Die Rechen-

schaftspflichten sind im Parteiengesetz geregelt. Die Parteienfinanzierung setzt sich 

aus mehreren Säulen zusammen. Dazu zählen die Mitgliedsbeiträge und Geldleis-

tungen von Mandatsträgern, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und Spen-

den.220 Der Gesetzgeber verfolgt mit den gesetzlichen Regelungen zu Parteispen-

den zwei Ziele. Die Bürger sollen angehalten werden, sich mit der Arbeit der Partei-

en auseinanderzusetzen und sie finanziell zu unterstützen. Aus diesem Grund sind 

Mitgliedsbeiträge und Parteispenden steuerlich absetzbar, um einen zusätzlichen 

Anreiz zu schaffen. Die Offenlegungspflichten sollen dazu dienen, die Finanzierung 

der Parteien transparent zu gestalten. Gem. § 25 Abs. 2 Nr. 7 PartG ist es Parteien 

nicht gestattet Spenden anzunehmen, wenn die Spende mit der Erwartung eines 

bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils erfolgt. 

Trotz dieser Maßgabe werden Großspenden von Unternehmen an Parteien in der 

Öffentlichkeit kritisch beäugt. Diesen Spenden haftet die Wahrnehmung an, dass 

Unternehmen sich durch Spenden in Parteien „einkaufen“, die fortan die Interessen 

der Unternehmen in der Politik umsetzen. Diese Ansicht ist nicht gänzlich von der 

Hand zu weisen, da die Unternehmen und ihre Eigentümer bei Spenden nicht nur 

auf die steuerliche Absetzbarkeit abzielen, sondern auch Parteien unterstützen wol-

len, die potenziell ihre wirtschaftlichen Interessen unterstützen. Eine Partei durch 

Spenden zu „kaufen“ ist dagegen sehr unwahrscheinlich. Die Spenden von Unter-

nehmen richten sich grundsätzlich an Parteien, die bereits eine unternehmens-

freundliche Politik machen. Das bedeutet jedoch nicht, das Unternehmensspenden 
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ausschließlich an wirtschaftsnahe Parteien wie die CDU oder FDP gehen, sondern 

es hängt von den jeweiligen Brancheninteressen ab. Unternehmen aus dem Bereich 

der erneuerbaren Energien können sich Vorteile versprechen, falls die Grünen Re-

gierungsverantwortung erlangen. Um das Beispiel aus dem 2. Kapitel noch einmal 

aufzugreifen, wird es dagegen der Atomlobby nicht möglich sein, auch durch um-

fangreiche Spenden die Haltung der Grünen zur Atomenergie zu ändern. Der Kern 

von Unternehmensspenden an Parteien ist also ein Grundkonsens über bestimmte 

politische Vorstellungen. Die Spenden sollen den Parteien helfen, Regierungsver-

antwortung zu erlangen oder zu behalten, um diese Vorstellungen umzusetzen. 

Kritisch werden Parteispenden durch Unternehmen jedoch, wenn sie zeitlich in en-

gem Zusammenhang mit politischen Handlungen stehen, die den jeweiligen Spen-

der betreffen. So geschehen im Fall der Parteispenden von BMW bzw. der Eigen-

tümerfamilien Quandt und Klatten im Jahr 2013. Frau Susanne Klatten, Frau Johan-

na Quandt und Herr Stefan Quandt spendeten jeweils 230.000€ an die CDU. 

Gleichzeitig gingen jeweils 70.000€ von den drei Personen an die FDP. Zusätzlich 

gingen weitere Großspenden aus dem Bereich der Automobilindustrie bei den Par-

teien ein. So erhielten CDU und SPD jeweils 100.000€ von der Daimler AG und 

BMW spendete an die CSU 143.817,65€, an die SPD 107.376,06€ und an die FDP 

69.081,24€.221 Es ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2013 Bundestagswahlen 

stattfanden, die traditionell mit einem höheren Spendenaufkommen einhergehen. 

Daneben traf die Bundesregierung jedoch Mitte 2013 eine Entscheidung, die erheb-

liche Auswirkungen auf die Automobilhersteller hatte. Dabei ging es um die Festle-

gung strengerer CO2-Vorschriften auf EU-Ebene. Auf Deutschlands Drängen wurde 

die Abstimmung darüber verschoben, da sich die Bundesregierung für Ausnah-

meregelungen und eine längere Übergangszeit bei der Einführung der strengeren 

CO2-Vorschriften eingesetzt hatte.222 Die Begrenzung des CO2-Ausstoßes ist be-

sonders für die deutschen Premiumhersteller relevant, da sich ihre Flotten aus be-

sonders großen und leistungsstarken Fahrzeugen zusammensetzen. Eine konkrete 

Vorteilsnahme im Zuge der Spenden kann und soll an dieser Stelle nicht unterstellt 

werden. Es entsteht jedoch schnell der Eindruck, dass die Spenden nicht allein der 

Unterstützung im Wahlkampf galten. Davon zeugt auch die öffentliche Diskussion im 

Zuge der Veröffentlichung der Großspenden. 

Unternehmen und Großspender haben erkannt, dass großzügige Spenden von der 

Öffentlichkeit kritisch beäugt werden. Aus diesem Grund setzen sie zunehmend auf 

andere Formen der finanziellen Unterstützung von Parteien. So taucht in dem Zu-

                                                
221

 Die Parteispenden werden auf der Homepage des Bundestages veröffentlicht.  
222

 Stockburger (2013). 



89 
 

sammenhang mittlerweile häufig der Begriff „Projektkooperation“ auf. Dabei handelt 

es sich um nichts anderes als das Sponsoring von Veranstaltungen oder anderer 

Aktivitäten der Parteien. Dieses Verfahren wird von den Unternehmen ganz offen 

kommuniziert.223 Für die Spender bedeutet das verstärkte Sponsoring mehrere Vor-

teile. So können Sie Parteien weiterhin indirekt finanziell unterstützen, indem die 

Kosten für Veranstaltungen wie beispielsweise Parteitage teilweise von den 

Sponsoren getragen werden. Gleichzeitig können Sie die Veranstaltungen als Wer-

beplattform für ihre Produkte nutzen. Außerdem unterliegt das Sponsoring nicht so 

strengen Offenlegungspflichten wie direkte Parteispenden. 

Auf den Webseiten der Parteien können die Sponsoren abgerufen werden, die sich 

auf Parteitagen präsentiert haben. Darunter finden sich auch Automobilhersteller. 

So waren beim CDU-Parteitag 2016 in Essen Audi, BMW und VW vertreten. Den 

SPD-Parteitag 2015 in Berlin nutzten ebenfalls Audi, BMW und VW um sich zu prä-

sentieren.  

VW und Lobbyismus 

Der VW Konzern gehört zu den weltgrößten Autobauern und den größten Arbeitge-

bern in Deutschland. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit: das Land Nieder-

sachsen ist mit 20% am VW Konzern beteiligt und der niedersächsische Minister-

präsident sowie der Wirtschaftsminister sitzen im Aussichtsrat des VW Konzerns. 

Die Beteiligung des Landes Niedersachsen ist im „Gesetz über die Überführung der 

Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in pri-

vater Hand“ kurz - VW-Gesetz - verankert. Das VW-Gesetz räumt beispielsweise 

dem Land Niedersachsen eine Sperrminorität ein, obwohl laut Aktienrecht dafür 

normalerweise 25 % der Anteile notwendig wären. In der Vergangenheit war das 

VW-Gesetz Gegenstand mehrerer Verfahren auf europäischer Ebene. Nach dem 

letzten Urteil des EuGH aus dem Jahr 2013224 ist das Gesetz in seiner heutigen 

Form mit den europäischen Regelungen zum Wettbewerb und zur Kapitalverkehrs-

freiheit vereinbar. Aufgrund dieser Tatsache besitzt VW schon sui generis eine be-

sondere Verbindung zur Politik.  

Die Geschichte von Volkswagen reicht bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 

zurück. Für die Herstellung eines Autos für die breite Bevölkerung gegründet, entwi-

ckelte sich VW zu einem Konzern, der nunmehr 12 Auto-Marken und 120 über den 

Globus verteilte Produktionsstandorte umfasst. Nach dem 2. Weltkrieg stand das zu 

diesem Zeitpunkt noch unter Volkswagenwerk firmierende Unternehmen zunächst 
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unter britischer Verwaltung, bis es 1949 in die Treuhandschaft des Landes Nieder-

sachsen und des Bundes übergeben wurde. Mit dem erwähnten VW-Gesetz wurde 

das Unternehmen in den 60er Jahren zu weiten Teilen privatisiert und in eine Akti-

engesellschaft umgewandelt. Das VW-Gesetz garantiert jedoch bis heute die Betei-

ligung des Landes Niedersachsen an 20% der VW-Anteile und räumt dem Land die 

besagte Sperrminorität ein. 

Gerhard Schröder, später auch gerne als Autokanzler bezeichnet, nahm zu Beginn 

seiner Amtszeit als niedersächsischer Ministerpräsident eine Veränderung vor, die 

eine noch engere Verbindung zwischen der niedersächsischen Landesregierung 

und dem VW-Konzern herstellte. Er setzte sich selbst in den Aufsichtsrat von VW.225 

Diese Praxis wurde auch von den nachfolgenden Ministerpräsidenten in Nieder-

sachsen übernommen. Während sich andere Unternehmen um Kontakte mit Regie-

rungsvertretern bemühen müssen, hat VW einen Ministerpräsidenten als Präsidi-

umsmitglied des Aufsichtsrats in seinen Reihen. Daneben setzt VW auf ehemalige 

Politiker, Spitzenbeamte und Abgeordnete, die den politischen Betrieb ausgezeich-

net kennen. Außerdem verfügt VW auch unter den aktuellen Amtsträgern Fürspre-

cher, die die Interessen von VW in der Vergangenheit mehrfach unterstützt haben.  

Politische Beziehungen des VW-Konzerns - Lobbyisten und Fürsprecher 

In der medialen Auseinandersetzung um den Abgasskandal bei VW waren mehr-

mals auch die Beziehungen des VW-Konzerns zur Politik bzw. zu Ministerien und 

nachgeordneten Behörden Thema. Dazu zählen besonders die engen Verbindun-

gen zur niedersächsischen Landespolitik, zum Bundesverkehrsministerium und di-

rekt ins Kanzleramt. Diese Kanäle nutzte VW in der Vergangenheit, um seine Inte-

ressen bei den obersten Exekutivorganen zu platzieren. Im Zuge von diversen 

Rücktritte mehrerer Abgeordneter in den 2000er Jahren hat VW interne Richtlinien 

geändert, die die Weiterbezahlung von ehemaligen Angestellten im Land- und Bun-

destag betrafen.  

Stattdessen konzentriert sich VW auf ehemalige Amts- und Mandatsträger sowie 

den Kontakt zu den aktuellen Entscheidungsträgern. VW setzt demnach auf eine 

Doppelstrategie, um seine Interessen prominent zu platzieren. Zum einen werden 

ehemalige Spitzenbeamte und Politiker mit ihren Netzwerken eingekauft. Diese 

bringen große Erfahrung im politischen Einmaleins mit und wissen, wie sie Themen 

platzieren müssen, welche Gruppen überzeugt werden müssen, sie kennen die in-

nerparlamentarischen Abläufe und haben einen (persönlichen) Draht zu den Ent-

scheidungsträgern. Auf der anderen Seite nutzt VW seinen engen Kontakt zu den 
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Regierungskreisen, der sich aus seiner besonderen Konzernstruktur (Land Nieder-

sachsen), seiner Bedeutung als Arbeitgeber und für den Wirtschaftsstandort 

Deutschland sowie aus den eigekauften Netzwerken ergibt.226  

Im Folgenden werden die Personen vorgestellt, die die Lobbyarbeit von VW maß-

geblich prägten und prägen.  

I. Thomas Steg, Generalbevollmächtigter für Außen- und Regierungsbezie-

hungen 

Thomas Steg ist ehemaliger Journalist und war danach Pressesprecher des 

DGB Niedersachsen/Bremen. Ab 1991 bekleidete er für die SPD zunächst 

den Posten des Pressesprechers des niedersächsischen Sozialministeriums 

und ab 1995 der SPD-Landtagsfraktion Niederachsen. Nach dem Wahlsieg 

Gerhard Schröders 1998 wurde er zunächst stellvertretender Leiter des 

Kanzlerbüros und ab 2002 stellvertretender Regierungssprecher. Ab 2009 

war er als selbständiger Kommunikationsexperte tätig bis er 2012 die Stelle 

als Generalbevollmächtigter für Außen- und Regierungsbeziehungen auf-

nahm. Bei dieser Stelle handelt es sich um einen eigenständigen Bereich, 

der direkt dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet ist. VW beschreibt diese 

Position besonders mit der Bündelung der Zuständigkeiten im Bereich Nach-

haltigkeit.227 Der Schluss liegt jedoch nahe, dass sich der Generalbevoll-

mächtigte in erster Linie mit der Vertretung der Interessen des VW-Konzerns 

auseinandersetzt. Ähnlich beschreibt Herr Steg seinen Aufgabenbereich 

auch selbst. Für Herrn Steg besteht nach eigener Aussage seine Aufgabe 

darin, VW „für politische und mediale Veränderungen überall auf der Welt (zu 

sensibilisieren) und seine Reaktionsfähigkeit auf politische Entwicklungen 

und Entscheidungen zu steigern.“228  

An der Laufbahn von Herrn Steg lässt sich sehr gut der Werdegang eines 

Lobbyisten exemplarisch darstellen. Als Journalist bringt Herr Steg eine aus-

geprägte Affinität für Medien und die Kommunikation von Themen mit. In 

seinen Funktionen als Pressesprecher in Niedersachsen konnte er erste Er-

fahrungen in der politischen Kommunikation und den entsprechenden Ent-

scheidungsprozessen sammeln. Mit seinem Wechsel ins Bundeskanzleramt 

und später zum Bundespresseamt erhielt er dann Einblicke in die höchsten 

Regierungskreise. Aufgrund der wechselnden Koalition konnte er neben der 
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SPD auch Kontakte zu Vertretern der Grünen und der CDU/CSU entwickeln. 

Als stellvertretender Regierungssprecher war er zudem sehr „nah dran“ an 

Bundeskanzler Schröder und später Bundeskanzlerin Merkel und erhielt 

dadurch tiefe Einblicke in das Regierungshandeln. Nach dem Ausscheiden 

aus dem BPA nutzte Steg die aufgebauten Netzwerke, um als selbstständi-

ger Kommunikationsberater tätig zu werden.229 Diese Bezeichnung verklau-

suliert, dass er seine Netzwerke und Kontakte als freier Lobbyist in dieser 

Zeit angeboten hat.  

Mit dem Blick auf die Vita von Herrn Steg war es naheliegend und im Grunde 

eine logische Konsequenz, dass ihn sein beruflicher Werdegang anschlie-

ßend zum VW-Konzern führte. So brachte er neben den entsprechenden 

Netzwerken, die die Voraussetzung für eine Stelle als Lobbyist bei einem 

Konzern wie VW sind, zusätzlich den entsprechenden „Stallgeruch“ mit, der 

bei einem Konzern, an dem das Land Niedersachsen maßgeblich beteiligt 

ist, nicht unterschätzt werden darf. Er hatte bereits Erfahrungen in der be-

sonderen Beziehung zwischen Niedersachsen und VW während seiner Ar-

beit für das niedersächsische Sozialministerium und den Landtag sammeln 

können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich in dieser Zeit Kontakte zu VW 

herausgebildet haben, die sicherlich auch während seiner Zeit im Kanzleramt 

und BPA fortbestanden bzw. sich sogar noch intensivierten. Herr Steg gibt 

auch selbst an, dass er bereits frühzeitig über familiäre Beziehungen eine 

starke Bindung zu VW besaß.230 Er konnte sich zudem als stellvertretender 

Regierungssprecher von Seiten der SPD auch in der Zusammenarbeit mit 

den Grünen und der CDU/CSU bewähren. Zu guter Letzt weist sein Werde-

gang auch eine Nähe zu den Gewerkschaften auf (Pressesprecher DGB), 

die in einem Unternehmen mit einer starken Arbeitnehmervertretung nicht 

unerwähnt bleiben sollen.  

Im Hinblick auf den Drehtüreffekt ist im Fall von Herrn Steg auch beachtens-

wert, dass zwischen dem Ende seiner Tätigkeit für das BPA und dem Wech-

sel zu VW über zwei Jahre vergangen sind. Er hat zwar in der Zwischenzeit 

sein Know-how als freier Berater angeboten, befand sich jedoch in keiner 

Festanstellung. Von lobbykritischen Organisationen wird zwar mindestens 

eine dreijährige Karenzzeit gefordert, zum damaligen Zeitpunkt war jedoch 

noch überhaupt keine Karenzzeit gesetzlich vorgesehen. Obwohl nicht ab-

schließend geklärt werden kann, aus welchem Grund Herr Steg genau zu 
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diesem Zeitpunkt seine Tätigkeit bei VW aufgenommen hat, kann man ihm 

zu Gute halten, dass er sich der Zeitspanne zwischen dem Regierungsamt 

und einer Anstellung in der Wirtschaft bewusst ist, auch wenn er ihr keine 

große Bedeutung einräumt.231    

II. Michael Jansen, Leiter VW-Hauptstadtrepräsentanz 

Mit Thomas Steg hat VW einen Lobbyisten, der exzellente Verbindungen be-

sonders in SPD Kreise besitzt. Einer von Herrn Stegs direkt unterstellten 

Mitarbeitern ist Michael Jansen. Herr Jansen leitet seit April 2015 die Haupt-

stadtrepräsentanz des VW-Konzerns und verfügt wiederum über sehr gute 

Kontakte zur CDU. 

In der CDU arbeitete sich Herr Jansen bis zum Büroleiter der CDU-

Vorsitzenden Angela Merkel hoch. Davor erhielt er bereits als Mitarbeiter der 

Bundestagsabgeordneten Hornhues und später von Hermann Gröhe - des 

späteren Generalsekretärs der CDU und Bundesgesundheitsministers - Ein-

blicke in parlamentarische Abläufe und hatte engen Kontakt zu wichtigen po-

litischen Entscheidungsträgern. Im Jahr 2010 stellte sich Herr Jansen neuen 

beruflichen Herausforderungen, indem er mit seinen politischen Erfahrungen 

zur Deutschen Post DHL Group wechselte und ab 2011 die Leitung der 

Hauptstadtrepräsentanz übernahm. 2015 folgte dann der Wechsel zu VW, 

wo er die Leitung der neueröffneten Hauptstadtrepräsentanz übernahm.232 

Herr Jansen wählte den direkten Weg aus dem politischen Umfeld zu einem 

Unternehmen, ohne eine Karenzzeit in Anspruch zu nehmen. 

Wie bereits dargestellt, kann eine Repräsentanz von einem einfachen Büro 

bis hin zu einem öffentlichen Showroom in prominenter Lage reichen. Bei 

VW ist letzteres der Fall. Die Hauptstadtrepräsentanz befindet sich im Her-

zen von Berlin an der Friedrichstraße Ecke der Straße Unter den Linden. Sie 

ist damit nur unweit vom Bundestag und Bundeskanzleramt entfernt und 

dient nach außen hin der Präsentation der Fahrzeuge aus dem VW-Konzern 

sowie als Eventlocation. Der Werdegang des Leiters der Repräsentanz 

Herrn Jansen macht jedoch deutlich, dass das vorrangige Ziel nicht die Wer-

bung für Fahrzeuge des Konzerns ist, sondern aus nächster Nähe die aktuel-

le politische Entwicklung beobachtet wird. Auch kann VW von hier kurzfristig 

Treffen mit Abgeordneten, Vertretern von Verbänden und anderer gesell-

schaftlicher Gruppen organisieren. Zudem bietet die Repräsentanz aufgrund 

                                                
231

 Interview mit Thomas Steg, a.a.O. 
232

 Vgl. Business & Diplomacy Ausgabe Sommer 2015, Greenpeace - Schwarzbuch Autolobby S. 15. 



94 
 

der großzügigen Räumlichkeiten die Möglichkeit, eigene Events zu organi-

sieren. Bei diesen Events kann man zwanglos und öffentlich mit wichtigen 

Entscheidungsträgern in Kontakt treten, ohne den Anschein von intranspa-

renten Gesprächen im Hinterzimmer zu erwecken. So war z.B. bei der Eröff-

nungsfeier der Repräsentanz Bundeswirtschaftsminister Gabriel anwe-

send.233  

Aus diesem Grund hat der VW-Konzern an für ihn besonders neuralgischen 

Orten solche Repräsentanzen eingerichtet. Neben Berlin werden Repräsen-

tanzen in Hannover und Brüssel unterhalten. Diese Repräsentanzen erfüllen 

den gleichen Zweck wie die Repräsentanz in Berlin. Aufgrund der engen 

Verbindung von VW mit dem Land Niedersachsen ist es erforderlich, beson-

ders die politische Entwicklung in Niedersachsen zu beobachten und in der 

Landeshauptstadt präsent zu sein.  

III. Christof-Sebastian Klitz, VW-Lobbyist in Brüssel 

Was Michael Jansen für Berlin ist, ist Christof-Sebastian Klitz in Brüssel: er 

leitet die dortige Konzernrepräsentanz von VW. Durch die Bedeutung der eu-

ropäischen Ebene im Hinblick auf die Festlegung von Umweltstandards und 

Emissionsgrenzwerten kommt Herrn Klitz dadurch eine wichtige Rolle beim 

Monitoring aktueller politischer Entwicklungen in der EU zu. Herr Klitz hat 

zwar - bevor er in Brüssel für VW tätig wurde - nur parteiinterne Ämter be-

kleidet, ist aber seit Jahren im Bereich der Interessenvertretung aktiv. So war 

er zuvor beim BDI beschäftigt und leitete zeitweise die BDI Niederlassung in 

Washington D.C. Bei VW war er der Vorgänger von Herrn Jansen als Leiter 

der Berliner Repräsentanz, bevor er 2007 nach Brüssel wechselte. 

Die Repräsentanz in Brüssel bildet die Basis für die Lobbyingaktivitäten von 

VW auf EU-Ebene. Die lobbykritische NGO LobbyFacts hatte 2015 ein Ran-

king der Lobbyisten aufgestellt, die für einzelne Unternehmen in Brüssel ar-

beiten. Der VW-Konzern beschäftigte demnach 43 Lobbyisten in Brüssel, 

womit er den ersten Platz des Ranking belegte.234 Aktuell beschäftigt VW 33 

Mitarbeiter in Brüssel. Als „Head of Office Group EU Representation“ fungiert 

Christof-Sebastian Klitz.235  

                                                
233

 Events von Unternehmen werden gerne durch Auftritte von internationalen Stars aufgewertet. 
Dadurch wird das Event deutlich attraktiver und die Wahrscheinlichkeit, dass sich wichtige Persönlich-
keiten des gesellschaftlichen und politischen Lebens einfinden steigt. In diesem Fall war z.B. Robbie 
Williams geladen, siehe Aulich (2015). 
234

 Aufstellung von Lobbyfacts aus dem Jahr 2015. 
235

 Laut EU-Transparenzregister Stand 29.03.2017. 



95 
 

Daneben verfügt er über ausgezeichnete Kontakte zur CDU. Er gehört als 

Vorsitzender des Landesverbandes Brüssel dem Wirtschaftsrat der CDU an. 

Dabei handelt es sich um einen CDU-nahen Verband, der nach eigener 

Aussage die Interessen der unternehmerischen Wirtschaft gegenüber Politik, 

Verwaltung und Öffentlichkeit vertritt. Die Schwerpunkte des Landesverban-

des Brüssel liegen u.a. in der Verbesserung der Wachstumschancen in Eu-

ropa, der Einsatz für einen zukunfts- und wettbewerbsfähigen Industrie-

standort und eine bessere Verzahnung der Energie- und Klimapolitik. Zur 

Umsetzung dieser Ziele werden regelmäßige Treffen mit EU-Abgeordneten 

und anderen Entscheidungsträgern veranstaltet. Solche Veranstaltungen 

sind für Interessenvertreter interessant, insbesondere wenn sie zusätzlich 

neben ihrer Funktion in einem Verband auch einzelne Unternehmen vertre-

ten. Es gibt ihnen die Möglichkeit mit Abgeordneten oder Funktionsträgern in 

Kontakt zu kommen, ohne dass der Name des Arbeitgebers – in diesem Fall 

VW – direkt mit solchen Veranstaltungen verknüpft wird.  

 

Im Fall des Abgasskandals bei VW war auch Herr Klitz gefordert. Kurze Zeit 

nach den Enthüllungen rund um die Manipulation wandten sich Herr Klitz zu-

sammen mit dem Cheflobbyisten von VW Herrn Steg an die Mitglieder des 

EU-Parlaments, um sich für das Fehlverhalten einiger weniger Mitarbeiter zu 

entschuldigen und für Vertrauen bei der Aufklärung des Skandals zu wer-

ben.236 In diesem Schreiben wird zudem herausgestellt, dass die aktuellen 

Fahrzeuge sämtliche Umweltstandards der EU erfüllen und bei den manipu-

lierten Fahrzeugen in keiner Weise die Sicherheit der Insassen gefährdet 

sei. Zuletzt wird in dem Schreiben auf die wirtschaftliche Bedeutung von VW 

in vielen Ländern hingewiesen, wonach VW 465.000 Mitarbeiter in den Mit-

gliedstaaten beschäftige. Es liegt nahe, dass den Abgeordneten die Konse-

quenzen vor Augen geführt werden sollen, falls dem Konzern harte, vielleicht 

sogar existenzbedrohende Strafen auferlegt werden sollten. Auch wenn zu 

diesem Zeitpunkt noch kein Untersuchungsausschuss auf europäischer 

Ebene angedacht war, ist dies ein Beispiel für die Arbeit von Lobbyisten, 

Mandatsträger frühzeitig für mögliche Konsequenzen zu sensibilisieren. Der 

drohende Verlust von Arbeitsplätzen ist dabei ein traditionelles und wir-

kungsvolles Argument in dieser Strategie 

. 
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IV. Reinhold Kopp, ehemaliger Beauftragter für Regierungsbeziehungen für VW 

Bereits in der Vergangenheit setzte VW bei der Besetzung der höchsten 

Lobbyistenposten im Konzern auf Mitarbeiter mit entsprechender politischen 

und parlamentarischen Erfahrung. Dazu gehört auch Reinhold Kopp, der 

1998 zunächst als Leiter für Regierungsbeziehungen zum VW-Konzern kam 

und von 2000-2007 als Generalbevollmächtigter der VW AG sowie als Leiter 

für Außenbeziehungen fungierte. Her Kopp saß davor zwischen 1979 und 

1985 für die SPD im Saarländischen Landtag und war von 1980-1982 Par-

lamentarischer Geschäftsführer. 1985 übernahm er die Leitung der saarlän-

dischen Staatskanzlei bis 1991 und war danach bis 1994 Verkehrsminister 

des Saarlands.  

In die Zeit seiner Tätigkeit bei VW fällt die Debatte um die Einführung von 

Rußpartikelfiltern bei Dieselfahrzeugen Mitte der 00er Jahre. Kopp gelang 

es, die verpflichtende Einführung des Partikelfilters um Jahre zu verzögern 

und steuerliche Vorteile zu erreichen, von denen besonders VW profitierte. 

VW hatte in der technischen Entwicklung auf rußpartikelärmere Motoren ge-

setzt, während viele andere Hersteller bereits serienmäßig Partikelfilter in ih-

ren Fahrzeugen verbauten. VW hätte demnach ein deutlicher Nachteil ge-

genüber seinen Wettbewerben gedroht. Kopp konnte erreichen, dass von 

der Bundesregierung zunächst die Umrüstung von Altfahrzeugen mit einem 

Partikelfilter steuerlich gefördert wurde, bevor Neufahrzeuge mit Partikelfilter 

in den Genuss einer steuerlichen Subvention kamen.237 Mit welchen konkre-

ten Argumenten er die Bundesregierung und die Abgeordneten zum Umden-

ken bewegen konnte, kann nur spekuliert werden. Fakt ist aber, dass zwi-

schen Kanzler Schröder aus seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsi-

dent und dem VW-Konzern enge Beziehungen bestanden. Ebenfalls konnte 

Klopp auf die tausenden Arbeitsplätze von VW in Deutschland verweisen 

und zusätzlich anführen, dass besonders ausländische Automobilhersteller 

auf den Partikelfilter gesetzt hätten, wie z.B. Peugeot, Citroen oder Opel 

(General Motors). Aufgrund der großen Bedeutung von Dieselfahrzeugen für 

den deutschen Markt238 hätte VW von einer steuerlichen Förderung von Neu-

fahrzeugen mit Partikelfilter - die VW zu dem Zeitpunkt noch nicht im Ange-

bot hatte - im Gegensatz zu den ausländischen Wettbewerbern nicht profitie-

ren können. Die Gefahr, den größten deutschen Automobilhersteller hier 
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deutlich zu benachteiligen und gleichzeitig ausländische Hersteller zu bevor-

teilen, dürfte den Ausschlag gegeben haben, die Argumente von VW zu be-

rücksichtigen. Herrn Kopp gelang es, dass VW über die Subvention der 

Nachrüstung von Partikelfiltern sogar noch davon profitieren konnte, obwohl 

der Konzern zuvor der Entwicklung von Partikelfiltern zu wenig Aufmerksam-

keit geschenkt hatte. 

Nach seinem Ausscheiden bei VW arbeitet Herr Kopp wieder als Anwalt. 

Auch heute noch bietet er seine Erfahrungen aus der Politik und als Lobbyist 

als Dienstleistung an. So gehört zu seinen Themengebieten laut der Website 

seiner Sozietät der Bereich Public Affairs.239 

Diese vier Personen stehen exemplarisch für die Methode von VW, ehemalige Poli-

tiker bzw. Personen mit guten politischen Kontakten mit der Vertretung ihrer Interes-

sen zu betrauen. Durch ihre Netzwerke können sie jedoch nur Türöffner sein zu den 

Regierungsmitgliedern und Abgeordneten, bei denen die Entscheidungsgewalt liegt.  

VW setzt bei seiner Lobbyingstrategie daher nicht nur auf Kenner des politischen 

Geschäfts. Unter den aktuellen Amtsträgern verfügt VW über Fürsprecher, die in der 

Vergangenheit Entscheidungen im Sinne von VW getroffen haben. Diese Fürspre-

cher sind unabhängig, verschließen sich jedoch nicht den Bedürfnissen und Interes-

sen von VW. Dazu zählt die Bundesregierung, die oft im Interesse von VW gehan-

delt hat. Exemplarisch stehen dafür Bundeskanzler/in und die Bundesverkehrsminis-

ter:  

I. Bundeskanzler/in 

Die guten Beziehungen von VW reichen bis an die Spitze der Bundesregie-

rung. Bundeskanzlerin Merkel und ihrem Amtsvorgänger Schröder ist die 

Bedeutung von VW für die deutsche Wirtschaft bewusst. Gerhard Schröder 

hatte schon als Aufsichtsratsmitglied während seiner Zeit als niedersächsi-

scher Ministerpräsident engen Kontakt zu VW. Als wichtigster und größter 

Arbeitgeber in Niedersachsen vertrat Schröder schon damals offensiv die In-

teressen von VW.240 Das setzte sich nach seiner Wahl zum Kanzler fort. 

Gleiches gilt für den Umgang von Angela Merkel mit VW. Bis 2015 hatte der 

damalige Vorstandsvorsitzeden Martin Winterkorn vier Mal exklusiven Zu-

gang zu Kanzlerin Merkel. Sie hat auch mehrfach betont, dass ihr die Bedeu-

tung der Automobilhersteller bewusst sei und das ein Land wie Deutschland 
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mit seinen Premiumherstellern sich bei Verhandlungen über Klimaschutzzie-

le anders positionieren müsse, als Länder, die über eine Kleinwagenindustrie 

bzw. gar keine Automobilindustrie verfügen. So trat sie auch - nach Unterla-

gen des Untersuchungsausschusses zum VW-Abgasskandal - 2014 in den 

USA für die Interessen der Automobilhersteller bezüglich der Anforderungen 

an Diesel-Fahrzeuge ein.241 Da Diesel-Fahrzeuge eine entscheidende Rolle 

bei der Senkung des Flottenverbrauchs in der Strategie von VW zur Errei-

chung der Klimavorgaben zählen, vertrat sie in dem Moment direkt VW-

Interessen. Strengere Auflagen für Stickoxide, die Diesel-Fahrzeuge ver-

mehrt ausstoßen, stellten ein deutliches Hindernis für VW beim Vertrieb sei-

ner Diesel-Fahrzeuge in den USA dar. Das war nicht zuletzt der Grund, wa-

rum auf eine Manipulationssoftware zurückgegriffen wurde. Ihr Engagement 

für die deutschen Hersteller zeigte sich auch im Jahr 2013, als Deutschland 

unter Führung von Kanzlerin Merkel eine weitere Reduzierung des erlaubten 

CO2-Ausstoßes für Pkw verhindern bzw. aufschieben konnte.242  

II. Bundesverkehrsminister 

Zu den wichtigsten Kontakten für die Automobilhersteller gehört das Bun-

desverkehrsministerium. Das Ministerium bringt Gesetzesvorlagen auf den 

Weg, die die Automobilhersteller direkt betreffen. Außerdem steht es dem 

Kraftfahrtbundesamt vor, das für die Zulassung von Fahrzeugen zuständig 

ist. Alexander Dobrindt hat sich als aktueller Verkehrsminister den Bedürf-

nissen von VW in der Vergangenheit nicht verschlossen. Im Gegenteil, er ist 

ihnen sogar entgegen gekommen. 

Ein Beispiel für das Entgegenkommen ist der Umgang mit dem Vorschlag, 

eine Blaue-Plakette für Dieselfahrzeuge einzuführen. Nur noch Dieselfahr-

zeuge mit einem äußerst geringen Stickoxid-Ausstoß sollten eine solche 

Plakette erhalten. Nach den Planungen des Umweltministeriums wäre nur 

noch Fahrzeugen mit der blauen Plakette die Fahrt in die entsprechenden 

Umweltzonen (meist Innenstädte) erlaubt worden. Je nach Ausgestaltung 

der Regelung hätten solche Restriktionen deutliche Auswirkungen auf den 

Absatz von Dieselfahrzeugen gehabt, der im Fall von VW durch den Ab-

gasskandal sowieso schon beeinträchtigt war. So machten trotz des Skan-

dals Dieselfahrzeuge ca. 52% der Neuzulassungen bei VW aus. Bei der 

Konzerntochter Audi waren es sogar über 66%.243 VW, das auch seine Kli-
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mastrategie auf Dieselfahrzeuge ausgerichtet hat, wäre dadurch besonders 

betroffen gewesen. Unterstützung erhielt VW durch Verkehrsminister 

Dobrindt, der sich deutlich gegen die Einführung der Blauen-Plakette positi-

onierte. 

Ähnlich entgegenkommend verhielt sich Dobrindt auch bei der Aufarbeitung 

des Abgasskandals. Obwohl VW mit dem Einsatz der Manipulationssoftware 

bewusst die Emissionsmessung bei der Zulassung durch das KBA verfälscht 

hatte, ging Dobrindt nicht auf Konfrontationskurs mit VW. Im Gegenteil: Er 

unterstützte die Position von VW, die betroffenen Fahrzeuge lediglich umzu-

rüsten, jedoch auf hohe Entschädigungszahlungen zu verzichten. Ebenfalls 

verhielt er sich ggü. Sanktionsforderungen aus der EU ablehnend und nahm 

auch die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland 

in Kauf.  

Wie man sieht sind gute Verbindungen in Regierungskreise zwar hilfreich bei der 

Vertretung seiner Interessen, sie schützen jedoch nicht per se vor Ermittlungen und 

Strafen, wenn gesetzliche Vorgaben bewusst umgangen werden. Das musste VW 

im Rahmen des Abgasskandals erfahren. 

Der VW-Abgasskandal 

Im September 2015 lösten Meldungen der amerikanischen Umweltschutzbehörde 

EPA über manipulierte Dieselmotoren bei VW einen der größten Skandale in der 

Firmengeschichte aus. Testmessungen in den USA zeigten, dass VW eine Software 

einsetzte, die den Ausstoß von Stickoxiden auf dem Prüfstand drosselte, im Nor-

malbetrieb aber eine deutlich höhere Emission von Schadstoffen zuließ. VW räumte 

diese Manipulationen ein. Im Zuge der Enthüllungen begannen weitere Länder da-

mit, die Schadstoffemissionen der zugelassenen Fahrzeuge zu untersuchen. Die 

Manipulation von Dieselmotoren in den USA stellte sich dabei nicht als Einzelfall 

heraus. Weltweit wurden Dieselmotoren des VW Konzerns mit der manipulativen 

Software nachgewiesen.  

Der Skandal erreichte eine Größenordnung, dass er in den Medien (und wohl auch 

intern) bereits als existenzbedrohend für VW eingestuft wurde.244 Nach aktuellem 

Stand wird dieser Fall nicht eintreten, dennoch befindet sich VW in einer ernsten 

Krise. Der Abgasskandal erschüttert den größten deutschen Automobilhersteller und 

erreicht damit auch politische Bedeutung. VW gehört zu den Aushängeschildern der 

deutschen Automobilindustrie, die gleichzeitig eines der Aushängeschilder der deut-
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schen Wirtschaft insgesamt darstellt. Vielfach werden durch den Abgasskandal ne-

gative Auswirkungen in der Wahrnehmung anderer Wirtschafts- und Industriezweige 

befürchtet, die Marke „Made in Germany“ als beschädigt angesehen.245 Für 

Deutschland als eine der größten Exportnationen ist dieser Umstand nicht zu ver-

achten. Hohe Qualitätsstandards und Vertrauen in die Zuverlässigkeit deutscher 

Produkte sind ein Erfolgsgarant, der es ermöglicht, trotz höherer Produktpreise 

weltweit nachgefragt und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ereignisse wie der Ab-

gasskandal können daher auf die Wahrnehmung einer Vielzahl von deutschen Pro-

dukten im Ausland zurückschlagen. Hinzu kommt das VW traditionell gute Verbin-

dungen in die höchsten Regierungskreise besitzt. Aus diesem Grund ist der Ab-

gasskandal bei VW auch von hoher politischer Brisanz.  

Der großflächige Einsatz einer Software zur Manipulation von Abgaswerten löste 

den größten Skandal in der Geschichte von VW aus. Die Folge waren der Rücktritt 

des Vorstandsvorsitzenden Winterkorn, milliardenschwere Straf- und Entschädi-

gungszahlungen sowie nicht zuletzt ein erheblicher Imageverlust für VW. Die Ur-

sprünge des Skandals reichen bis in die Mitte der 00er Jahre zurück. In dieser Zeit 

führte VW neue Dieselmotoren ein. Gleichzeitig stellte Bosch VW eine Software zur 

Verfügung, mit deren Hilfe sich der Emissionsausstoß auf dem Teststand deutlich 

reduzieren ließ. Bereits damals wurde davor gewarnt diese Software nur für Test-

zwecke und nicht im Rahmen der Fahrzeugzulassung zu verwenden.246 Da sich 

jedoch besonders in den USA die noch strengeren Stickoxid-Grenzwerte mit den 

vorhandenen Dieselmotoren nicht erreichen ließen, begann VW Serienfahrzeuge 

mit dieser Software auszurüsten. Ab welchem Zeitpunkt und von wem der Einsatz 

dieser Software beschlossen wurde, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. 

Manche Quellen sprechen von 2011, es gibt aber auch Berichte wonach schon 

2005 der Einsatz von Manipulationssoftware diskutiert worden sein soll.247 2014 

fallen die erhöhten Emissionswerte bei VW-Modellen zum ersten Mal bei einer Un-

tersuchung des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation 

auf. VW verweist auf allgemeine Softwareprobleme und ruft betroffene Fahrzeuge 

zurück. Jedoch wird im Zuge dieser Untersuchung auch die kalifornische Luftrein-

heitsbehörde CARB informiert. CARB führt im Jahr 2015 erneute Tests durch, bei 

denen wieder die Grenzwerte um ein vielfaches überschritten werden. Danach gibt 

VW zunächst nur gegenüber CARB und der amerikanischen Umweltschutzbehörde 
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EPA zu, eine Manipulationssoftware zur Reduzierung der Emissionswerte einge-

setzt zu haben.  

Am 18. September 2015 kommt der Skandal an die Öffentlichkeit. Die EPA klagt 

öffentlich den Einsatz der Manipulationssoftware an und ordnet den Rückruf von 

rund 482.000 Fahrzeugen an. Kurze Zeit später gibt auch VW offiziell den Einsatz 

der Software zu. Vorstandsvorsitzender Winterkorn kündigt gleichzeitig eine um-

fangreiche Aufklärung der Vorkommnisse an. Zwei Tage später muss er zurücktre-

ten. In den folgenden Wochen wird das ganze Ausmaß der Manipulation erkennbar: 

Weltweit sind etwa 11 Millionen Fahrzeuge betroffen, davon allein etwa 2,4 Millionen 

in Deutschland. Damit waren auch bei weiteren Marken des VW-Konzerns wie Audi, 

Seat oder Skoda die Abgaswerte manipuliert worden. Das vollständige Ausmaß des 

Abgasskandals ist heute noch nicht vollständig absehbar. Die Ermittlungen der EPA 

und anderer Umweltbehörden sind noch nicht abgeschlossen. In Deutschland wurde 

zudem beim Bundestag ein Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal eingerich-

tet. Auch die Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge sowie wahrscheinliche Straf-

zahlungen und zivilrechtliche Klagen könnten neben dem Imageschaden eine er-

hebliche Belastung für den VW Konzern darstellen und lassen sich heute noch nicht 

abschließend beziffern.  

Der Abgasskandal hat VW nicht in die Knie gezwungen, dem Konzern jedoch einen 

schweren Schlag versetzt. Die Konsequenzen reichen vom Rücktritt des Vorstands-

vorsitzenden Winterkorn sowie weiterer Top-Manager über den Abbau von Personal 

bis hin zu massiven Einsparungen beim unternehmenseigenen Fußballverein VFL 

Wolfsburg.  

Auf politischer Ebene hatte der Abgasskandal einen parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss zur Folge. Erwartungsgemäß konnte dieser Ausschuss keine 

direkte Verbindung des Skandals mit Regierungskreisen feststellen. Der Zeuge Fer-

dinand Piëch, der als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender vielleicht weitere Hinter-

gründe des Skandals hätte aufdecken können, verzichtete auf eine Aussage. Die 

Tatsache, dass der Skandal in den USA und nicht in Deutschland aufgedeckt wur-

de, obwohl in Deutschland fast 2,5 Millionen Fahrzeuge von den Manipulationen 

betroffen waren, lassen es möglich erscheinen, dass bei den zuständigen Behörden 

aufgrund der großen Bedeutung von VW der Wille fehlte, noch genauer den realen 

Schadstoffausstoß zu untersuchen. Diese Möglichkeit lässt sich jedoch bis dato auf 

empirischer Ebene nicht belegen. Belegen lässt sich aber, dass VW in Bezug auf 

die Entschädigung der Kunden von manipulierten Fahrzeugen auf die Unterstützung 

der Bundesregierung zählen konnte. Während sich VW zu einem Vergleich von 13,7 
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Milliarden Euro in den USA zur Entschädigung von Autokäufern und Behörden ver-

pflichtete, sind in Deutschland lediglich die Umrüstung der Fahrzeuge vorgesehen. 

Bundesverkehrsminister Dobrindt erklärte dazu, dass diese Maßnahmen ausrei-

chend seien, um den Schaden zu beheben. Eine ähnliche Zurückhaltung legte er in 

Bezug auf Forderungen der EU-Kommission nach Sanktionen für VW an den Tag. 

Das hatte zur Folge, dass die Kommission im Dezember 2016 ein Vertragsverlet-

zungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hat.248  

Die Manipulation von Abgaswerten macht deutlich, welche Risiken Unternehmen 

auf sich nehmen, um die vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten. Steigende 

Umweltschutzstandards stellen die Unternehmen vor immer größere Herausforde-

rungen. Gleichzeitig müssen sie die Erwartungen der Kunden berücksichtigen, die 

zwar an einem verringerten Treibstoffverbrauch interessiert sind, dafür aber meist 

nicht auf Leistung verzichten oder deutlich höhere Preise zahlen wollen. Die Auto-

mobilhersteller sind daher daran interessiert, dass Abgasgrenzwerte moderat ge-

senkt bzw. ihnen lange Übergangsfristen eingeräumt werden. Das bietet ihnen die 

Möglichkeit, bestehende Technologien länger zu nutzen und lässt mehr Zeit für die 

Entwicklung schadstoffärmerer Konzepte.  

Die Auswirkungen des Skandals auf die Interessenpolitik des VW-Konzerns bleiben 

abzuwarten. Von einer nachhaltigen Beeinträchtigung oder Verschlechterung der 

Beziehungen zu Regierungsvertretern sowie den politischen Kreisen ist jedoch nicht 

auszugehen. Im Untersuchungsausschuss wurden keine politischen Entscheidungs-

träger belastet. Einzig die Aussage des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Piëch 

ggü. der Staatsanwaltschat Brauschweig im Zuge der Ermittlungen um den Skandal 

beinhaltete auch eine politische Komponente. So erklärte Piëch, er habe bereits 

frühzeitig vier Aufsichtsräte - u.a. Ministerpräsident Weil - über mögliche Manipulati-

onen bei Dieselfahrzeugen informiert.249 Herr Piëch war jedoch nicht bereit, diese 

Aussage auch vor dem Untersuchungsausschuss zu wiederholen bzw. noch näher 

auszuführen. Die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, die in der Porsche SE 

52% der Stimmrechte vereinigen, sind daran interessiert, dass Ferdinand Piëch 

auch aus dem Aufsichtsrat der Porsche SE ausscheidet und damit keine Verbin-

dungen mehr zum VW-Konzern unterhält. Piëch ist dem nachgekommen und hat 

seine Anteile an die Porsche SE verkauft.  

Obwohl das Standing von VW in der Öffentlichkeit und ggü. der Politik gelitten hat, 

macht das Verhalten von Verkehrsminister Dobrindt deutlich, dass die Bundesregie-
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rung nicht gewillt ist, deutliche Sanktionen gegen VW zu verhängen. Trotz des 

Skandals bleibt VW eines der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen. Die 

Bundesregierung hat kein Interesse daran, das Unternehmen nachhaltig zu schädi-

gen. Gleiches gilt für die Dieseltechnologie, die auch bei den übrigen deutschen 

Herstellern eine wichtige Rolle im Produktportfolio spielt. So sind Maßnahmen für 

noch strengere Regulierungen des Dieselantriebs bisher nicht erkennbar. Bundes-

kanzlerin Merkel machte das bei ihrer Aussage im Untersuchungsausschuss zum 

VW-Dieselskandal noch einmal deutlich, indem sie der Dieseltechnologie weiterhin 

ihren wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zusprach.250  

Zufällig überschneiden sich mit dem Abgasskandal Verhandlungen und Abstimmun-

gen auf europäischer Ebene, in denen Verfahren für die Ermittlung des Schadstoff-

ausstoßes unter deutlich realistischeren Bedingungen festgelegt werden sollten. Im 

folgenden Abschnitt wird untersucht, mit welchen Strategien die Unternehmen und 

insbesondere der europäische Automobilverband versucht haben, diese Regelun-

gen in ihrem Interesse zu beeinflussen.    

CO2- und Schadstoffgrenzwerte  

Die EU hat sich auf die Fahnen geschrieben in den kommenden Jahren einen be-

deutenden Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels zu leisten. Neben strengeren 

Regularien an neue Produkte zur Steigerung der Energieeffizienz in der EU gehört 

auch die Begrenzung des Ausstoßes von Schadstoffen und Treibhausgasen dazu. 

Diese Zielsetzungen wurden u.a. 2011 im „Weißbuch - Fahrplan zu einem einheitli-

chen europäischen Verkehrsraum - Hin zu einem wettbewerbsorientierten und res-

sourcenschonenden Verkehrssystem“ festgelegt. Bezogen auf den Umweltschutz 

wurden darin die Anforderungen an den Verkehrssektor noch einmal konkretisiert, 

die zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen und den Schadstoffausstoß ver-

ringern sollen. 

Für die Automobilindustrie sind Regulierungsmaßnahmen im Bereich des C02- und 

Schadstoffausstoßes eines der Hauptgründe von Lobbyingaktivitäten. Regulierun-

gen in diesem Bereich haben direkte Auswirkungen auf die Produkte der Automobil-

industrie. Sie führen zu höheren Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich 

der Motoren, der Bauweise von Fahrzeugen und der Flottenzusammensetzung. 

Besonders die deutsche Automobilindustrie, deren Schwerpunkt im Premiumseg-

ment der Kraftfahrzeuge liegt, stellt das vor besondere Herausforderungen. Im Pre-

miumsegment sind die Fahrzeuge in der Regel größer und verfügen über stärkere 

Motoren. Daher sind die europäischen Zielvorgaben deutlich schwerer zu erreichen, 
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als für Autobauer, die im Wesentlichen den Kleinwagenmarkt bedienen, wo schwä-

chere Motoren verbaut werden. 

Der Automobilindustrie ist bewusst, dass eine grundsätzliche Abkehr von dem ein-

geschlagenen Weg der Begrenzung von Schadstoffen und der Verringerung der 

Verbrauchswerte nicht erfolgen wird. Eine Verstärkung der Lobbyingaktivitäten hat 

in diesem Bereich demnach keine Erfolgsaussichten. Die Hersteller haben in der 

Vergangenheit entsprechend darauf reagiert. Premiumhersteller wie Daimler oder 

BMW haben ihre Modellpalette nach unten in den Kompaktwagenmarkt geöffnet, 

um den Flottenverbrauch - der maßgeblich für die Erfüllung der Klimaschutzziele 

ist - zu senken. Daneben versuchen sie alternative Antriebsformen wie die Elektro-

mobilität stärker in ihrem Portfolio zu berücksichtigen. Andere Hersteller wie VW, die 

bereits stark den Klein- und Kompaktwagenmarkt bedienen, jedoch auch viele stär-

ker motorisierte Fahrzeuge anbieten, haben auf Dieselmotoren mit geringeren Ver-

brauchswerten gesetzt.  

Mit diesen Maßnahmen sollen die Vorgaben der europäischen Regelungen erreicht 

werden und sie bieten den Herstellern die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit so 

präsentieren, dass sie diese Klimapolitik auch mittragen und unterstützen. Dennoch 

ist nicht von der Hand zu weisen, dass neben den innovativen und ökonomischen 

Potentialen, die sich den Herstellern dadurch bieten, auch erhebliche wirtschaftliche 

Belastungen einhergehen. Gerade die Premiumhersteller stecken dabei in der 

Zwickmühle. Großvolumige Modelle sind gefragt und diese Nachfrage wird zusätz-

lich durch einen niedrigen Ölpreis befeuert. Aus diesem Grund haben sie ein Inte-

resse daran, Grenzwertverschärfungen möglichst abzuschwächen und weitestge-

hend in die Zukunft aufzuschieben.  

Einflussnahme auf Emissionsgrenzwerte 

Die NGO Corporate Europe Observatory hat bei der Kommission Auszüge aus dem 

E-Mail-Verkehr zwischen der Kommission und Vertretern der ACEA angefordert und 

Anfang 2016 veröffentlicht.251 Der Mailverkehr gibt Einblicke in die Beziehung zwi-

schen der Kommission und der Automobilindustrie bzw. ihrer Interessenvertreter. 

Anhand dieser Dokumente wird im Folgenden die Einflussnahme auf die Regulie-

rung von Schadstoffen analysiert.  

Der Hintergrund des Schriftverkehrs zwischen der Kommission und der ACEA sind 

die Regelungen zum Schadstoffausstoß bei Kraftfahrzeugen. Speziell geht es um 

die sog. Prüfung der Emissionen unter realen Fahrbedingungen (RDE)252 und die in 
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dem Zusammenhang einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte. Beim RDE-Test werden 

Fahrzeuge auf deren Schadstoffausstoß untersucht. Diese Prüfung ist Bestandteil 

der Zulassungsvoraussetzungen für Fahrzeuge in der EU. Der RDE-Test soll ein-

heitliche Standards in der EU bei der Emissionsprüfung und die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse zwischen verschiedenen Fahrzeugen sicherstellen sowie eine Messung 

unter möglichst realistischen Bedingungen ermöglichen. Im Oktober 2015 hat die 

Kommission die Einigung auf einen Vorschlag für Verordnung verkündet, die die 

Emissionsgrenzwerte für die RDE-Prüfung festlegt. 

Auffällig ist, dass bei der Festlegung der Grenzwerte gleichzeitig eine Abweichung 

von diesen eingeräumt wird. So heißt es in der Pressemitteilung: 

„Angesichts der bei den derzeit hergestellten Dieselfahrzeugen begrenzten 

technischen Möglichkeiten für eine kurzfristig erreichbare Verbesserung des Emis-

sionsverhaltens unter Realbedingungen haben die Mitgliedstaaten vereinbart, dass 

die Automobilhersteller den Unterschied zwischen dem gesetzlichen, unter Labor-

bedingungen geprüften Grenzwert und den Werten des RDE-Verfahrens, die sich 

ergeben, wenn das Fahrzeug von einem realen Fahrer auf einer realen Straße ge-

fahren wird (der sogenannte Übereinstimmungsfaktor), verringern müssen.“253 

Dieser Übereinstimmungsfaktor legt fest, inwieweit die Grenzwerte bei der RDE-

Prüfung überschritten werden dürfen. Nach Angaben der Kommission lagen hier 

bisher teilweise Abweichungen um das Vierfache vor,254 die nun auf das 2,1fache 

bzw. bis 2021 auf das 1,5fache begrenzt werden sollen. Der Höchstwert für den 

Ausstoß von Stickoxiden beträgt 80mg/km. Durch die Berücksichtigung des Über-

einstimmungsfaktors sind demnach 168mg/km noch als zulässig zu betrachten. Für 

die Hersteller ist demnach die 80mg/km Grenze nur ein theoretischer Wert. Die Zu-

lassung des Fahrzeugs hängt vielmehr davon ab, dass die 168mg/km Grenze nicht 

überschritten wird. Ob dieser Grenzwert nur knapp erreicht wird oder der Ausstoß 

von Stickoxiden nur unwesentlich über der 80mg/km Grenze liegt, ist bei der Ertei-

lung der Zulassung unerheblich. 

Aus dem Protokoll des Treffens der Kommission mit dem Technischen Fachaus-

schuss „Kraftfahrzeuge“255 geht hervor, dass von der Kommission anfangs Überein-

stimmungsfaktoren von 1,6 und 1,2 vorgesehen waren. Auf Betreiben der Mitglied-

staaten wurde dieser Faktor auf die genannten Werte 2,1 und 1,5 erhöht. Dies 

scheint besonders mit dem Hintergrund erstaunlich, dass der Generaldirektor der 
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GD Binnenmarkt Calleja geringere Einflussmöglichkeiten der Mitgliedstaaten in ei-

nem Schreiben an Vertreter von Ford voraussagte.256 Der Widerstand gegen den 

ursprünglichen Vorschlag der Kommission soll dabei von Deutschland angeführt 

worden sein.257 Der Bericht erscheint dabei schlüssig. Bei den deutschen Herstel-

lern spielt die Dieseltechnologie eine große Rolle bei der Erreichung der vereinbar-

ten Klimaschutzziele. Der VW-Konzern setzt sogar besonders auf diese Technolo-

gie. Auch der VDA hat in der Vergangenheit auf die große Bedeutung der Diesel-

technologie auf die Erreichung der Klimaschutzziele hingewiesen.258 Aus diesem 

Grund ist es nachvollziehbar, dass die deutschen Regierungsvertreter auf einen 

höheren Übereinstimmungsfaktor gedrängt haben. 

Der Chef des VDA Herr Wissmann hat sich zum RDE-Test positiv geäußert.259 

   „Jede Fahrt, selbst mit dem gleichen Modell auf der gleichen Strecke, ist 

anders. Deshalb ist es wichtig, dass das neue Messverfahren diese ganze Band-

breite realistisch abbildet. Die konkrete Ausgestaltung der Regulierung muss klare 

Messbedingungen setzen, die Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit ermöglichen“ 

Gleichzeitig weist er jedoch auch auf die Belastungen durch das Testverfahren und 

die einzuhaltenden Grenzwerte hin sowie das es entsprechende Folgeabschätzun-

gen im Vorfeld nicht gegeben habe. 

„(…) die heutige Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten im Technical Commit-

tee on Motor Vehicles (TCMV) in Brüssel (ist) äußerst ambitioniert. Sie stellt Auto-

mobilhersteller und Zulieferer vor große technische und wirtschaftliche Herausforde-

rungen. Es ist bedauerlich und unverständlich, dass es im Vorfeld das eigentlich 

obligatorische Impact Assessment nicht gegeben hat. Damit fehlt die Folgenab-

schätzung dieser geplanten Maßnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Automo-

bilindustrie in Europa.“ 

Die Auswertung des Email-Verkehrs zwischen Kommission und der ACEA zeigen, 

dass auch von der ACEA auf die Probleme infolge einer Reduzierung der Überein-

stimmungsfaktoren hingewiesen und gleichzeitig Einfluss auf die Rahmenbedingun-

gen des RDE-Testverfahrens genommen wurden. Diese betreffen z.B. die Umge-

bungstemperatur, die verwendete Geschwindigkeit oder die Verteilung des Prüfzyk-

lus auf Stadt-, Land- und Fernstraßen. Der Schriftverkehr zwischen der Kommission 

und der ACEA - die auch in Verbandsbeziehungen zum VDA steht - machen deut-
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lich, dass die ACEA schon im Vorfeld über die Testbedingungen nach dem RDE-

Verfahren informiert waren und auch Änderungen in dem Entwurf durchsetzen 

konnten. 

Einflussnahme der ACEA auf die RDE-Prüfung 

Die Strategie der ACEA zur Vertretung der Interessen der Automobilhersteller hat 

zwei Schwerpunkte. Es werden technische und rechtliche Argumente genutzt, um 

die Position der ACEA zu untermauern. Auf der juristischen Seite wird dabei ver-

sucht, die Notwendigkeit des Übereinstimmungsfaktors zu begründen, wodurch Ab-

weichungen von den Grenzwerten ermöglicht werden. Die Argumentation auf der 

technischen Seite zielt darauf ab, Rahmenbedingungen der RDE-Prüfung so zu 

gestalten, dass sie sich möglichst günstig auf die Ermittlung der ausgestoßenen 

Stickoxide auswirken. 

Zur Bewertung der Kommissionsvorschläge ließ die ACEA von der Kanzlei Van Bael 

& Bellis eine rechtliche Studie anfertigen. Die Kanzlei warb auf ihrer Homepage260 in 

der Vergangenheit mit:  

„Van Bael & Bellis has extensive experience regarding regulatory develop-

ments affecting the sector, including the Competitive Automotive Regulatory 

Framework for the 21st century (CARS 21) initiative, the Technical Requirements 

Framework Directive, legislation on CO2 emissions as well as other legislation on 

environmental, safety and sales promotion issues.  

With the EU’s automotive sector becoming a main focus of the European Commis-

sion’s proposals against climate change, Van Bael & Bellis advises on a wide-range 

of related regulatory initiatives. This includes drawing up tailor-made compliance 

programmes for vehicle manufacturers intended to ensure effective and practical 

implementation of complex legal provisions, e.g., on gathering CO2 emissions data, 

on aspects of vehicle conformity and on the provision of information to consumers. 

As part of this activity, the firm’s lawyers organise training seminars and workshops 

in relation to regulatory developments within the automotive sector.” 

Im Transparenzregister von Kommission und Parlament ist Van Bael & Bellis als 

Kanzlei nicht vermerkt.261 Das Gutachten der Kanzlei262 zielt auf die Notwendigkeit 

eines Übereinstimmungsfaktors ab. In der Richtlinie (EG) 715/2007 sind die Rege-

lungen zur Zulassung von Kraftfahrzeugen nach der Euro-6 Norm enthalten. Art. 5 
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sieht vor, dass Fahrzeuge unter „normalen Betriebsbedingungen“ die Vorgaben der 

Verordnung erfüllen. Nach Ansicht der Kanzlei bzw. der ACEA ist unter „normalen 

Betriebsbedingungen“ nicht eine Prüfung unter realen Fahrbedingungen zu verste-

hen, sondern unter den Laborbedingungen, die durch den Neuen Europäischen 

Fahrzyklus (NEFZ) vorgeschrieben werden. „Normale Betriebsbedingungen“ bezie-

he sich demnach vielmehr auf den technisch einwandfreien Zustand des Fahrzeugs 

bei der Prüfung nach dem NEFZ. Aus diesem Grund sei der Übereinstimmungsfak-

tor bei einer Prüfung nach dem RDE-Verfahren erforderlich, da dieses Verfahren 

nicht mehr dem NEFZ entspreche, der maßgeblich für die Erfüllung der Euro-6 

Norm sei. Durch den Übereinstimmungsfaktor werde demnach die Vorgabe aus der 

Richtlinie (EG) 715/2007 auf die RDE-Prüfung übertragen. Zur Begründung werden 

Teile der Erwägungsgründe der Richtlinie angeführt, die sich auf den NEFZ bezie-

hen. 

Neben der juristischen Argumentation zugunsten des Übereinstimmungsfaktors geht 

aus dem Schriftverkehr der ACEA mit der Kommission hervor, dass auch auf die 

Testbedingungen der RDE-Prüfung Einfluss genommen wurde. Das Ziel der ACEA 

war es, Testbedingungen zu erreichen, die sich günstig auf den Ausstoß von 

Schadstoffen auswirken. In einer Mail vom 7. Oktober 2014 stellt die ACEA ihre 

Vorstellungen mit den bisherigen Positionen der Kommission gegenüber. Vergleicht 

man diese Gegenüberstellung mit dem abschließenden Entwurf, erkennt man, dass 

sich der ACEA in einigen Punkten durchsetzen bzw. Kompromisse herbeiführen 

konnte, die den RDE-Test in Bezug auf eine realitätsnahe Nutzung des Fahrzeugs 

entschärfen.263 
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Umgebungstemperatur 

Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

5.2.4.  

Moderate temperature 

conditions: greater than or 

equal to 273K (0°C) and 

lower than or equal to 

303K (30°C) 

5.2.5.  

Extended temperature 

conditions: greater than or 

equal to 266 K (-7°C) and 

lower than 273 K (0°C) or 

greater than 303 K (30°C) 

and lower than or equal to 

K (35°C) 

2.2.3.  

Moderate temperature 

conditions: greater 

than or equal to 282K 

(9°C) and lower than or 

equal to 303K (30°C) 

2.2.4.  

Extended temperature 

conditions: greater than 

or equal to 276 K (3°C) 

and lower than 282 K 

(9°C) and greater than or 

equal to 303 K (30°C) and 

lower than 308 K (35°C) 

5.2.4. 

Moderate temperature 

conditions: Greater than 

or equal to 273K (0°C) 

and lower than or equal to 

303K (30°C) 

5.2.5. 

Extended temperature 

conditions: Greater than 

or equal to 266 K (-7°C) 

and lower than 273 K 

(0°C) or greater than 303 

K (30°C) and lower than 

or equal to 308 K (35°C) 

5.2.6. 

By way of derogation from 

the provisions of points  

5.2.4 and 5.2.5 the lower 

temperature for moderate 

conditions shall be greater 

or equal to 276K (3°C) 

and the lower temperature 

for extended conditions 

shall be greater or equal 

to 271K (-2°C) between 

the start of the application 

of binding NTE emission 

limits as defined in section 

2.1 and until five years 

after the dates given in 

paragraphs 4 and 5 of 

Article 10, of Regulation 

(EC) No 715/2007. 

  

An dieser Stelle geht es um die Festlegung der Umgebungstemperatur, die bei der 

Durchführung des RDE-Tests zu herrschen hat. Die ACEA konnte sich zwar nicht 

mit ihrer Vorstellung durchsetzen, wonach es sich bei einer Umgebungstemperatur 

zwischen 9 und 30 Grad Celsius um “moderate driving conditions” handelt. Jedoch 

konnte zumindest eine Erhöhung der ursprünglich vorgeschlagenen Grenzwerte von 

0 und - 7 Grad Celsius auf 3 bzw. - 2 Grad Celsius erreicht werden. Die erhöhte 

Außentemperatur ermöglicht die schadstoffärmere Nutzung der Dieselmotoren, was 

die Erreichung der Zielvorgaben erleichtert.  
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Kalt-Start  

 Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

5.4.  

Vehicle condition and 

operation 

(…)The cold start emis-

sions shall be merged 

with the results of the 

normal test using the 

weighing factors laid 

down in Table. 

2.4.1  

Vehicle condition and 

operation 

Emissions sampling, 

measurement of the 

exhaust parameters and 

recording of the combus-

tion and electric engine, if 

applicable and ambient 

data shall start prior to 

starting the vehicle. The 

data evaluation shall start 

when one of the following 

conditions has occurred: 

1. after the coolant or oil 

temperature has reached 

343K (70 °C) for the first 

time 

2. after the coolant or oil 

temperature is stabilised 

within +/– 2K over a peri-

od of 5 minutes 

3. after the exhaust gas 

temperature has reached 

a sufficiently high temper-

ature for efficient opera-

tion of the aftertreatment 

system for the first time, 

but no later than the time 

laid out in Art. 3(9) after 

combustion engine start 

5.5.  
Vehicle condition and 
operation 
 
Cold start wird nicht mehr 
erwähnt. 
 
9.11. 
(…) Until specific re-
quirements for emissions 
at cold start are applied, 
the latter shall be record-
ed but excluded from the 
emissions evaluation. 

 

Im ursprünglichen Entwurf der Kommission sollten die Messdaten des Schadstoff-

ausstoßes bei einem „Kaltstart“ des Motors in die Bewertung mit einfließen. Die 

ACEA setzte sich an dieser Stelle dafür ein, dass die Messung erst beginnt, wenn 

die Öltemperatur 70 Grad Celsius erreicht, sich auf diesem Niveau stabilisiert hat 

und die Abgase eine Temperatur aufweisen, bei denen Nachbehandlungssysteme 

(z.B. Rußpartikelfilter) am effizientesten arbeiten. Auch hier liegt die Absicht auf der 

Hand, da nach einem Kaltstart des Motors der Schadstoffausstoß noch deutlich hö-

her liegt. Eine Berücksichtigung der Messung bei kaltem Motor findet sich im ab-

schließenden Entwurf nicht. Zwar soll die Messung mit dem starten des Motors in 
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kaltem Zustand beginnen, in die Bewertung fließt diese Periode jedoch nicht ein. 

Hier konnte sich die ACEA mit ihrer Position durchsetzen. 

Höchstgeschwindigkeit und Hochgeschwindigkeitstest 

Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

6.7.  
The vehicle shall never 
exceed 160 km/h on open 
public roads. 
6.12. 
For vehicles whose max-
imum speed exceeds … 
km/h, the Type Approval 
Authority may require to 
conduct a test at 
Extra High Speed, at 
speeds above 160 km/h. 
Such a test: 
6.12.1.  
May be conducted hot 
after a preconditioning 
drive; 
6.12.2.  
Shall be conducted sepa-
rately on a closed road or 
a test track; 
6.12.3.  
Shall last at least 5 
minutes at two vehicle 
speeds above 160 km/h. 
These two vehicle speeds 
shall be selected by the 
Type Approval Authority. 
9.12.  
When the vehicle is sub-
mitted to an 
extra high speed test ac-
cording to section 
3.12 the emissions shall 
be averaged over 
this extra high speed test 
and merged with 
the results of the normal 
test, including cold 
start emissions, using the 
weighing factors 
laid down in Table.. 

4.14.  
The maximum speed shall 
not exceed [130] km h. If 
the maximum speed ex-
ceeds [130] km/h the 
boundaries conditions 
become ‘extended’. For 
extended conditions, the 
P[XX] percentile of the 
vehicle speed on the mo-
torway shall be <[130] km 
h-1as described in Ap-
pendix 7, section [...]. 
 

No extra high speed test 

needed anymore, since 

no fixed speed limit in 

extended area 

6.7 
The vehicle velocity shall 
normally not exceed 145 
km/h. This maximum 
speed may be exceeded 
by a tolerance of 15 km/h 
for not more than 3% of 
the time duration of the 
motorway driving. Local 
speed limits remain in 
force at a PEMS test, 
notwithstanding other 
legal consequences. Vio-
lations of local speed lim-
its per se do not invalidate 
the results of a PEMS 
test. 
 
Extra „High-Speed” Tests 
sind nicht mehr im Ent-
wurf aufgeführt. 

 

Der erste Entwurf sah eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h bei den 

Testfahrten vor. Es wurden keine Vorgaben gemacht, für welche Dauer diese Ge-

schwindigkeit während der Testfahrt erreicht werden dürfe. Die ACEA plädierte da-



112 
 

für, die maximale Geschwindigkeit auf 130 km/h zu begrenzen. Die niedrigere Ge-

schwindigkeit senkt den Ausstoß von Schadstoffen sowie den Verbrauch und macht 

es für die Hersteller einfacher, die vorgeschriebenen Richtwerte zu erreichen. In der 

Endfassung konnte die ACEA zumindest eine Verringerung der Höchstgeschwindig-

keit auf 145 km/h erzielen.  

An anderer Stelle konnte die ACEA dagegen einen größeren Erfolg verzeichnen. So 

sah der ursprüngliche Entwurf „High-Speed-Tests“ für bestimmte Fahrzeuge vor. Zu 

dieser Gruppe von Fahrzeugen zählen z.B. Sportwagen, die i.d.R. mit höheren Ge-

schwindigkeiten bewegt werden. Für diese Gruppe waren Tests mit Geschwindig-

keiten über den ursprünglich geplanten 160 km/h vorgesehen. Die zusätzlichen 

High-Speed-Tests hätten besondere Auswirkungen auf deutsche Hersteller gehabt. 

Die Sportwagenmarken Porsche, Bentley und Lamborghini zählen zum VW-Konzern 

und auch Daimler und BMW haben mehrere Sportwagen in ihrem Produktportfolio. 

Zusätzlich sind die High-Performance-Marken AMG GmbH und M GmbH jeweils 

Tochterunternehmen der beiden letztgenannten Marken. Für die deutschen sowie 

die übrigen europäischen Hersteller - man denke hier z.B. an Ferrari, Maserati und 

Alfa Romeo, die zum Fiat-Chrysler Konzern gehören - bestand daher ein großes 

Interesse, auf diesen zusätzlichen Test zu verzichten. Im abschließenden Entwurf 

sind gesonderte High-Speed-Tests nicht mehr aufgeführt. Lediglich kurzzeitige Ab-

weichungen von den 145 km/h sind in dem Entwurf noch enthalten. 

Testdauer 

Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

6.10.  
The trip duration shall not 
exceed 120 minutes. 

3.1.  
The total test duration 
should be between 90 
minutes and 120 minutes. 

6.10.  
The trip duration shall be 
between 90 and 120 
minutes. 

 

Bei der Testdauer konnte sich die ACEA mit ihrer Forderung nach einer variablen 

Testdauer durchsetzen. Während zunächst lediglich eine Höchstgrenze von 120 

Minuten für den RDE-Test vorgesehen war, erfolgt der Test nun in einem Zeitraum 

von 90 - 120 Minuten. Es besteht die Möglichkeit, den RDE-Test auch schon nach 

90 Minuten zu beenden. Die ursprüngliche Formulierung hätte voraussichtlich dazu 

geführt, dass die 120 Minuten ausgereizt worden wären, da kein Hinweis auf eine 

frühere Beendigung bestanden hätte. 
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Testdistanz 

Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

6.11.  
The minimum distance of 
each, the urban, rural and 
motorway operation shall 
be at least 30 km. 

Risk of over determination 
by setting, limits for 
time, distance and aver-
age speed at the same 
time 

6.12. 
The minimum distance of 
each, the urban, rural and 
motorway operation shall 
be 16 km. 

 

Im ursprünglichen Entwurf war jeweils eine Mindestdistanz von 30 km für die Test-

abschnitte in der Stadt, auf Überlandstraßen und auf der Autobahn vorgesehen. Die 

ACEA argumentierte hier, dass die Gefahr einer Überregulierung bestehe, falls Auf-

lagen im Hinblick auf die Zeit, die Distanz und die gefahrene Geschwindigkeit be-

achtet werden müssten. Diesem Einwand wurde insofern gefolgt, dass die Mindest-

distanzen auf 16 km reduziert wurden. Dadurch ist es einfacher die vorgegebenen 

Faktoren für Zeit, Distanz und Geschwindigkeit zu erreichen. Als Nebeneffekt ist die 

Mindestdistanz der innerstädtisch gefahrenen Strecke herabgesetzt worden. Der 

innerstädtische Testabschnitt ist für die Hersteller insofern relevant, da durch den 

Stop-and-go-Verkehr der Verbrauch und dadurch auch der Schadstoffausstoß deut-

lich höher liegen. 

Anteil von Stadt-,Überland- und Autobahnfahrten 

Ursprünglicher Entwurf Position ACEA Angenommener Entwurf 

6.6.  
For the purpose of this 
paragraph, "approximate-
ly" shall mean the target 
value ±5 per cent. The trip 
shall consists of approxi-
mately 34% per cent ur-
ban, 33% per cent rural 
and 33% per cent motor-
way operation. 

3.3.8  
For N1 and N2 vehicles 
the trip shall consists of 
approximately [26] per 
cent urban, [44] per cent 
rural and [30]per cent 
motorway operation. 
3.3.9  
For the purpose of this 
paragraph, "approximate-
ly" shall mean the target 
value in percent [±5] per 
cent tolerance. 

6.6. 
The trip shall consist of 
approximately 34% per 
cent urban, 33% per cent 
rural and 33% per cent 
motorway operation clas-
sified by speed as de-
scribed in points 6.3 to 6.5 
above. “Approximately” 
shall mean the interval of 
±10 per cent points 
around the stated per-
centages. The urban op-
eration shall however 
never be less than 29% of 
the total trip distance. 

 

Unter diesem Punkt wird das Verhältnis zwischen Stadt-, Überland- und Autobahn-

fahrten geregelt. Der erste Entwurf sah eine gleichmäßige Verteilung der verschie-

denen Testabschnitte vor. Die ACEA versucht darauf hinzuwirken, den innerstädti-
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schen Abschnitt auf 26% abzusenken. Diesem Wert wird auch noch eine fünfpro-

zentige Toleranz zugestanden, womit der Anteil des innerstätischen Testabschnitts 

auf 21% sinken könnte. Hintergrund dürfte hier der gleiche sein wie im vorherge-

henden Abschnitt „Testdistanz“. Zur Vermeidung eines zu hohen Schadstoffaussto-

ßes möchte die ACEA möglichst kurze Messungen in der Stadt erreichen und dage-

gen längere Überlandfahrten in den Testzyklus einfließen lassen. Dort ist der Ver-

brauch geringer und die Motoren haben ihren höchsten Wirkungsgrad.  

An dieser Stelle kann die ACEA nur einen kleinen Erfolg erzielen. Am Verhältnis der 

einzelnen Abschnitte im Testzyklus wird nichts geändert. Es werden jedoch Abwei-

chungen von bis zu 10% vom vorgegebenen Wert erlaubt. Der Gesetzgeber hat 

jedoch erkannt, dass den Automobilherstellern besonders an einem geringen inner-

städtischen Testabschnitt gelegen ist, weil dort der Schadstoffausstoß deutlich hö-

her ist. Aus diesem Grund muss der Anteil des innerstädtischen Testabschnitts min-

destens 29% vom Gesamtzyklus betragen. 

Zusammengefasst konnte sich die ACEA in den Verhandlungen mit der Kommission 

bei einigen Punkten durchsetzen bzw. zumindest eine Abschwächung des bisheri-

gen Entwurfs erreichen. So wurden Grenzwerte im Bereich der Geschwindigkeit, 

Temperatur und die Zusammensetzung der Teststrecken zu Gunsten der Hersteller 

verändert. Als Erfolg für die ACEA kann auch die Vermeidung gezielter Hochge-

schwindigkeitstests angesehen werden. Die Einführung des RDE-Tests als Ergän-

zung zu den bisherigen Schadstoffmessungen konnte dagegen nicht verhindert 

werden.  

Strategie des ACEA 

Es liegt auf der Hand, dass die ACEA nicht ohne ein Konzept bzw. eine Strategie in 

die Verhandlungen mit der Kommission um die technischen Rahmenbedingungen 

des RDE-Tests geht. In dem hier vorliegenden Fall wurde im März 2016 eine interne 

Präsentation des ACEA geleaked und von der lobbykritischen Organisation Corpo-

rate Europe Obversatory264 im Internet veröffentlicht. Die Präsentation gibt Einblicke 

in die Beziehung zwischen der Kommission und der ACEA sowie die Abstimmungs-

prozesse innerhalb der ACEA und die Verhandlungsstrategie. Weder die Kommissi-

on noch die ACEA haben sich bisher zu dem veröffentlichten Dokument geäußert. 

Bisher gibt es keine Bestätigung - jedoch auch kein Dementi - der beteiligten Partei-

en zur Echtheit dieser Präsentation. Da die Präsentation jedoch mehrere Aspekte 

und Techniken des Lobbying vereint, soll sie an dieser Stelle als Beispiel dienen, 

wie Einflussnahme auf ein künftiges Gesetz aussehen kann. Dabei geht es nicht 
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primär darum, ob die ACEA tatsächlich auf diese Weise ihre Interessen vertreten 

hat, sondern um die Konzeption einer Lobbyingstrategie. 

Die Präsentation bezieht sich auf ein Treffen vom 11. Januar 2015 zwischen Vertre-

tern der ACEA und der Kommission. Sie wurde bei einem Treffen zur Vorbereitung 

der Verhandlungen der ACEA mit der Kommission im Rahmen des Komitologie-

Verfahrens zur Spezifizierung des RDE-Tests genutzt. Grundsätzlich dient dieses 

Verfahren um technische Aspekte eines geplanten Rechtsaktes auszuarbeiten. Da-

bei bezieht die Kommission Vertreter der betroffenen Wirtschaftsbereiche und weite-

re Experten ein, um die Auswirkungen und die technische Machbarkeit des Rechts-

aktes im Vorfeld abzustimmen. Im Fall des Schadstoffausstoßes ist die ACEA somit 

maßgeblich beteiligt. Die Präsentation zeigt jedoch, dass die ACEA - neben der 

technischen Expertise - ihre Mitglieder auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen 

Auswirkungen des Rechtsaktes vertritt.  

Das Treffen vom 11. Januar 2015 vereint mehrere Aspekte, die mit der Lobbyingtä-

tigkeit in Verbindung stehen. Der erste Aspekt ist, dass es sich bei dem Treffen zwi-

schen Vertretern der ACEA und der Kommission um ein informelles Treffen gehan-

delt hat. Die beteiligten Personen waren laut der Präsentation Vertreter der ACEA 

aus dem Bereich Emissionen und Kraftstoffe sowie auf Seiten der Kommission aus 

der Generaldirektion Wachstum.265 Die Generaldirektion Wachstum war maßgeblich 

an der Ausarbeitung des Entwurfs zum RDE-Test beteiligt. Es war Teil der Strategie 

bereits im Vorfeld der Verhandlungen die Positionen und roten Linien der Kommis-

sion in Erfahrung zu bringen, um verschiedene Kompromissvorschläge auszuarbei-

ten.  

Diese Kompromissvorschläge sind auf einem eigenen Slide aufgeführt.266 Die Tabel-

le stellt die Position der ACEA, der Kommission und die möglichen Kompromisse 

von Seiten der ACEA gegenüber.  

                                                
265

 Umfasst Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU. 
266

 Die verwendeten Abbildungen sind zusätzlich in Anlage 6 in einer höheren Auflösung zu finden oder 
können auf der Homepage von Corporate Europe Observatory abgerufen werden. 
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Auffällig ist eine weitere Spalte, die Gerüchte zu möglichen Kompromissen enthält, 

zu denen die Kommission angeblich bereit wäre. Diese Informationen sind das Re-

sultat des informellen Gesprächs zwischen der ACEA und Kommissionsvertretern. 

Für die ACEA ist es dadurch möglich, passende Kompromissvorschläge bereits auf 

konkrete Verhandlungspunkte zuzuschneiden. Sie können sich dadurch auf die As-

pekte konzentrieren, wo die Kompromissbereitschaft von vornherein größer ist. 

Die Verhandlungen zwischen Kommission und ACEA erfolgen nach dem Prinzip 

„gibst du mir, gebe ich dir“. Das bedeutet, wenn Partei A bei einem Aspekt sich Par-

tei B anschließt oder ihr zumindest entgegenkommt, kann sie sich bei anderen Ver-

handlungspunkten auf dieses Entgegenkommen berufen und damit Partei B unter 

Zugzwang setzen, ihrerseits Kompromissbereitschaft zu zeigen. Ein Slide verdeut-

licht dieses Prinzip, indem „Plus-Punkte“ verteilt werden, wenn sich ein Verhand-

lungspartner der anderen Position annähert oder sie übernimmt. In der folgenden 

Tabelle werden ein bis drei Plus-Punkte verteilt. Drei Plus-Punkte werden gutge-

schrieben, wenn die Position der Gegenseite übernommen wird. Ein und zwei Plus-

Punkte dienen dazu ein Entgegenkommen zu klassifizieren.  
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Nach diesem Slide würde sich die Kommission vier Positionen der ACEA anschlie-

ßen, wodurch sie 12 Plus-Punkte gutgeschrieben bekäme. Würde man sich auf 

Kompromiss C1 einigen, wären die Verhandlungen ausgeglichen verlaufen, da für 

das Entgegenkommen der ACEA ebenfalls 12 Plus-Punkte veranschlagt worden 

sind. Bei den Kompromissen C2 und C3 hätte sich die ACEA mit ihren Positionen 

nach der Summe der Plus-Punkte stärker durchsetzen können. Dieses Mittel dient 

dazu, die Strategie zu den einzelnen Verhandlungspunkten zu steuern. Gleichzeitig 

ermöglicht es eine Bewertung der Verhandlungen im Nachhinein. 

Auf Grundlage der Informationen zur Kompromissbereitschaft der Kommission kann 

eine Verhandlungsstrategie konzipiert werden. Davor müssen sich jedoch die Mit-

glieder der ACEA auf ihre Verhandlungspositionen verständigen. Dieser Abstim-

mungsprozess ist wichtig, damit die ACEA in den Verhandlungen geschlossen auf-

treten kann. Die Auflistung der Abstimmungsergebnisse zeigt jedoch, dass die 

Kompromissbereitschaft der Mitglieder bei einigen Punkten höchst unterschiedlich 

ist. Zehn Hersteller wurden befragt, inwieweit sie kompromissbereit bei verschiede-

nen Aspekten des RDE-Tests seien.  
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Während bei vielen Punkten relative Einigkeit besteht, gehen die Meinungen der 

Hersteller beim Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelung auseinander. Der 

zeitliche Aspekt ist ein wichtiger Faktor, bei dem am ehesten der Wettbewerb zwi-

schen den Herstellern - der bei allen gemeinsamen Interessen in einem Verband 

immer besteht - zu Tage tritt. Die Hersteller weisen unterschiedliche Flottencharak-

teristika auf. Manche Hersteller besitzen bereits Modelle und Motoren, die die künf-

tigen Anforderungen erfüllen und könnten sich daher einen Wettbewerbsvorteil ver-

schaffen. Andere Hersteller sind vielleicht noch nicht so weit in der Entwicklung oder 

möchten an alten Technologien länger festhalten, um zusätzliche Gewinne zu erzie-

len. Es ist daher ein gutes Beispiel welche Schwierigkeiten innerhalb eines Verban-

des bei der internen Abstimmung zur Verbandsposition auftreten können und warum 

Unternehmen mitunter eigenständig ihre Interessen artikulieren. 

Zur Unterstützung der Verhandlungsposition setzt die ACEA zusätzlich auf die Mit-

gliedstaaten, die einen zweiten Aspekt in der Lobbyingstrategie der ACEA einneh-

men. Da die Mitgliedstaaten im Rat Veränderungen im Gesetzesentwurf verlangen 

können, sind sie weitere wichtige Ansprechpartner für die ACEA. Sollte die Ver-

handlungsstrategie mit der Kommission nicht aufgehen, hat die ACEA dadurch noch 

„ein zweites Eisen im Feuer“, um den Entwurf noch nach den Interessen der Auto-

mobilhersteller abzuwandeln. Die ACEA folgt damit dem bereits eingangs vorgestell-

ten Prinzip, dass es von Vorteil ist, wenn man bereits in einem frühen Stadium des 

Gesetzentwurfs seine Interessen berücksichtigen kann. Schlagen diese Versuche 
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jedoch fehl, braucht man eine andere Strategie, um Änderungen im Zuge der Aus-

einandersetzung in Rat und Parlament herbeizuführen. 

Mit diesem Hintergrund sind zwei weitere Slides sehr interessant, die die Einbin-

dung der Mitgliedstaaten in die Strategie der ACEA vor Augen führen. 

 

 

Hier werden verschieden Szenarien und ihre jeweilige Wahrscheinlichkeit vorge-

stellt. Die Szenarien werden dabei mit der Haltung des ACEA gegenüber den Mit-

gliedstaaten bezüglich des Gesetzentwurfs verknüpft. Die Szenarien bilden mögli-

che Beschlüsse des TCMV in Bezug auf Konformitätsfaktoren oder technische Spe-

zifikationen des RDE-Tests ab. Je nach Szenario vertritt die ACEA eine Haltung 

gegenüber den Mitgliedstaaten, dem Entwurf zuzustimmen oder ihn zu blockieren. 

Gleichzeitig führt die ACEA auch die Gründe an, mit denen sie die Mitgliedstaaten 

überzeugen will, der Position der ACEA zu folgen. Zu den Gründen gehören die 

zeitliche Abfolge und der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsakte sowie die 
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technische Umsetzbarkeit. Zur Umsetzung der Strategie sind - neben der ACEA als 

Dachorganisation - die Verbände in den Mitgliedstaaten und die Unternehmen 

selbst gefordert, diese Positionen koordiniert ggü. den nationalen Regierungen zu 

vertreten.  

Das koordinierte Vorgehen soll durch „Roadshows“ gewährleistet werden. Bei die-

sen Veranstaltungen kommen Lobbyisten der ACEA, Hersteller und Vertreter von 

Ministerien zusammen. Dort informieren die Hersteller über den Schadstoffausstoß, 

die Messtechniken und Auswirkungen der aktuellen und geplanten Regularien. Das 

Ziel ist es, die nationalen Regierungen von der Position der ACEA zu überzeugen. 

Dabei können z.B. wissenschaftliche Studien genutzt werden, um die eigene Positi-

on zu untermauern. Der Hinweis zu den Auswirkungen auf künftige Investitionen 

und Arbeitsplätze in den einzelnen Ländern kann ein weiteres Mittel sein, die Mit-

gliedstaaten auf seine Seite zu ziehen. 

Die Planung dieser Roadshows geht aus diesem Slide hervor: 

 

Die Roadshow ist in drei Teile gegliedert. Auf diesem Slide ist der 2. Teil aufgeführt, 

der Ost- und West-Europa umfasst. Die Organisation übernimmt im jeweiligen Land 

ein Mitglied der ACEA. Prädestiniert dafür sind die Hersteller, die im jeweiligen Land 

Niederlassungen und Werke unterhalten. Dadurch können sie besonders die Siche-
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rung von Arbeitsplätzen in ihrer Argumentation nutzen. Die ACEA ist ebenfalls auf 

den Roadshows vertreten und koordiniert die einzelnen Veranstaltungen. 

Aus dem veröffentlichten Schriftverkehr zwischen Kommission und ACEA geht eine 

weitere taktische Maßnahme der ACEA hervor. Dabei handelt es sich um die Ver-

zögerung politischer Maßnahmen. In dem vorliegenden Fall ist die Entscheidung 

gefallen, den RDE-Test bei der Zulassung neuer Fahrzeuge einzubinden. Durch die 

gezeigten Lobbyingaktivitäten versuchen die Interessenvertreter der Automobilin-

dustrie die geplante Regelung abzuschwächen, da eine Verhinderung des geplan-

ten RDE-Tests an diesem Punkt durch Lobbying nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig 

versuchen sie, auch die Einführung der neuen Regelung zu verzögern. Dadurch 

können bei den Herstellern Kosten vermieden werden, da sie länger nur das bishe-

rige Messverfahren berücksichtigen müssen und sie bekommen mehr Zeit, sich auf 

die neuen Regelungen einzustellen bzw. neu technologische Entwicklungen voran-

zutreiben. Obwohl im vorliegenden Fall von der Kommission bereits eine Über-

gangsfrist von mehreren Jahren eingeräumt wurde, wurde der Versuch unternom-

men, weitere Verzögerungen herbeizuführen. 

Die ACEA hat das betreffende Schreiben wieder in einem sehr freundlichen Ton 

gehalten. Eingangs wird die Unterstützung zur Einführung des RDE-Tests zum Aus-

druck gebracht. Es wird auch auf die Vorteile durch den RDE-Test für die Automo-

bilhersteller hingewiesen, die Effizienz von Dieselmotoren weiter zu verbessern und 

den Schadstoffausstoß zu verringern. Im gleichen Absatz kommen jedoch auch die 

Komplexität des RDE-Tests und die Herausforderungen zur Sprache, die für die 

Hersteller mit der Umsetzung einhergehen. In diesem Zusammenhang bringt die 

ACEA das Argument vor, dass sie die Aufteilung der Beschlüsse zum RDE-Test 

ablehnen, da es für die Hersteller notwendig ist, die vollständige Regelung zu ken-

nen, um ihre Produktion und Entwicklung darauf einzustellen. Die ACEA fasst diese 

Forderung in drei Punkten zusammen:267 

 All boundary (test) conditions including the dynamic boundary conditions that 

an expert group has agreed to include - all the boundary conditions are 

needed to start the work to develop RDE compliance and to decide in a next 

step the diesel NOx limits for an RDE test.  

 Clear dates when RDE will apply and in 2-steps (2017/19) with a second 

step 5 years after the publication of the complete RDE Regulation in the Offi-

cial Journal.  
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 Siehe Anlage 7. 
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 A clear an unambiguous timetable for the additional elements of RDE that 

your services must deliver in 2015.  

 
Eine Umsetzung dieser Forderung würde bedeuten, dass die geplanten Regelungen 

zum RDE-Test erst 2024 in Kraft treten könnten. Die Hersteller könnten dadurch 

erhebliche Kosten einsparen und länger das bisherige Verfahren anwenden. 

Darüber hinaus hat die ACEA an einem eigenen Vorschlag zum RDE-Test gearbei-

tet, wie aus einem Schreiben vom 8. Oktober 2014 hervorgeht. In diesem Schreiben 

bietet die ACEA an, die Ausarbeitung des vollständigen Gesetzesentwurfes zu 

übernehmen.  

„That is why ACEA member companies have worked diligently, under enor-

mous time pressure, to prepare a complete RDE regulatory package that is not only 

stringent but is also ensuring that industry can deliver in the short term, i.e. from 

2017. We strongly believe that our approach is fully in line with the legal basis of 

existing Regulations and will fully address the environmental problem that RDE is 

being designed for. The ACEA proposal would also allow for a solution that member 

states can start implementing sooner.”268 

In der Vergangenheit gibt es Beispiele, dass die Kommission Gesetzesvorschläge 

eins zu eins übernommen hat, die von Unternehmen bzw. Lobbyisten angefertigt 

wurden.269 Dies war hier nicht der Fall. Die Bestimmungen zum RDE-Test aus Ver-

ordnung (EU) 2016/427 der Kommission vom 10. März 2016 zur Änderung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 692/2008, die in ihren Anhängen die Spezifikationen des Testver-

fahrens enthält, ist in Kraft getreten und die Bestimmungen zum RDE Test gelten ab 

September 2017. 

6 Maßnahmen für eine transparentere Interessenpolitik 
In der bisherigen Analyse wurden die enge Verknüpfung der Automobilindustrie mit 

der Politik und die Techniken der Interessenvertretung aufgezeigt. In diesem Kapitel 

werden abschließend Lösungsansätze vorgestellt, wie die Interessenvertretung der 

Automobilhersteller (und anderer starker Interessengruppen) transparenter gestaltet 

werden kann. Dafür werden Vorschläge aufgegriffen, wie sie von Seiten lobbykriti-

scher Organisationen bereits seit längerer Zeit bestehen.270 Ein erster Ansatz be-

steht in der Einführung eines umfassenderen Lobbyregisters, welches darüber Aus-
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kunft gibt, welche Unternehmen, Verbände, Kanzleien, Agenturen und sonstige Or-

ganisationen Zugang zu politischen Entscheidungsträgern haben und an der Ausar-

beitung von Gesetzen beteiligt sind. Dieses Register könnte zudem mit einem Ver-

haltenskodex verknüpft werden. Durch diesen Kodex würden sich die Unterzeichner 

zur Einhaltung von Transparenzstandards bekennen und zum Verzicht auf intrans-

parente Techniken verpflichten. In einem weiteren Schritt ist es denkbar, künftig 

Gesetze mit eine „legislativen Fußabdruck“ zu versehen, in dem die Positionen und 

Argumente der Interessengruppen aufgeführt sind und somit einfacher nachzuvoll-

ziehen ist, welche Interessen besonders berücksichtigt wurden. 

Ein weiterer Punkt ist die Parteienfinanzierung und das Sponsoring. Parteisponso-

ring wird verstärkt genutzt, um Zahlungen an Parteien zu verschleiern und sich den 

Offenlegungspflichten für Parteispenden zu entziehen. Hier ist eine Überarbeitung 

des Parteiengesetzes notwendig, um diesen neuen Gegebenheiten gerecht zu wer-

den. Seitenwechsel von Politikern und Spitzenbeamten zu Unternehmen nach dem 

Ende ihrer Amtszeit sind dagegen schwieriger geworden. Mittlerweile gibt es Ka-

renzzeiten, die den nahtlosen Wechsel in die Wirtschaft verhindern sollen. Dennoch 

gibt es immer noch Kritik an den bestehenden Regelungen, da die Karenzzeiten als 

zu kurz empfunden werden, um ein wirksames „Abkühlen“ der politischen Bezie-

hungen und der Insider-Kenntnisse zu bewirken. Eng mit der Karenzzeit sind auch 

die Nebentätigkeiten von Abgeordneten verknüpft und Interessenkonflikte zur Folge 

haben können. 

Lobbyregister und Verhaltenskodex 

Wie bereits dargestellt werden die beim Bundestag registrierten Verbände in einer 

Verbändeliste erfasst. Durch die Eintragung können die Verbandsmitarbeiter einen 

Hausausweis beantragen und haben die Möglichkeit, zu Anhörungen eingeladen zu 

werden. Die enge Verknüpfung mit dem Definitionsbegriff des „Verbandes“ ist der 

Grund, dass in dieser Liste nur ein Teil der Lobbyisten erfasst werden. Lobbyisten, 

die nicht auf Verbandsebene agieren, haben somit keine Möglichkeit auf Erstellung 

eines Hausausweises für den Bundestag auf diesem Weg, selbst wenn sie ihn be-

antragen möchten. Gleichzeitig findet aber auch keine Erfassung ihrer Tätigkeit 

statt. Außerdem werden in der Verbandsliste nur wenige Informationen zur jeweili-

gen Vereinigung erfasst und keine Spenden oder durchgeführten Dienstleistungen 

dokumentiert.  

Eine Lösung kann darin bestehen, ein verbindliches Lobbyregister einzuführen, in 

dem sämtliche Lobbyorganisationen und Lobbyisten aufgenommen werden. Die 

Registrierung hätte dabei unabhängig von der Art der jeweiligen Lobbytätigkeit zu 
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erfolgen und würde damit neben den Verbänden auch Mitglieder von Unterneh-

mensrepräsentanzen, Kanzleien oder Public Affairs Agenturen umfassen. Gleichzei-

tig wäre es ein Schritt, die Tätigkeit von Lobbyisten transparenter und öffentlicher zu 

machen. Die Öffentlichkeit bekäme die Möglichkeit sich einen Überblick zu verschaf-

fen, wer und in welchem Umfang Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung 

nimmt. Dieser offenere Umgang mit der Lobbytätigkeit kann zu seiner Entmystifizie-

rung beitragen und die allgemeine Akzeptanz erhöhen.271 

Verfassungsrechtliche Betrachtung 

Neben den positiven Aspekten im Hinblick auf einen transparenteren Umgang mit 

Lobbyismus, den ein verpflichtendes und umfassenderes Lobbyregister hätte, sollen 

jedoch an dieser Stellte auch nicht die rechtlichen Fragestellungen unberücksichtigt 

bleiben, die sich aus einem verpflichtenden Lobbyregister ergeben würden. Die Ein-

führung eines Lobbyregisters ist auf zwei Arten vorstellbar. Sie könnte im Rahmen 

eines „Lobby-Gesetzes“ auf Bundesebene erfolgen oder durch die Änderung der 

Geschäftsordnung des Bundestages. Verfassungsrechtliche Probleme können sich 

bei beiden Arten aus einem Eingriff in die exekutive Eigenverantwortung, die infor-

mationelle Selbstbestimmung auf Seiten der Verbände, die Koalitions- und Vereini-

gungsfreiheit sowie des freien Mandats der Abgeordneten ergeben.  

Exekutive Eigenverantwortung: 

Während sich die Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages nur auf den 

Umgang des Parlaments mit Lobbyisten erstrecken würde, könnte ein Lobbyregister 

im Rahmen eines Lobby-Gesetzes auch Auswirkungen auf den Kontakt von exeku-

tiven Organen mit Lobbyisten haben. Diese Auswirkungen sind aus verfassungs-

rechtlicher Sicht jedoch problematisch. So handelt es sich bei Legislative und Exe-

kutive um abgegrenzte Verfassungsräume.272 Darin räumt das Bundesverfassungs-

gericht der Exekutive geschützte Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereiche ein, 

um ihrer Verantwortung ggü. Parlament und Volk nachzukommen. Der als exekutive 

Eigenverantwortung bezeichnete Rahmen dient dazu, Kabinettsentscheidungen 

vorzubereiten. Die Vorbereitung erfolgt dabei durch interne Abstimmungsprozesse, 

die mitunter auch die Einholung externer Informationen oder Experten erforderlich 

machen können. Folgt man dieser Auffassung des Bundesverfassungsgericht, 

könnte ein Lobby-Gesetz die exekutive Eigenverantwortung deutlich einschränken 

und würde an dieser verfassungsrechtlichen Hürde scheitern.273 Daher müsste ein 
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Lobby-Gesetz in der Hinsicht die Regierung ausnehmen oder es bliebe die Ände-

rung der Geschäftsordnung des Bundestages. 

Informationelle Selbstbestimmung: 

Je nach Ausgestaltung des Lobbyregisters ist ein Eingriff in die informationelle 

Selbstbestimmung zusammen mit der in Art 12 GG garantierten Berufsfreiheit denk-

bar. Aktuell besteht ein solcher Eingriff nicht, da in der Verbändeliste lediglich 

Adressinformationen veröffentlicht sind. Folgt man jedoch den Forderungen lobby-

kritischer Organisationen, die die umfassende Veröffentlichung von Informationen 

zur Finanzierung oder dem Budget von Lobbyakteuren fordern,274 könnte ein solcher 

Eingriff vorliegen. Auch juristische Personen können sich auf die informationelle 

Selbstbestimmung berufen, also das Recht selbst zu entscheiden, welche internen 

Geschäftsprozesse an die Öffentlichkeit gegeben werden. Maßgeblich ist in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung der zu veröffentlichenden Information für den ge-

schützten Tätigkeitsbereich der juristischen Person.275 Dabei schützt die Berufsfrei-

heit nach Art. 12 Abs. 1 GG auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Im Fall ei-

nes umfassenden Lobbyregisters könnte z.B. die Offenlegung der Ausgaben für 

Öffentlichkeitsarbeit die Folge sein, was einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG zur Fol-

ge hätte.276  

Eingriffe in Grundrechte sind jedoch möglich, sofern die Bedeutung eines anderen 

Grundrechts im konkreten Fall höher eingeschätzt wird. Die schwächere Bestim-

mung darf jedoch nur soweit zurückgedrängt werden, wie es logisch und systema-

tisch zwingend erscheint. Der sachliche Grundwertgehalt darf auch bei einer Ein-

schränkung nicht unberücksichtigt bleiben.277 Hier könnte man auf die Bedeutung 

eines transparenten Umgangs mit Lobbyakteuren abstellen, der für die Nachvoll-

ziehbarkeit des Willensbildungsprozesses im Parlament und damit für die Wahrung 

der Integrität und politischen Vertrauenswürdigkeit notwendig ist.278 Wird dabei der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt, scheint diese Argumentation nicht ab-

wegig, zumal die Erfahrungen mit dem Transparenzregister auf europäischer Ebene 

oder mit den noch umfassenderen Auskunftspflichten in den USA zeigen, dass Lob-

byingaktivitäten keinesfalls unterbunden werden und auf Lobbying spezialisierte 

Unternehmen, Agenturen, Kanzleien etc. weiterhin in den politischen Prozess ein-

gebunden sind. Es wären also keine erheblichen Auswirkungen durch die Ein-
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schränkung von Art. 12 Abs. 1 GG zu erwarten, während die Akzeptanz Entschei-

dungsprozesse deutlich gesteigert werden könnte. Aus diesem Grund scheidet die 

Ablehnung umfangreicherer Offenlegungspflichten mit der Begründung eines Ein-

griffes in die informationelle Selbstbestimmung und Berufsfreiheit an dieser Stelle 

aus. 

Koalitions- und Vereinigungsfreiheit: 

Die Verpflichtung zur Registrierung in einem Lobbyregister könnte einen Eingriff in 

die durch Art. 9 GG garantierte Koalitions- und Vereinigungsfreiheit darstellen. Die 

Vereinigungsfreiheit wird in Art. 9 Abs. 1 GG garantiert. Danach ist die Vereinigung 

ein auf Dauer angelegter, freiwilliger Zusammenschluss einer Mehrheit natürlicher 

oder juristischer Personen, welcher der Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes 

dient und eine organisierte Willensbildung aufweist.279 Art. 9 Abs. 1 GG schützt in 

der Vereinigung die Beitritts- und Betätigungsfreiheit. Besondere Schutzrechte der 

Vereinigung nach außen sind dagegen nicht Bestandteil der Vereinigungsfreiheit.280 

Da ein Lobbyregister mit weitreichenden Offenlegungspflichten das Handeln von 

Vereinigungen nach außen transparenter gestalten soll, ist eine Beeinträchtigung 

von Art. 9 Abs. 1 GG an dieser Stelle nicht erkennbar.281 

Die Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG weist dagegen ein Merkmal auf, das sie 

von der Vereinigungsfreiheit unterscheidet. Während die Vereinigungsfreiheit keinen 

besonderen Zweck282 voraussetzt, muss der Zweck bei der Koalitionsfreiheit auf die 

Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen gerichtet sein. 

Gekennzeichnet sind Koalitionen zudem von einer überwiegenden Zusammenset-

zung nur aus Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern283 und gem. dem Wortlaut des Ge-

setzes wird die Koalitionsfreiheit nicht nur für Deutsche, sondern auch Ausländern 

garantiert. Da Art. 9 Abs. 3 GG das Recht auf die Vereinigung mit dem Zweck der 

Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsverbindungen verknüpft, er-

streckt sich der Schutzrahmen auch auf die Handlungen nach außen. Als Beispiel 

können die Gewerkschaften dienen. Neben der Aushandlung von Arbeitsbedingun-

gen mit den Arbeitgebern gehört es auch zu ihren Aufgaben, die Meinungen ihrer 

Mitglieder ggü. der Politik zu artikulieren. Dazu gehört auch das Recht, mit Abge-

ordneten in Kontakt zu treten und ihre Auffassungen in den Gesetzgebungsprozess 
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einzubringen.284 Die Interessenvertretung durch Gruppen, die nach Art. 9 Abs. 3 GG 

organisiert sind, genießen demnach verfassungsrechtliche Schutzrechte.285 

Wie bereits dargelegt wurde, sind Eingriffe in Grundrechte bei Kollisionen möglich. 

Der Eingriff in die Koalitionsfreiheit bestünde, wenn die Registrierung in einem Lob-

byregister Voraussetzung für die Kontaktaufnahme mit Abgeordneten wäre und 

Sanktionen bei Verstößen vorschreiben würde. Ebenfalls könnten Offenlegungs-

pflichten in Bezug auf die Finanzierungsquellen die Koalitionsfreiheit beeinträchti-

gen. Es drohte eine Benachteiligung von Gewerkschaften in Arbeitskämpfen, wenn 

die Arbeitgeberseite Einblicke in die Rücklagen (Streikkasse) der Gewerkschaften 

hätte. Dies wäre zwar vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt, jedoch eine mögliche 

Konsequenz.286 Ein Eingriff könnte an dieser Stelle gerechtfertigt sein, wenn die 

größere Transparenz eines Lobbyregisters einer Stärkung der demokratischen 

Strukturen dient und eine einseitige Beeinflussung der Politik verhindert. Im Falle 

der Festlegung der Bezüge von Abgeordneten hat das BVerfG bereits 1975 festge-

stellt, „(…) dass der gesamte Willensbildungsprozess für den Bürger durchschaubar 

ist und das Ergebnis vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen wird.“287 Ein 

Lobbyregister kann einen transparenteren Willensbildungsprozess und die demokra-

tischen Strukturen grundsätzlich unterstützen. 

Diese Annahme ist jedoch im Schrifttum nicht unumstritten.288 So wird argumentiert, 

dass die Koalitionsfreiheit die Vertretung von Interessen ggü. der Legislative und 

Exekutive zu den unverzichtbaren Elementen des demokratischen Systems zählt. 

Diese Auffassung ist bei der Schaffung eines Lobbyregisters zu berücksichtigen. So 

dürfen Offenlegungspflichten nicht dazu führen, dass die Interessenvertretung für 

bestimmte Gruppen erheblich erschwert oder sogar unmöglich gemacht wird. Eine 

Anpassung der aktuellen Verbändeliste wäre jedoch weit davon entfernt, zu solchen 

akuten Eingriffen in die Koalitionsfreiheit zu führen. Denn zu einem transparenteren 

Willensbildungsprozess trägt die Verbändeliste nur wenig bei. Ein Register, das ne-

ben dem Namen und der Adresse der Vereinigung auch Angaben zur Mitarbeiter-

zahl oder der ungefähren finanziellen Ausstattung - beispielsweise in einem Stu-

fenmodell - enthält, sollte die Koalitionsfreiheit nicht unverhältnismäßig beeinträchti-

gen. Auf der anderen Seite könnte es zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölke-

rung beitragen.  
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Mandatsfreiheit: 

Kritischer wäre dagegen die Verpflichtung von Abgeordneten zu sehen, nur noch mit 

registrierten Lobbyisten in Kontakt zu treten. Art. 38 GG regelt die Freiheit des Man-

dats. Diese Freiheit beinhaltet umfassende Informationsrechte insbesondere ggü. 

der Bundesregierung. Als Unterstützung steht den Abgeordneten darüber hinaus 

auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zur Verfügung.289  Fasst man 

den Informationsbegriff noch weiter, kann er sich auch auf externe Informationsquel-

len wie z.B. durch Interessenverbände erstrecken. Auf europäischer Ebene werden 

Interessengruppen als „politische Selbstverständlichkeit in einer pluralistischen De-

mokratie“ verstanden.290 Dieses Verständnis lässt sich analog auch auf Deutschland 

übertragen. Sollten Abgeordnete verpflichtet werden, nur noch mit registrierten Inte-

ressenvertretern in Kontakt zu treten, könnte der Informationsaustausch mit be-

stimmten Interessengruppen eingeschränkt werden, was - folgt man dieser Kausal-

kette - eine Einschränkung des freien Mandats darstellen würde. 

Die Lösung könnte hier eine freiwillige Selbstverpflichtung der Mandatsträger dar-

stellen, nur in Kontakt mit registrierten Interessengruppen zu treten. Die Freiheit des 

Mandats würde dadurch nicht gesetzlich eingeschränkt werden. Es läge vielmehr in 

der Hand der Abgeordneten, ihr Verhältnis zu Interessengruppen selbst zu bestim-

men. Öffentlicher Druck könnte dafür ausschlaggebend sein, dass sich auch Abge-

ordnete einer solchen Vereinbarung anzuschließen, auch wenn sie ihr skeptisch 

gegenüberstehen. Voraussetzung wäre aber, dass auch alle Interessengruppen, 

Lobbyisten etc. die Möglichkeit hätten, in dieses Register aufgenommen zu werden. 

Verhaltenskodex für Lobbyisten 

Eine Verbesserung der Akzeptanz für Lobbying in der Bevölkerung erscheint nur 

möglich, wenn sich die Lobbyisten mit der Registrierung auch zur Einhaltung von 

bestimmten Verhaltensgrundsätzen verpflichten. Solche Verhaltensgrundsätze be-

stehen bisher nur auf freiwilliger Basis bzw. in ungeschriebener Form291 und bilden 

keine Voraussetzung für die Aufnahme in das Verbandsregister. Mit einem verbind-

lichen Verhaltenskodex müssten sich die Lobbyisten klar von fragwürdiger finanziel-

ler oder materieller Einflussnahme auf die Politik distanzieren und sich verpflichten, 

mit anderen Meinungen in einen fairen Wettbewerb zu treten. Die Koppelung eines 

Verhaltenskodex an die Registrierung wäre ein weiteres Signal an ein seriöses Lob-

bying und würde gleichzeitig die Voraussetzungen schaffen - im Falle von Verstö-
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ßen gegen diesen Kodex - Sanktionen zu ergreifen, die z.B. in der Löschung aus 

dem Lobbyregister bestehen könnten.  

Damit für Lobbyisten Anreize geschaffen werden, in das Lobbyregister aufgenom-

men zu werden bzw. Sanktionen bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex ernste 

Konsequenzen nach sich ziehen, muss die Aufnahme in das Register neben Pflich-

ten, auch mit bestimmten Vorzügen für die Lobbyisten verbunden sein. Neben der 

Ausstellung eines Hausausweises und der Ladung zu parlamentarischen Anhörun-

gen sollte den Lobbyisten daher weitere Rechte eingeräumt werden, um die Akzep-

tanz auf Seiten der Interessengruppen für das Lobbyregisters zu erhöhen. Re-

gistrierten Lobbyisten könnte der Anspruch gewährt werden, ihre Stellungnahmen 

oder Positionspapiere in die Dokumentation der einzelnen Gesetzgebungsverfahren 

aufzunehmen. Dies stellt für die unterschiedlichen Lobbyverbände - unabhängig von 

ihrer Größe - die Möglichkeit dar, ihre Auffassungen in den Gesetzgebungsprozess 

einfließen zu lassen. Gleichzeitig wird so dem Transparenzgedanken Rechnung 

getragen, indem die verschiedenen Positionen in einem Gesetzgebungsverfahren 

öffentlich dokumentiert werden. Während der Anhörung im Bundestag kann für Au-

ßenstehende zudem einfacher nachvollzogen werden, welche Auffassung und Inte-

ressen ein Abgeordneter vertritt. Im Gegenzug können Abgeordnete auf die Doku-

mentation zurückgreifen, um ihre eigene Auffassung mit weiteren Argumenten zu 

untermauern.292 Mit dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kann dann deut-

lich nachvollzogen werden, welche Position abschließend Berücksichtigung gefun-

den hat. Daneben könnte Lobbyisten das Recht eingeräumt werden, eine Begrün-

dung für die Nichtberücksichtigung ihrer Positionen einzufordern.293 

Darüber hinaus sollte registrierten Lobbyisten offiziell das Recht zur Kontaktauf-

nahme mit Abgeordneten gestattet werden. Dazu gehört, dass registrierte Lobbyis-

ten in den Informationsaustausch mit Abgeordneten treten dürfen. Außerdem kön-

nen sie Veranstaltungen abhalten, bei denen Abgeordnete zum Informationsaus-

tausch zusammenkommen. Insbesondere wenn an diesen Veranstaltungen Abge-

ordnete verschiedener Fraktionen teilnehmen, sind sie als unproblematischer anzu-

sehen, da eine Kontrollfunktion durch die Abgeordneten untereinander ausgeübt 

wird. Richtet sich die Veranstaltung somit an alle Parlamentarier, ist es auch zu ver-

treten, dass die Kosten allein vom Veranstalter - also dem Lobbyisten - getragen 

werden.294 Differenzierter müssen die Kontakte betrachtet werden, wenn Lobbyisten 

und Abgeordnete sich zu „Vieraugengesprächen“ treffen. Diese Treffen stehen in 
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besonderem Verdacht, Klüngelei und unerlaubte Vorteilsnahmen zu begünstigen. 

Dennoch ist es offensichtlich, dass gerade solche persönlichen Gespräche notwen-

dig sind, um die Vertrauensgrundlage zu begründen, die für die Arbeit zwischen 

Lobbyisten und Politikern nötig ist. Daher sollten registrierte Lobbyisten und Abge-

ordnete angehalten werden, sich bei Einzelgesprächen im öffentlichen Raum zu 

treffen und die Auslagen untereinander aufzuteilen, um nicht den Verdacht der uner-

laubten Vorteilsnahme zu erwecken. 

Diese Maßnahmen werden zwar nicht dazu beitragen, dass Lobbying vollkommen 

aus dem undurchsichtigen Bereich herauszuziehen, aber sie können zumindest zu 

einem transparenteren Umgang mit dieser Form der Interessenvertretung führen. 

Aufgrund der umfassenden öffentlichen Beobachtung, der die Abgeordneten unter-

liegen, werden sie es sich überlegen, inwieweit sie mit Lobbyisten in Kontakt treten, 

die sich gegen die öffentliche Forderung nach mehr Transparenz in der Zusammen-

arbeit von Lobbying und Politik stellen und nicht dem Lobbyregister beitreten. Abge-

ordnete, die trotzdem mit nichtregistrierten Lobbyisten verkehren, werden sich dazu 

öffentlich erklären müssen und unterliegen grundsätzlich einem Anfangsverdacht.  

Parteispenden und Sponsoring 

Wie im Vorfeld dargestellt, sind Parteispenden und Sponsoring im Rahmen einer 

transparenten Interessenvertretung und Einflussnahme auf die Parteien zu hinter-

fragen. Während ein Lobbyregister die Akteure der Interessenvertreter und ihre Ar-

beit transparenter machen könnte, trägt die Offenlegung der Parteienfinanzierung 

dazu bei, dass finanzstarke Gruppen nicht unbemerkt durch finanzielle Zuwendun-

gen Einfluss auf die Parteipolitik nehmen. Positiv hervorzuheben an den aktuellen 

Transparenzrichtlinien sind die Offenlegung von Großspenden an die Parteien. Da-

mit erhält die Öffentlichkeit zumindest teilweise Einblick in die Parteienfinanzierung 

durch Spenden.  

Einzelspenden ab einer Höhe von 50.000€ müssen dem Präsidenten des Deut-

schen Bundestages unverzüglich angezeigt und anschließend zeitnah veröffentlicht 

werden (§ 25 Abs. 3 PartG). Spenden die in einem Rechnungsjahr unter 10.000€ 

liegen, werden dagegen nicht einzeln erfasst. Hier besteht also nach wie vor die 

Möglichkeit, Spenden zu splitten oder durch verschiedene natürliche oder juristische 

Personen an die Parteien zu überweisen, um nicht über den Schwellenwert zu 

kommen. Spenden ab 10.000€ werden im Rechenschaftsbericht zur Parteienfinan-

zierung dagegen einzeln ausgewiesen. Im Rechenschaftsbericht sind die Namen 

mit Anschrift der Spender sowie die konkrete Höhe der Spende aufgeführt.  
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Die Praxis macht jedoch deutlich, dass die bestehenden Regelungen Schwächen 

aufweisen. Parteispendenskandale wie jüngst in Regensburg295 haben gezeigt, dass 

durch die Stückelung von Spenden die Herkunft von Zahlungen verschleiert werden 

können. Im genannten Fall wurden die Offenlegungsplichten für Großspenden durch 

die Stückelung in Beträge von 9.900 - 9.990€ umgangen. Da erst Summen ab 

10.000€ im Rechenschaftsbericht angegeben werden müssen, blieben diese Spen-

den zunächst unerkannt. Ein weiteres Problem in dem Zusammenhang ist das Par-

teiensponsoring. Während Spenden ab 10.000€ Offenlegungsplichten unterliegen, 

werden Einnahmen aus Sponsoring im Rechenschaftsbericht lediglich unter „Sons-

tige Einnahmen“ vermerkt. Ein detaillierte Aufschlüsselung bzw. Herkunft der Zah-

lungen findet dagegen nicht statt. Damit ist die Umstellung von Parteispenden auf 

Parteisponsoring für Spender, die durch ihre finanziellen Zuwendungen nicht in die 

Öffentlichkeit treten wollen deutlich attraktiver. Gleichzeitig bietet sich für Unterneh-

men ggf. auch noch die Gelegenheit, sich bzw. ihre Produkte werbewirksam zu prä-

sentieren.  

Die Plicht für Parteien über ihre Finanzierung Rechenschaft abzulegen schreibt das 

Grundgesetz in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG vor.296 Das vermehrte Parteisponsoring so-

wie die Beispiele aus der Praxis, in denen die Bestimmungen zur Veröffentlichung 

von Spenden umgangen werden, machen den Handlungsbedarf an dieser Stelle 

deutlich. Orientierung können dabei bestehende Regelungen bieten, wie sie bereits 

für Bundesbehörden bestehen. Die Verwaltungsvorschrift297 legt unter Punkt 3.4 

fest, dass Sponsoring zulässig, jedoch ggü. der Öffentlichkeit offen zu legen ist. Da-

zu gehören insbesondere die Offenlegung von Geld-, Sach- und Dienstleistungen. 

Die Sponsoringvereinbarungen sind gem. Nr. 3.4 c) aktenkundig zu machen und die 

spezifischen Leistungen des Sponsors sowie die Verpflichtungen der Dienstelle 

schriftlich zu fixieren. Weitere Absprachen, die über die in der Sponsoringvereinba-

rung getroffenen Leistungen hinausgehen, sind unzulässig. Ähnliches wäre auch für 

Parteien denkbar. So sollten Sponsoringmaßnahmen immer eine schriftliche Spon-

soringvereinbarung vorausgesetzt sein. Die dort vereinbarten Zahlungen sollten 

analog zu den Parteispenden durch den Bundestagspräsidenten veröffentlicht wer-

den. Dazu wäre es notwendig die Sponsoringmaßnahmen einzeln auszuweisen und 

nicht unter dem Abschnitt „Sonstige Einnahmen“ mit anderen Einnahmequellen zu 

vermischen. 
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Daneben bieten auch die Regelungen zum Sponsoring von Parteien in Großbritan-

nien Orientierungshilfen. Im „Political Parties, Elections and Referendums Act 2000“ 

sind die Bestimmungen für Parteien im Umgang mit Spenden und Sponsoren fest-

gelegt. Als Sponsoring werden dort Zahlungen von Dritten definiert, die die Parteien 

- bei der Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen unterstützen, 

- für die Erstellung, Produktion und den Vertrieb von Publikationen verwendet 

werden oder 

- für Studien und Forschungsarbeiten verwendet werden. 

Vergleichbar mit den Parteispenden in Deutschland gibt es auch dort Schwellenwer-

te, bei deren erreichen die Sponsoringleistung veröffentlicht werden muss. Der 

Schwellenwert liegt bei 7.500£. 

Die Regelungen in Großbritannien zeigen, dass dort die Bedeutung von Sponsoring 

für politische Parteien erkannt wurde und entsprechend reguliert wird. Für Deutsch-

land sind entsprechende Regelungen notwendig. Aufgrund der bisherigen Geset-

zeslücken haben Unternehmen in der Vergangenheit die finanzielle Unterstützung 

von Parteien von Parteispenden auf Sponsoring umgestellt. Dazu gehört z.B. BMW, 

die verstärkt auf sog. „Projektkooperationen“ setzen. Dabei handelt es sich um 

Sponsoringleistungen, die es BMW ermöglichen, bei Parteiveranstaltungen für ihre 

Produkte zu werben, die Partei finanziell zu unterstützen und nicht namentlich im 

Rechenschaftsbericht genannt zu werden.298  

Ein weiterer Aspekt, der Ausgestaltung von Regelungen zum Parteisponsoring be-

achtet werden muss, ist die Gegenleistung, die die Sponsoren für ihre finanzielle 

Unterstützung erhalten bzw. welchem Zweck das Sponsoring dient. Analog zu den 

Regelungen in Großbritannien müssten die Leistungen des Sponsorings abschlie-

ßend definiert und begrenzt werden. Folgt man den dort genannten Leistungen, 

wären persönliche Treffen mit Parteifunktionären als Gegenleistung für das Sponso-

ring ausgeschlossen. Den Sponsoren würde damit die Möglichkeit genommen, sich 

den persönlichen Kontakt zu den Funktionären direkt bei der Partei zu kaufen. Die 

Affären „Rent a Rüttgers“ oder „Rent a Sozi“ zeigen, dass ein solcher Passus not-

wendig ist. Insbesondere die „Rent a Sozi“-Affäre veranschaulicht auch, dass neben 

der Partei auch parteinahe Organisationen diesen Regulierungen unterliegen müs-

sen, um ein umgehen der Transparenzrichtlinien zu vermeiden. In diesem Fall hatte 

die SPD-Tochterfirma NWMD die Auftritte von Parteifunktionären bei Veranstaltun-

gen gegen Bezahlung vermittelt. 
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Um die Einkünfte der Parteien transparenter zu gestalten und eine Verschleierung 

bzw. Anonymisierung von Parteispenden zu unterbinden, sollte die Definition des 

Parteispendenbegriffs um den Aspekt des Sponsorings ergänzt werden. Die Defini-

tion des „Sponsoring“ Begriffs sollte folgende Punkte enthalten: 

 Parteisponsoring ist nur für die Unterstützung zur Durchführung von Partei-

veranstaltungen/-kongressen, für die Erstellung, Produktion und den Vertrieb 

von Publikationen sowie für die Ausarbeitung von Studien, Forschungsarbei-

ten o.ä. zulässig. 

 Der Sponsor erhält als Gegenleistung die Möglichkeit, namentlich genannt 

zu werden, sich auf Veranstaltungen zu präsentieren oder der Partei seine 

Produkte zur Verfügung zu stellen. Die Überlassung gilt dabei jedoch nicht 

dauerhaft, sondern ist an die jeweilige Veranstaltung gebunden. 

 Dem Sponsoring liegt eine Sponsoringvereinbarung in Schriftform zugrunde. 

In dieser ist der Name des Sponsors bzw. die sponsernde Marke zu nennen. 

Der (finanzielle) Umfang des Sponsorings und die Gegenleistungen, wie z.B. 

die Erlaubnis einen Werbestand bei einem Parteitag zu errichten, sind aufzu-

führen. Nichtöffentliche Treffen mit Parteifunktionären als Gegenleistung sind 

unzulässig. 

 Die Sponsoringleistungen sind analog zu Parteispenden als einzelner Pos-

ten im Rechenschaftsbericht zu veröffentlichen. Das bedeutet auch, dass 

Sponsoringleistungen ab einem Umfang von über 50.000€ dem Bundes-

tagspräsidenten unverzüglich angezeigt werden müssen. 

 Diese Regelungen gelten entsprechend auch für parteieigene Stiftungen, 

Unternehmen und Organisationen.  

Im Zuge der Überarbeitung und näheren Klassifizierung des Parteisponsorings 

könnte ebenfalls eine Anpassung der Schwellenwerte zur Veröffentlichung von Par-

teispenden durchgeführt werden. Da die weitergehenden Veröffentlichungspflichten 

erst ab einer Schwelle von 10.000€ einsetzen, die Praxis jedoch zeigt, dass Spen-

den bis an die Grenze gesplittet werden, um die Herkunft der Gelder zu verschlei-

ern, scheint hier eine Anpassung notwendig. Lobbykritische Organisationen spre-

chen sich für eine Schwelle von 2.000€ aus. Mindestens sollten eine Halbierung des 

Schwellenwertes auf 5.000€ sowie die direkte Veröffentlichung von Spenden ab 

10.000€ - unabhängig vom Rechenschaftsbericht - in Betracht gezogen werden. 

Seitenwechsel und Nebeneinkünfte 

Wie bereits im Fallbeispiel zum Wechsel des ehemaligen Staatsministers von Kla-

eden deutlich gemacht wurde, birgt der Wechsel von ehemaligen Spitzenbeamten 
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und aus politischen Ämtern zu Unternehmen, Verbänden, Kanzleien etc. die Gefahr 

eines Interessenkonflikts. Dabei ist nicht die Tatsache kritisch zu sehen, dass ein 

Amtsträger nach seiner politischen Laufbahn in die freie Wirtschaft wechselt. Prob-

lematisch im Hinblick auf Lobbyismus und Transparenz ist vielmehr der geringe zeit-

liche Abstand zwischen der Ausübung eines politischen Amtes und dem Wechsel in 

die Wirtschaft. 

Nimmt die Öffentlichkeit einen fließenden Übergang vom politischen Amt zu einem 

Unternehmen wahr, lässt das Entscheidungen, die während der Ausübung der je-

weiligen Amtstätigkeit getroffen wurden, in einem neuen Licht erscheinen. An dieser 

Stelle wird der Verdacht geweckt, dass der Politiker bereits im Vorfeld Entscheidun-

gen im Sinne seines späteren Arbeitgebers getroffen hat. Dieser Verdachtsmoment 

kann abgemildert werden, indem Politiker eine Karenzzeit nach dem Ausscheiden 

aus dem Amt einhalten und währenddessen keine Tätigkeit aufnehmen, die in Ver-

bindung mit der Ausübung des politischen Amtes steht.299 Ausnahmen könnten er-

möglicht werden, wenn der ausgeschiedene Amtsträger seine Erfahrungen und 

Kenntnisse bewusst in den Dienst der Öffentlichkeit stellen möchte und eine Be-

schäftigung bei einer Organisation des Allgemeinwohls aufnimmt. Solche Ausnah-

men lassen die seit Juli 2015 bestehenden Regelungen für Minister und parlamenta-

rische Staatssekretäre zu. In anderen Fällen sehen sie Karenzzeiten von bis zu 18 

Monate vor. Die Praxis muss nun zeigen, ob dadurch dem fließenden Wechsel in 

die Wirtschaft oder zu Verbänden Einhalt geboten werden kann. Der erste Grad-

messer wird dafür voraussichtlich die Bundestagswahl 2017 und eine mögliche Re-

gierungsumbildung sein. In dem Zusammenhang wäre es auch dienlich, wenn sich 

die Abgeordneten zu einer Karenzzeit verpflichten würden.  

Die Nähe von Abgeordneten und Verbänden bzw. Unternehmen ist nach wie vor ein 

häufiger Kritikpunkt. Nach geltender Rechtslage sind Nebentätigkeiten für Abgeord-

nete erlaubt und die daraus erzielten Einnahmen müssen wie bereits beschrieben 

ab einem bestimmten Schwellenwert veröffentlicht werden. Die Verpflichtung zur 

Offenlegung dieser Einkünfte hat die Transparenz in diesem Bereich sicherlich er-

höht. Vorfälle, wie die Debatte über die Nebeneinkünfte vom damaligen Kanzler-

kandidat Steinbrück zeigen jedoch, dass diese Offenlegungspflichten durchaus noch 

nicht ausreichend sind. Zudem die Debatte ein weiteres Problem in den Fokus der 

Öffentlichkeit gerückt hat. Trotz der bereits erfolgten Nachbesserungen bei der Of-

fenlegung von Nebeneinkünften, hat sich die Akzeptanz von Abgeordneten in der 

Öffentlichkeit nicht verbessert. So hat sich die Erwartung, dass die wenigen 
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„schwarzen Schafe“ unter den Abgeordneten durch die erhöhte Transparenzrichtli-

nien herausgefiltert werden könnten und die unabhängige Arbeit des Gros der Ab-

geordneten bestätigt werden würde, nicht erfüllt. Eher ist das Gegenteil eingetreten. 

Es wird von wenigen Abgeordneten, die beruflich Kontakt mit Verbänden und Unter-

nehmen hatten, auf alle Abgeordneten geschlossen, die damit einem Generalver-

dacht unterliegen. Dabei geht es nicht um die Rechtmäßigkeit dieser Verbindungen 

zu Interessengruppen, sondern vielmehr um den Verdacht, dass auf diesem Wege 

unerlaubter Einfluss auf die Politik genommen werden könnte.300 Diesem Phänomen 

allein mit weiteren Vorstößen zur Vergrößerung der Transparenz entgegenzuwirken, 

erscheint unter diesen Voraussetzungen nicht sehr erfolgversprechend. Es ist daher 

fraglich, ob nicht insgesamt die Ausübung von Nebentätigkeiten durch Abgeordnete 

hinterfragt werden muss, soweit sie im Zusammenhang mit Lobbytätigkeiten stehen 

und dadurch einen Interessenkonflikt begründen können. 

Das Grundgesetz enthält Regelungen, die die Ausübung einer Nebentätigkeit aus-

drücklich zulassen, allen voran die in Art. 12 GG garantierte Berufsfreiheit. In Bezug 

auf die Abgeordnetentätigkeit wird dieses Grundrecht in Art. 48 Abs. 2 GG mit dem 

Verbot der Behinderung ein Abgeordnetenmandat auszuüben noch näher präzisiert. 

Dieses verfassungsmäße Recht auf die grundsätzliche Ausübung einer Nebentätig-

keit soll nicht angetastet werden. So haben viele Berufsgruppen keine Relevanz für 

mögliche Lobbytätigkeiten. Anders verhält es sich, wenn ein Abgeordneter für eine 

Interessengemeinschaft arbeitet oder als Anwalt eine Gesellschaft vertritt, die Lob-

bytätigkeiten ausübt oder doch zumindest zu dessen „Dunstkreis“ zu zählen ist. In 

diesem Fall wäre darauf zu achten, dass der Abgeordnete in keinen Interessenkon-

flikt gerät. Für Abgeordnete, die gleichzeitig eine Funktion bei Wirtschaftsverbänden 

ausüben, hieße das, dieses Amt für die Zeit der Mandatstätigkeit ruhen zu lassen. 

Dies scheint mit den oben genannten Grundsätzen vereinbar, da die Wahrnehmung 

eines Mandats immer auch eine Abwägung mit der bestehenden beruflichen Situati-

on darstellt. Außerdem ist die berufliche Tätigkeit nicht vollständig aufzugeben, son-

dern nur sofern ein Interessenkonflikt droht. Für Anwälte würde eine solche Neure-

gelung für Nebeneinkünfte bedeuten, dass sie kein Mandat mehr annehmen dürfen 

bzw. bestehende Mandate abgeben müssen, wenn sie natürliche oder juristische 

Personen vertreten, denen auch Lobbyarbeit zuzurechnen ist. Das gleiche sollte für 

andere Tätigkeiten bei Lobby- oder lobbynahen Organisationen gelten, die gegen 

Bezahlung erfolgen oder über eine übliche Aufwandsentschädigung als Gegenleis-

tung hinausgehen. 
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Die deutliche Einschränkung von Nebentätigkeiten und die Einführung einer Ka-

renzzeit nach dem Ausscheiden aus dem politischen Amt können zwei Möglichkei-

ten sein, die öffentliche Wahrnehmung der Beziehung von Politikern und Lobbyisten 

zu verbessern. Gerade in diesem Bereich, wo durch weitere Transparenzbemühun-

gen die Akzeptanz dieser Beziehung nur schwer gesteigert werden kann, sind neue 

Regelungen erforderlich, die die klare Botschaft vermitteln, keinen Interessenkonflikt 

während oder nach der Ausübung eines Mandats aufkommen zu lassen. 

7 Ausblick 
Lobbyismus ist ein Phänomen, das eng mit der pluralistischen Meinungsbildung in 

einer Demokratie verbunden ist. Jeder hat das Recht frei seine Meinung zu äußern 

und für seine Interessen einzutreten. Lobbyismus ist die professionalisierte Form 

der Meinungsäußerung gegenüber den politischen Entscheidungsträgern. Die viel-

fältigen Instrumente wurden dazu vorgestellt. Es sind eben diese Instrumente und 

Methoden, die oftmals den Argwohn der Gesellschaft erwecken. Treffen mit Politi-

kern laufen in Hinterzimmern ab oder großzügige Geschenke werden verteilt, um 

politische Gegenleistungen auszuhandeln. Das sind die zwielichtigen Auswüchse, 

die oft mit Lobbyismus in Verbindung gebracht werden. Dabei handelt es sich je-

doch nicht um den eigentlichen Lobbyismus, sondern fallen vielmehr in den Bereich 

der Korruption und unerlaubten Vorteilsnahme. Lobbyismus bedeutet nicht automa-

tisch Korruption. Manche Techniken des Lobbyismus sind dagegen nicht illegal, 

bewegen sich aber trotz der stetigen Transparenzbemühungen in einem Graube-

reich. Große Unternehmen und wichtige Interessenverbände haben schon Natur der 

Sache einen privilegierteren Zugang zu Regierungskreisen als einfache Bürger. Mit 

diesem Hintergrund erscheint eine Gleichbehandlung der verschiedenen Gruppen 

utopisch. Daher ist es wichtig, größtmögliche Transparenz herzustellen und nicht 

nur ausgewählte Interessengruppen einzubeziehen. Ist der besonderen Einfluss 

bestimmter Gruppen schon zu akzeptieren, so muss die Einflussnahme zumindest 

nachvollziehbar sein. Ist diese Transparenz gegeben, können sich auch kleinere 

und wirtschaftlich schwächere Interessengruppen in Entscheidungsprozesse ein-

bringen und dadurch die pluralistische Meinungsbildung gewährleisten. 

Die Automobilhersteller gehören zu dieser privilegierten Gruppe, die in Europa gro-

ße und speziell in Deutschland herausragende Bedeutung genießt. Sie sind ein be-

deutender Wirtschaftsfaktor für Deutschland und Europa und stellen direkt oder indi-

rekt viele Millionen Arbeitsplätze. Um ihre Interessen in Deutschland und der EU zu 

vertreten, nutzen sie die vielfältigen Werkzeuge und Methoden des Lobbyismus. Die 

Automobilhersteller gehören Verbänden an, um ihre Interessen mit anderen Wett-
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bewerbern zu bündeln. Gleichzeitig unterhalten sie eigene Repräsentanzen in Berlin 

und Brüssel, um auch selbstständig die politischen Entwicklungen zu überwachen 

und selbst ihre Interessen zu vertreten. Sie setzen auf Mitarbeiter zur Interessenver-

tretung, die langjährige Erfahrung im politischen Geschäft haben und über die ent-

sprechenden Netzwerke verfügen. Die untersuchten Beispiele zeigen, dass die füh-

renden Lobbyisten bei Daimler und VW zuvor im Kanzleramt oder im nahsten Um-

feld der Bundesregierung beschäftigt waren. Zusätzlich unterstützen die Automobil-

hersteller Parteien, die sich für die Interessen der Hersteller einsetzen. Dies ge-

schah in der Vergangenheit durch die untersuchten Großspenden der Eigentümer-

familie von BMW oder durch Sponsoring von Parteiveranstaltungen.  

Im Fall von VW kommt noch hinzu, dass das Unternehmen bereits durch seine Kon-

zernstruktur eng mit der niedersächsischen Landesregierung verknüpft ist. Ver-

gleicht man die Vehemenz der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals in den USA 

und Deutschland ist es sehr auffällig, dass die Stimmen aus den deutschen Regie-

rungskreisen bedeutet leiser ausfallen, was Strafen und Entschädigungsleistungen 

durch VW betrifft. Das war nicht zuletzt der Grund für die Einsetzung des Untersu-

chungsausschusses zum VW-Abgasskandal. Verdeutlicht man sich die engen Ver-

bindungen des VW Konzerns mit der Politik, liegt die Vermutung nahe, dass VW die 

möglichen Auswirkungen des Skandals auf den Fortbestand des Unternehmens – 

also eine mögliche Insolvenz - deutlich machen konnte. Die untersuchten Aussagen 

der Bundesregierung zeigen, dass VW gefordert ist, den entstandenen Schaden bei 

den Kunden zu beheben und personelle Konsequenzen zu ziehen. Die Strafen sol-

len aber nicht ein Ausmaß erreichen, das die Existenz von VW in Frage stellen 

könnte. 

Wie stark die Automobillobby ist, hat auch das zweite Beispiel gezeigt, in dem der 

Prozess zur Einführung strengerer Emissionstests auf EU-Ebene untersucht wurde. 

Obwohl das Thema Schadstoffgrenzwerte bei Dieselmotoren durch den VW-

Skandal unter besonderer Beobachtung stand, fanden die Positionen der Automo-

bilhersteller in vielen Stellen Berücksichtigung. Der RDE-Test, der das praktische 

Fahrverhalten in den Emissionstest mit einfließen lassen sollte, wurde dadurch ver-

wässert. Ebenfalls gelang es, die Einführung der strengeren Testverfahren zu ver-

zögern. Auch hier argumentierten die Hersteller mit den enormen Kosten für die 

Weiterentwicklung der Dieselmotoren und der verschlechterten Wettbewerbsbedin-

gungen. Zusätzlich nutzten sie juristische Expertisen - ein weiteres Lobbyinginstru-

ment - um ihre Argumentation zu stützen. Abgerundet wurde die Strategie durch die 

Durchführung verschiedener Roadshows in Europa. Im Rahmen dieser Veranstal-
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tungen hatten die Hersteller die Möglichkeit ihre Positionen in den Mitgliedstaaten 

direkt vorzustellen und die dortigen Regierungsvertreter zu überzeugen. 

Auf den ersten Blick scheint das Vorgehen der Automobilhersteller die Vorurteile 

gegenüber mächtigen Interessengruppen zu bestätigen, die Gesetzesvorschläge 

ungehindert nach ihren Wünschen beeinflussen können. Dem ist jedoch nicht so. Es 

bleibt festzuhalten, dass die Automobilhersteller sich beim RDE-Test an manchen 

Stellen durchsetzen konnten, die Einführung solcher zusätzlichen Tests jedoch nicht 

gänzlich verhindert wurde. Auch der Abgasskandal wird für VW Konsequenzen ha-

ben, trotz der engen Kontakte in Regierungskreise. Die Möglichkeiten zur Untersu-

chung von Maßnahmen der Interessenvertretung haben sich in den letzten Jahren 

verbessert. Das zeigen auch die Rechercheerfolge von Organisationen wie Lob-

byControl oder Corporate Europe Obversatory. Bisher sind jedoch solche Organisa-

tionen notwendig, die bestehenden Transparenzkanäle zu nutzen, um an detaillierte 

Informationen zur Arbeit von Lobbyisten zu kommen. Solche Informationen sollten 

von sich aus durch Organe wie die Europäische Kommission veröffentlicht werden. 

Ein offensiverer Umgang mit dem Thema Lobbyismus von institutioneller Seite 

könnte viel „Druck aus dem Kessel nehmen“ und den Eindruck vermeiden, es müss-

ten immer erst illegale Lobbytätigkeiten öffentlich werden, bis sich an der intranspa-

renten Einflussnahme etwas ändere.  

Deutschland bewegt sich mit der Einführung einer Karenzzeit und der detaillierteren 

Aufstellung von Nebeneinkünften in die richtige Richtung, was die Vermeidung von 

potenziellen Interessenkonflikten bei Mandatsträgern betrifft. An anderen Stellen 

besteht dagegen noch Nachholbedarf. Auch in der nun endenden Legislaturperiode 

konnten sich die Regierungskoalition nicht auf die Überarbeitung der bestehenden 

Verbändeliste hin zu einem aussagekräftigen Lobby- oder Transparenzregister ver-

ständigen. Der rechtliche Rahmen für die Verbändeliste befindet sich daher noch 

auf dem Stand von 1972 und bildet die Entwicklungen des Lobbyismus in den ver-

gangenen Jahrzehnten nur unzureichend ab. Auf europäischer Ebene ist man in der 

Hinsicht schon weiter. Das Transparenzregister der EU enthält neben Verbänden 

auch weitere Lobbyingakteure wie Unternehmen oder Kanzleien. Es gibt Hinweise 

auf den Umfang der Lobbyingaktivitäten, indem es den Personalbestand und den 

finanziellen Umfang des Lobbying aufführt. Verbesserungspotenziale sind zwar 

auch hier noch vorhanden, was die Pflicht zur Registrierung und die Sanktionsmög-

lichkeiten betrifft, die Entwicklungen sind jedoch deutlich weiter als in Deutschland. 

Im internationalen Vergleich sind hier die USA weiter voraus, deren Offenlegungs-
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pflichten noch ausgeprägter sind, jedoch zeigen sich hier Probleme bei der Umset-

zung dieser Bestimmungen in der Praxis. 

Im Hinblick auf die Einführung der Karenzzeit in Deutschland lässt sich aktuell noch 

keine abschließenden Bewertungen abgeben. Der erste echte Praxistest wird vo-

raussichtlich nach der kommenden Bundestagswahl erfolgen, wenn es Umgestal-

tungen in der Regierungskoalition geben sollte. Dann wird sich zeigen, ob ehemali-

ge Amtsträger die Karenzzeit einhalten bzw. wie die Empfehlungen des beratenden 

Gremiums zur Festlegung der Karenzzeit ausfallen werden. Danach sollte eine Ein-

schätzung möglich sein, ob die Regelungen ausreichen oder längere verpflichtende 

Karenzzeiten notwendig sind, wie sie von Organisationen wie LobbyControl und 

Transparency International gefordert werden. Ebenfalls erfordert der Umgang mit 

Sponsoringmaßnahmen, als zusätzliche Form der Parteifinanzierung, weiterhin be-

sonderer Beobachtung. Der „rent-a-Sozi“-Skandal hat gezeigt, dass hier Rege-

lungsbedarf besteht, da das Sponsoring nicht den gleichen Offenlegungspflichten 

wie Parteispenden unterliegt. Außerdem untergräbt es das Vertrauen in die Politik, 

wenn finanzstarke Gruppen den Kontakt mit Amtsträgern als Dienstleistung käuflich 

erwerben können.         

Auf dem Weg zu einem transparenteren Lobbyismus sind also noch genug Bretter 

zu bohren. Das umfasst sowohl die aufgeworfenen juristischen Fragestellungen, als 

auch den politischen Willen, sich den Umgang mit Interessengruppen etwas kompli-

zierter zu machen. Denn mehr Transparenz bedeutet natürlich auch mehr Fallstricke 

für Politiker. Gleichzeitig werden mächtige Gruppen wie die Automobilhersteller ihre 

starke Position bei der Vertretung ihrer Interessen dadurch nicht automatisch verlie-

ren. Es ist auch unabdingbar, dass Schlüsselindustrien gehört werden. Die vorge-

stellten Regulierungsmaßnahmen könnten intransparente Lobbyarbeit aber schwie-

riger machen. Sei es bei der Beteiligung an Gesetzen oder der Rekrutierung von 

Lobbyisten direkt aus dem politischen Betrieb. Gesellschaftspolitisch sind diese 

Entwicklungen zu begrüßen. Als Antwort auf eine postfaktische Informationskultur, 

in der viele Menschen hinter politischem Handeln nur die Umsetzung von Partikula-

rinteressen mächtiger Interessengruppen sehen, muss der Weg der politischen Ent-

scheidungsfindung transparenter gestaltet werden. Die vorgestellten Maßnahmen 

können einen Beitrag dazu leisten die unterschiedlichen Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Interessenpolitik anzugleichen, Interessenkonflikte bei Amt- und Man-

datsträgern zu vermindern und das Vertrauen in die demokratischen Strukturen 

nachhaltig zu stärken.  
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Anhang 

Zusammenfassung 

Diese Dissertation setzt sich mit der Beziehung zwischen der Automobilindustrie 

und der Politik auseinander. Der Fokus liegt auf den Techniken der Einflussnahme 

und wie sie sich transparenter gestalten oder besser regulieren lassen. Die Auto-

mobilindustrie ist der größte Industriesektor und einer der wichtigsten Wirtschafts-

zweige für Deutschland. Daraus ergibt sich eine natürliche Verbindung in die Politik 

und zu Amtsträgern, da die Industrie wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung vieler 

Regionen und für die Sicherung vieler Arbeitsplätze verantwortlich ist. Trotzdem 

nutzen die Automobilhersteller die typischen Lobbyinstrumente, um ihre Interessen 

zu vertreten. Dazu gehört die Mitgliedschaft in Industrieverbänden oder die Beschäf-

tigung von ehemaligen Politikern, deren Netzwerke genutzt werden, um Interessen 

und Meinungen in Entscheidungsprozessen zu platzieren. Das hat die Folge, dass 

die Öffentlichkeit mittunter Entscheidungsprozesse nicht mehr nachvollziehen kann. 

Vertreter der Industrie sind in Expertengruppen meist sehr präsent und der VW-

Abgas-Skandal zeigt, dass die Regierung nicht immer gewillt ist, die Verfehlungen 

wichtiger Unternehmen vollständig aufzuklären bzw. die Existenz durch harte Stra-

fen zu gefährden. Aus diesen Gründen ist an der Stelle mehr Transparenz notwen-

dig. Die Regelungen zum Umgang mit Lobbyismus in der EU oder in den USA sind 

gute Beispiele, dass es für Deutschland in dem Bereich noch Verbesserungspoten-

zial gibt. Effektive Maßnahmen könnten die Einführung eines umfassenden Trans-

parenz- oder Lobbyregisters und strengere Regularien zur Parteienfinanzierung 

sein. Speziell das Sponsoring von Parteien (z.B. Veranstaltungen) ist kritisch her-

vorzuheben, da diese Zahlungen – im Gegensatz zu Parteispenden – nicht direkt 

ausgewiesen werden. Die Einführung einer Karenzzeit nach der politischen Karriere 

war dagegen sicherlich ein erster (und notwendiger) Schritt, Interessenkonflikte 

während der Ausübung eines politischen Amtes zu minimieren.  

 

Abstract 

This dissertation is about the relationship between the car industry and policy. The 

focus is on the techniques of lobbyism and the regulatory options. The car industry 

in Germany is the most powerful industrial sector and one of the most important 

business sectors. So there is a natural connection to politicians because the car 

industry is important for the economic development in many regions and guarantees 

a lot of jobs. Nevertheless the car industry uses the typical lobby-instruments to rep-

resent their interests. They are members in industry associations or they rely on ex-
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politicians who have big networks to place their opinion in the decision making pro-

cess. In many cases the public cannot comprehend how the decision making pro-

cess works. Representatives of the industry dominate expert groups and the scan-

dal over VW cheating pollution emissions tests showed the unwillingness of the 

German government to clarify the issue. So there is a lot more transparency neces-

sary. The lobbying rules in the EU or the USA are good examples that there is some 

advancement possible in Germany. Effective measures could be a comprehensive 

lobby or transparency register and stricter guidelines for financing parties. Especially 

the sponsoring of events through companies is a big problem because sponsoring is 

not classified in der party finance report like donations. The launch of a waiting-

period after the political career was a first step to avoid a conflict of interest for politi-

cians. 
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